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ANLAGE 1 

Auszug aus dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg vom 15. Oktober 2020 

 

§ 7c 
Kommunale Wärmeplanung 

 
(1) Die kommunale Wärmeplanung ist für Gemeinden ein wichtiger Prozess, um die 
Klimaschutzziele im Wärmebereich zu erreichen. Durch die kommunale Wärmeplanung 
entwickeln die Gemeinden eine Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung und tragen damit zur Erreichung des Ziels eines klimaneutralen 
Gebäudebestands bis zum Jahr 2050 bei. 

(2) Kommunale Wärmepläne stellen für das gesamte Gebiet der jeweiligen Gemeinde 
räumlich aufgelöst 

1. die systematische und qualifizierte Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs oder -
verbrauchs und der daraus resultierenden Treibhausgasemissionen, einschließlich 
Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen, sowie 
die aktuelle Versorgungsstruktur (Bestandsanalyse), 

2. die in der Gemeinde vorhandenen Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch 
Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz und zur klimaneutralen Wärmeversorgung 
aus erneuerbaren Energien sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung 
(Potenzialanalyse) und  

3. ein klimaneutrales Szenario für das Jahr 2050 mit Zwischenzielen für das Jahr 2030 
zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs und einer flächendeckenden 
Darstellung der zur klimaneutralen Bedarfsdeckung geplanten Versorgungsstruktur 
dar. 

Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärmeplan mögliche Handlungsstrategien und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und damit einhergehend zur Reduzierung 
und klimaneutralen Deckung des Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Es sind mindestens fünf 
Maßnahmen zu benennen, mit deren Umsetzung innerhalb der auf die Veröffentlichung 
folgenden fünf Jahre begonnen werden soll. Ein kommunaler Wärmeplan ist Grundlage für 
eine Verknüpfung der energetischen Gebäudesanierung mit einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung im Rahmen der strategischen Planung der Wärmeversorgung einer 
Gemeinde und bildet die Grundlage für die Umsetzung. 
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Vorwort 

 
Sehr geehrte Damen und Herren Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes 
Baden-Württemberg gehen wir den nächsten 
Schritt, unser Klima konsequent zu schützen 
und Baden-Württemberg klimaneutral zu 
gestalten. Auch wenn wir in einzelnen Berei-
chen schon große Fortschritte erreicht haben, 
sind wir noch lange nicht am Ziel. Neben dem 
Verkehrssektor besteht insbesondere bei der 
Wärmewende großer Handlungsbedarf.
 
Hier müssen zwei Dinge gleichzeitig gesche-
hen. Zum einen muss der Wärmebedarf der 
Gebäude im Land drastisch reduziert werden. 
Zum anderen muss dafür Sorge getragen 

werden, dass der verbleibende Wärmebedarf 
auf klimaneutrale Weise gedeckt werden kann. 
Diesen Transformationsprozess auf der Ebene 
der Kommunen zu steuern, ist Gegenstand der 
kommunalen Wärmeplanung.
 
Diese komplexe Aufgabe kann nur mit plan-
vollem Vorgehen erfolgreich gelöst werden. Die 
Städte und Gemeinden sind zentraler Akteur 
dieses Prozesses. Es gilt aber auch, eine Vielzahl 
verschiedener Akteure in diesen Transforma-
tionsprozess zu integrieren. Denn wichtige 
Entscheidungen werden nicht nur von den 
Kommunen, sondern beispielsweise auch von 
den Bürgerinnen und Bürgern oder auch von 
großen überregionalen Versorgungsunterneh-
men getroffen, die ihre Gebäude ertüchtigen, 
ihre Heizsysteme erneuern oder Wärmenetze 
betreiben und mit erneuerbaren Energien 
speisen wollen.
 
Damit am Ende ein klimaneutrales und 
zugleich wirtschaftliches Wärmeversorgungs-
system entsteht, bedarf es einer strategischen 
Herangehensweise. Ich bin überzeugt, dass die 
Kommunen der richtige Akteur sind, diesen 
Strategieprozess vor Ort zu koordinieren und 
sinnvoll zu gestalten. Dies gilt vor allem für die 
Nutzung verschiedener Quellen erneuerbarer 
Energie und Abwärme, die häufig nur durch 
den vor Ort zu prüfenden Aus- und Neubau 
von Wärmenetzen gelingen kann.
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Die Wärmeplanung ist mehr als die Erstellung 
eines einzelnen Wärmeplans. Sie begleitet den 
Transformationsprozess der nächsten zwei bis 
drei Jahrzehnte und sollte bei allen städtebau-
lichen Planungen und Entwicklungen berück-
sichtigt und immer wieder der veränderten Lage 
angepasst werden. Und dabei ist unverzügliches 
Handeln angebracht, da sowohl die zentrale als 
auch die dezentrale Wärmeversorgung von lan-
gen Investitionszyklen geprägt sind. Fehlplanun-
gen von heute können ein langfristiges Hemm-
nis für notwendige Veränderungen darstellen.
 
Die Transformation der Wärmeversorgung zu 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung und 
die kommunale Wärmeplanung als strategischer 
Steuerungsprozess sind von herausragender 
Bedeutung für das Gelingen des Klimaschutzes. 
Wir brauchen dafür die tatkräftige Unterstüt-
zung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Kommunen, wir benötigen aber auch das 
Engagement aller Unternehmen und natürlich 
aller Bürgerinnen und Bürger in Baden-Würt-
temberg.
 
Mit der Regelung der kommunalen Wärme-
planung als strategischen Planungs- und Trans-
formationsprozess betreten wir gemeinsam 
Neuland. Um dabei Orientierung zu bieten, 
soll dieser Leitfaden den an der Wärmeplanung 
beteiligten Akteurinnen und Akteuren als 
Hilfestellung und Informationsquelle dienen. 

Darüber hinaus steht das Kompetenzzentrum 
Wärmewende der KEA Klimaschutz- und Ener-
gieagentur Baden-Württemberg GmbH für alle 
Fragen rund um das Thema Wärmeplanung und 
Wärmewende zur Verfügung, damit Sie dieses 
Instrument in den Kommunen möglichst erfolg-
reich mit Leben füllen. In naher Zukunft werden 
weitere Informationen und Hilfsdoku mente 
veröffentlicht und der Aufbau eines Netzwerks 
regionaler Beratungsstellen für die Wärmewende 
erfolgen. Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an 
die durch das Klimaschutzgesetz zur Erstellung 
eines Wärmeplans verpflichteten Stadtkreise 
und Großen Kreisstädte als auch an alle übri-
gen Städte und Gemeinden, die wir demnächst 
durch ein Förderprogramm zur Wahrnehmung 
dieser Aufgabe ermuntern wollen.
 
Ich hoffe, dass wir Sie durch diese Maßnah-
men bei Ihrer wichtigen Aufgabe unterstützen 
können und bedanke mich schon jetzt für Ihre 
Unterstützung im Kampf gegen den Klima-
wandel.
 
 
 
 
 
Franz Untersteller MdL 
Minister für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft des Landes 
Baden-Württemberg
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  Die Wärmewende erfordert zunächst 
eine drastische Reduzierung des Wärmebedarfs 
unserer Gebäude. Doch es ist offensichtlich, dass 
auch künftig noch erhebliche Mengen Energie 
für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme 
eingesetzt werden müssen. Diese müssen wir 
nach und nach möglichst vollständig aus unter-
schiedlichen Quellen erneuerbarer Energien 
und Abwärme decken, um den Gebäudebestand 
klimaneutral zu machen. Da Wärme nicht so 
leicht transportierbar ist wie Strom, muss dieser 
Transformationsprozess unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten vor Ort gestaltet werden. 
Dabei kommt den Kommunen eine zentrale 
Rolle zu, die sie mit dem Prozess der Wärme-
planung erfüllen. Jede Kommune entwickelt 
im kommunalen Wärmeplan ihren Weg zu 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die 
jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berück-
sichtigt. Ein solcher Plan ist immer in Prozesse 
eingebettet: Er dient als strategische Grundlage, 
um konkrete Entwicklungswege zu finden und 
die Kommune in puncto Wärmeversorgung 
zukunftsfähig zu machen. Dabei wird er auch zu 
einem wichtigen Werkzeug für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung.
 
Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes gibt 
das Land Baden-Württemberg allen Gemeinden 
die Chance, einen kommunalen Wärmeplan zu 
erstellen und fortzuschreiben. Die großen Kreis-

städte müssen bis zum 31. Dezember 2023 einen 
Wärmeplan vorlegen. Mit der Wärmeplanung 
macht sich die Gemeinde die Wärmeversorgung 
als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge zu 
Eigen. Die kommunale Entscheidungsebene und 
die Verwaltung entwerfen einen strategischen 
Fahrplan, der ihrer Arbeit in den kommenden 
Jahrzehnten Orientierung verleiht.
 
Ein kommunaler Wärmeplan umfasst vier 
Elemente:

1. Bestandsanalyse
Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 
-verbrauchs und der daraus resultierenden 
Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 
Informationen zu den vorhandenen Gebäude-
typen und den Baualtersklassen, der Versor-
gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 
Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 
der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-
wohngebäude.
 
2. Potenzialanalyse
Ermittlung der Potenziale zur Energieein-
sparung für Raumwärme, Warmwasser und 
Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-
werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 
öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 
der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 
Energien und Abwärmepotenziale.

Die kommunale Wärmeplanung 
in Kürze
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3. Aufstellung Zielszenario
Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 
zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 
Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich 
aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten 
zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 
mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt 
durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für 
Wärmenetze und Einzelversorgung.
 
4. Wärmewendestrategie
Formulierung eines Transformationspfads zur 
Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit 
ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprio-
ritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und 
einer Beschreibung möglicher Maßnahmen 
für die Erreichung der erforderlichen Energie-
einsparung und den Aufbau der zukünftigen 
Energieversorgungsstruktur.

Der Prozess der kommunalen Wärmeplanung 
führt Potenziale und Bedarf systematisch zu-
sammen. Auf diese Weise lassen sich Einsatz-
möglichkeiten der Energiequellen im künftigen 
Energiesystem definieren und lokal umsetzen. 
Bei der nachfolgenden Einbindung des kom-
munalen Wärmeplans in die weiteren kommu-
nalen Planungsaufgaben sollten die Beteiligten 
der Wärme- und Stadtplanung sich regelmäßig 
abstimmen.
 
Ein kommunaler Wärmeplan wirkt dabei als 
Routenplaner. Denn seine Ergebnisse und 
Handlungsvorschläge dienen dem Gemeinderat 
und den Ausführenden als Grundlage für die 
weitere Stadt- und Energieplanung. Während 
des gesamten Prozesses gilt es, die Inhalte ande-
rer Vorhaben der Kommune, etwa die der Bau-
leit- oder Regionalplanung, zu berücksichtigen.

Bild: KEA-BW
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  Der kommunale Wärmeplan ist ein zen-
trales Instrument für eine klimaneutrale Stadt-
entwicklung und für das Erreichen des klima-
neutralen Gebäudebestands aller Kommunen 
in Baden-Württemberg spätestens bis zum Jahr 
2050. Der große Mehrwert eines kommunalen 
Wärmeplans besteht darin, dass er kommunalen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie 
der Verwaltung mit ihren Fachabteilungen 
einen strategischen Fahrplan und Handlungs-
möglichkeiten für eine erfolgreiche Wärme-
wende für die kommenden Jahrzehnte liefert.
 
Die Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden- 
Württemberg (KSG BW) macht Wärmeplanung 
mit der Verpflichtung zur Erstellung und Fort-
schreibung eines kommunalen Wärmeplans 
für Stadtkreise und Große Kreisstädte zum Teil 
der kommunalen Daseinsvorsorge. Kommunale 
Wärmeplanung im Sinne dieses Gesetzes ist 
ein strategischer Planungsprozess mit dem Ziel 
der klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum 
Jahr 2050. Die Aufstellung eines kommunalen 
Wärmeplans ist Bestandteil dieses Prozesses. 
Die zentralen Schritte zur Erstellung des kom-
munalen Wärmeplans sind nach § 7c Absatz 2 
KSG BW geregelt:
 
1. Bestandsanalyse (Kapitel 3.2)
Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 
-verbrauchs und der daraus resultierenden 
Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 
Informationen zu den vorhandenen Gebäude-
typen und den Baualtersklassen, der Versor-
gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 
Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 
der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-
wohngebäude

2. Potenzialanalyse (Kapitel 3.3)
Ermittlung der Potenziale zur Energieein-
sparung für Raumwärme, Warmwasser und 
Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-
werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 
öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 
der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 
Energien und Abwärmepotenziale
 
3. Aufstellung Zielszenario (Kapitel 3.4 – 3.5)
Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 
zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 
Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung. 
Dazu gehört eine räumlich aufgelöste Be-
schreibung der dafür benötigten zukünftigen 
Versorgungsstruktur im Jahr 2050 mit einem 
Zwischenziel für 2030. Dies gelingt durch die 
Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärme-
netze und Einzelversorgung.
 
4. Wärmewendestrategie (Kapitel 4)
Formulierung eines Transformationspfads zur 
Umsetzung des kommunalen Wärmeplans, mit 
ausgearbeiteten Maßnahmen, Umsetzungsprio-
ritäten und Zeitplan für die nächsten Jahre und 
einer Beschreibung möglicher Maßnahmen 
für die Erreichung der erforderlichen Energie-
einsparung und den Aufbau der zukünftigen 
Energieversorgungsstruktur
 
Für die Entwicklung des kommunalen Wärme-
plans kann der Vergleich der Wärmekosten 
verschiedener Versorgungsoptionen, wie 
Wärmenetze oder Einzelversorgung, gebiets-
scharf zusätzlich wichtige Informationen liefern 
(Kapitel 3.6).

Einführung in den Leitfaden
01



11UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

Informationen aus den oben genannten Schrit-
ten werden für das gesamte Gebiet der jeweili-
gen Gemeinde räumlich aufgelöst dargestellt.
 
Hierauf aufbauend werden im kommunalen 
Wärmeplan mögliche Handlungsstrategien und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-
enz und damit einhergehend zur Reduzierung 
und klimaneutralen Deckung des Wärme-
energiebedarfs entwickelt. Ein kommunaler 
Wärmeplan ist Grundlage für die Verknüpfung 
der energetischen Gebäudesanierung mit 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Diese 
strategische Planung der Wärmeversorgung 
einer Kommune bildet die Grundlage für die 
Umsetzung.
 

Innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung 
müssen folgende Informationen, die sich auf das 
gesamte Gemeindegebiet beziehen, in einer vom 
Land bereitgestellten elektronischen Datenbank 
erfasst werden (§ 7d Absatz 2 KSG BW):

� der aktuelle Jahresendenergiebedarf für die 
Wärmeversorgung, aufgeteilt nach Energie-
trägern und Sektoren

� der für die Jahre 2030 und 2050 abgeschätzte 
Jahresendenergiebedarf für die Wärmever-
sorgung, aufgeteilt nach Energieträgern und 
Sektoren

� genutztes Endenergiepotenzial zur klima-
neutralen Wärmeversorgung aus erneuer-
baren Energien sowie Abwärme und Kraft- 
Wärme-Kopplung

Gemäß § 7e Absatz 2 KSG BW werden 
Kommunen zum Zweck der Erstellung eines 
kommunalen Wärmeplans ermächtigt, gebäu-
descharfe Daten bei Energieunternehmen und 
Bezirksschornsteinfegern zu erheben. Von 
dieser Datenerhebungsermächtigung können 
auch diejenigen Kommunen Gebrauch machen, 
die freiwillig kommunale Wärmepläne aufstel-
len. Jede Kommune muss dabei sicherstellen, 
dass in den veröffentlichen Wärmeplänen keine 

Rückschlüsse auf Einzelpersonen oder Betriebe 
möglich sind. Für die Aggregation dieser Daten 
sind mindestens fünf Gebäude zu einer Einheit 
zusammenzufassen (für Details siehe Abschnitt 
3.2.3 und Angaben zum Datenschutz am Text-
ende).
 
Der Leistungsumfang eines kommunalen 
Wärmeplans ist am Ende dieses Leitfadens als 
Anlage aufgeführt.

  FAH R PL AN ZUR E RSTELLUNG E INES KOM MUNALEN WÄR MEPL ANS

 
Stadtkreise und Große Kreisstädte sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2023 einen kommu-
nalen Wärmeplan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufzustellen. Dieser ist spätestens alle 
sieben Jahre nach der jeweiligen Erstellung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen 
fortzuschreiben. Auch die nicht verpflichteten Kommunen können einen kommunalen Wärme-
plan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufstellen. Die zur Wärmeplanung verpflichteten 
Kommunen müssen die erforderlichen Daten innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung, 
spätestens bis zum 31. Dezember 2023, beim zuständigen Regierungspräsidium vorlegen. Fort-
schreibungen nach § 7d Absatz 1 Satz 2 KSG BW sind innerhalb von drei Monaten nach Fertig-
stellung vorzulegen. Soweit kommunale Wärmepläne bereits vor dem 24. Oktober 2020 erstellt 
wurden und die Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW erfüllen, sind diese bis spätestens 
ein Jahr nach diesem Datum vorzulegen.
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1.1 BEDEUTUNG DE R KOM MUNALEN 

WÄR MEPL ANUNG IN DE R WÄR ME WEN DE

Die Frage, wie wir in Zukunft unsere Häuser 
ohne den Einsatz fossiler Energien effizient und 
kostengünstig beheizen sowie Gewerbe- und 
Industriebetriebe mit Prozesswärme versor-
gen, kann nicht ausschließlich auf der Ebene 
des einzelnen Gebäudes oder Unternehmens 
beantwortet werden. Genauso wenig darf die 
notwendige Transformation in den Sektoren 
Stromversorgung, industrielle Prozesswärme 
und Verkehr außer Acht gelassen werden.
 
Die Weiterentwicklung der Wärmeversorgung 
und der dafür notwendigen Infrastruktur sowie 
die Bereitstellung der erforderlichen Flächen für 
die Nutzung erneuerbarer Energien und thermi-
scher Speicher sind ohne kommunale Wärme-
planung vor Ort kaum möglich. Dabei ist es 
notwendig, immer das gesamte Energiesystem 
und Ziele sowie Planungen auf übergeordneter 
Ebene im Blick zu behalten.
 
Die kommunale Wärmeplanung muss die 
Grundlagen dafür liefern, vollständig auf 
erneuerbare Energien umzusteigen. Das gilt 
einerseits in Gebieten mit Wärmenetzen und 
andererseits dort, wo Einzelheizungen zum 
Einsatz kommen. Außerdem muss sie für alle 
Bürgerinnen und Bürger transparent aufzeigen 
wie der Umbau, die sogenannte Transformation 
der Wärmeversorgung, parallel zur Entwicklung 
des Wärmeverbrauchs erfolgen soll.
 
Die folgende Zusammenstellung von Fragen 
gibt einen Überblick über die Aufgaben der 
kommunalen Wärmeplanung auf technisch-
wirtschaft licher Ebene:

� Wo können welche Formen erneuerbarer 
Energien genutzt werden? 

� Welche Flächen werden dafür benötigt?

� Wo können Heizzentralen aufgebaut werden?
� Wo gibt es welche Abwärmequellen, die 

genutzt werden können?
� Wo liegen die Quartiere, in denen Wärme-

netze (aus-)gebaut werden können? Wo ist 
dies ökonomisch nicht sinnvoll? Welche 
Faktoren spielen dabei eine Rolle?

� Wie wird die Wärmeversorgung in den 
Quartieren gestaltet, die nicht mit einem 
Wärmenetz erschlossen werden?

� Wie werden zukünftig Neubaugebiete und 
neue Industrie- und Gewerbegebiete klima-
neutral versorgt?

� Welche Zukunftsperspektive haben die unter-
schiedlichen Gasnetze in der Kommune?

 
Ein kommunaler Wärmeplan als Planungs-
grundlage zeigt der Kommune Handlungsmög-
lichkeiten auf. Die im kommunalen Wärmeplan 
ausgewiesenen Eignungsgebiete für Wärme-
netze oder Einzelversorgung sowie Einzelmaß-
nahmen sind nicht verpflichtender Natur. Sie 
dienen vielmehr als Grundlage für die weitere 
Stadt- und Energieplanung und müssen daher 
an den jeweiligen kommunalen Schnittstellen 
konsequente Beachtung finden.
 
Der Umbau der Wärmeversorgung wird viele 
Jahre dauern. Daher und aufgrund der langen 
Investitionszyklen im Gebäude- und Infrastruk-
turbereich müssen schon heute wegweisende 
Entscheidungen getroffen werden, um allen 
kommunalen Akteuren langfristige Orientie-
rung zu bieten. Der Fokus aller Überlegungen 
und Strategien muss dabei auf das Ziel der 
klimaneutralen Wärmeversorgung im Jahr 
2050 gelegt werden. Der große Mehrwert des 
Wärmeplans liegt also darin, dass kommunale 
Entscheidungsträger, die Verwaltung mit ihren 
Fachabteilungen, Energieunternehmen und die 
Bürgerschaft einen Fahrplan für die kommen-
den Jahrzehnte erhalten.



https://www.landtag-bw.de/Gesetzesbeschluesse.html
https://www.kea-bw.de/waermewende
https://www.kea-bw.de/waermewende
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ENERGIEQUELLEN UMWANDLUNG

Fossile Brennstoffe

BEDARF

Mobilität

Wärme

Strom

Verbrennungsmotor

Heizkessel

Kraftwerke

2 .1 AUSGANGSSITUATION UN D Z IEL-

SE T ZUNG 

  Um die Klimaziele auf globaler, europä-
ischer und nationaler Ebene sowie auf Landes-
ebene zu erreichen, ist eine vollständige Trans-
formation des Energiesystems erforderlich. Eine 
der größten Herausforderungen ist dabei, den 
Wärmesektor zu dekarbonisieren, also langfris-
tig ohne fossile Energieträger auszukommen. 
Dieser Sektor umfasst das Heizen von Gebäu-

den, die Warmwasserbereitung, die Bereitstel-
lung von Prozesswärme aber auch das Kühlen. 
Die Transformation zum klimaneutra len Gebäu-
debestand spätestens im Jahr 2050 muss dabei 
mit Blick auf die möglichen Synergien zwischen 
allen Sektoren durchgeführt werden.
 
Sehr stark vereinfacht stellt sich ein Energiesys-
tem, das nahezu vollständig auf fossilen Ener-
gieträgern basiert, wie folgt dar (Abbildung 1):

Hintergründe der 
kommunalen Wärmeplanung

In nahezu allen Sektoren werden Anlagen 
eingesetzt, in denen fossile Energieträger zum 
Einsatz kommen: Öl- und Gaskessel zur Gebäu-
deheizung, Dampfkraftwerke auf Kohle- und 
Gasbasis zur Stromerzeugung sowie Verbren-
nungskraftmaschinen in den verschiedenen 
Bereichen der Mobilität. Die Flexibilität des 
Gesamtsystems resultiert aus der Speicher-

fähigkeit und der sofortigen Verfügbarkeit der 
fossilen Energieträger Kohle, Öl und Erdgas.
 
Das vereinfachte Schema in Abbildung 1 steht 
heute für circa 85 Prozent des Endenergiever-
brauchs in Deutschland. Nur circa 15 Prozent 
des Energieverbrauchs wurden 2020 durch 
erneuerbare Energien gedeckt.

Abbildung 1: Struktur des heutigen nahezu fossilen Energiesystems für die Bedarfssektoren Wärme, Strom und 
Mobilität mit Untergliederung in Energiequellen, Umwandlungsarten und Bedarf.

02



15UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG

ENERGIEQUELLEN UMWANDLUNG BEDARF

Bioenergie

Mobilität

Wärme

Verbrennungsmotor

Strom

SchieneElektroautoSynFuels / P2X

Speicher

BiomasseWind
PV

Geothermie
(Wasser)

Wärmenetze
Abwärme

Solarthermie
Geothermie

KWK-Anlagen

Heizkessel WärmeWärme

SpeicherWärme-
speicher

Kleine
WP

StromStrom

Große 
WP

Das transformierte Energiesystem, mit dem die 
Pariser Klimaziele eingehalten werden können, 
zeichnet sich in stark verkürzter Form dagegen 
durch folgende Merkmale aus (Abbildung 2):
 
 
 
 

� Der Bedarf in allen Sektoren wird reduziert.
� Es kommen 100 Prozent erneuerbare Ener-

gien zum Einsatz.
� Die Synergien zwischen den Sektoren Wär-

me, Elektrizität und Mobilität werden in vol-
lem Umfang genutzt, um maximale Effizienz 
und niedrige Kosten in allen Teilbereichen zu 
erreichen.

Abbildung 2: Komplexe Struktur des Energiesystems der Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien.
Quelle: Grafik verändert nach Research Center 4DH, Universität Aalborg. Abkürzung WP: Wärmepumpe.

Der Vergleich des Schemas zwischen Abbildung 
1 und Abbildung 2 macht den Unterschied 
deutlich: Das transformierte Energiesystem ist 
durch eine weitaus höhere Komplexität und 
durch eine stärkere Kopplung zwischen den 
Sektoren Wärme, Elektrizität und Verkehr 
gekennzeichnet. Daraus folgt, dass in Zukunft 
neben den Gestehungskosten, die Kosten für 
Umwandlung, Verteilung und Speicherung der 

Energie stärker ins Gewicht fallen werden. 
Dies verdeutlicht, dass die Transformation der 
Wärmeversorgung nur als Gesamtsystem gelin-
gen kann.
 
Die in Abbildung 2 genannten Technologien zur 
Wärmeerzeugung stehen heute schon marktreif 
und bewährt zur Verfügung.
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Thermische Netze
(Wärme, Kälte) Einzelheizungen

Reduktion des
Wärmebedarfs

Als Technologien für die dezentrale oder 
zentrale Bereitstellung von klimaneutraler 
Wärme, insbesondere zur Heizwärme- und / 
oder Warmwasser bereitstellung, kommen im 
wesentlichen Biomassekessel, Solarthermie-
anlagen auf Frei- oder Dachflächen und die 
Erschließung von allen Arten der Umweltwär-
me (wie aus Erdreich, Grundwasser, Gewässer) 
durch Wärmepumpen in Frage.
 
Wo möglich, kann das stellenweise große 
Potenzial der Tiefen Geothermie erschlos-
sen werden. Unvermeidbare Abwärme, zum 
Beispiel aus technischen Prozessen oder dem 
kommunalen Abwasser, ist als weitere wich-
tige Wärmequelle zu nennen und im Rahmen 
der kommunalen Wärmeplanung zu berück-
sichtigen. Kapitel 3.3 geht ausführlich auf die 
verschiedenen Wärmequellen ein.
 

 

 

2 . 2  DRE I K L ANG DE R WÄR MEPL ANUNG

Vor dem Hintergrund der klimapolitischen 
Ziele und der daraus zwingend notwendigen 
Dekarbonisierung der Wärmeversorgung erar-
beitet die kommunale Wärmeplanung lokal um-
setzbare Lösungen für den Wärmesektor. Dabei 
werden die drei Handlungsfelder betrachtet, die 
abhängig von den örtlichen Rahmenbedingun-
gen optimiert werden (Abbildung 3):

� Reduktion des Wärmebedarfs in Gebäuden
� erneuerbare Wärme- und Kälteversorgung 

mit thermischen Netzen
� mit erneuerbaren Energien betriebene Einzel-

heizungen
 
Aufgabe der Wärmeplanung ist es, Lösungen 
für den Wärmesektor zu erarbeiten, die durch 
ein Austarieren der drei oben genannten Hand-
lungsfelder erreicht werden können.

2 . 2 .1 EFF IZ IENZ AUF DE R NAC HFR AGESE ITE

Da der aktuelle Wärmebedarf nicht durch die 
vorhandenen und noch zu erschließenden 
erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden 
kann, ist eine signifikante Reduktion des Wär-
mebedarfs durch umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen Grundvoraussetzung für das Gelingen 
der Wärmewende.
 
 
 

Eine richtig durchgeführte Gebäudesanierung 
hat einerseits hohe Einsparungen zur Folge, 
verursacht jedoch auf der anderen Seite auch 
hohe Investitionskosten. Die Bereitstellung der 
erforderlichen Wärmemengen kann nachhaltig 
jedoch nur gelingen, wenn das heutige Ver-
brauchsniveau deutlich abgesenkt wird. Eine 
ausführliche Bewertung des baulichen Wärme-
schutzes wurde im Positionspapier der KEA-
BW �Über den Sinn von Wärmedämmung� 
vorgenommen (Kienzlen, et al., 2015).

Abbildung 3: Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung: Optimale Gewichtung zwischen Reduktion des Wärmebe-
darfs, thermischen Netzen und Einzelheizungen. Quelle: Grafik verändert nach (Djoerup, et al., 2019).
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Flexibilität

KWK ñ Power-to-heat

Stromsektor
Hohe Anteile Wind
und PV

Wärmenetze Thermische Speicher

Optionen EE
Solar- / Geothermie

Strukturelle Effizienz
Abwärme

2 . 2 . 2 WÄR ME VE RSORGUNG M IT WÄR ME-

NE T ZEN

Wärmenetze können wichtige Systemdienstleis-
tungen für ein integriertes und zukunftsfähiges 
Energiesystem zur Verfügung stellen, weswegen 
ihnen bei der Transformation der Wärmewende 
eine zentrale Rolle beigemessen wird (Kienzlen 
et al., 2014). Zu diesen Systemdienstleistungen 
gehören (Abbildung 4):

� Flexibilität und Vielfalt bei der Nutzung 
lokaler erneuerbarer Energien, wie große 
Solarthermie, Tiefe Geothermie, Umwelt-
wärme, Biomasse

� Deckung der verbleibenden Bedarfslücken 
der Stromerzeugung aus Sonne und Wind 

(Residuallasten) durch bedarfsgerecht betrie-
bene, stromnetzgeführte Kraft-Wärme-Kopp-
lung in den Heizzentralen

� Erhöhung der Effizienz im Energiesystem 
aufgrund der Möglichkeit, vielfältige Abwär-
mequellen nutzen zu können

� Flexibilitätsgewinne im Wärme- und Strom-
bereich durch Einbindung großer thermischer 
Speicher

� kommunale Steuerungsfunktion zur Sen-
kung des Ausstoßes vermeidbarer Treib-
hausgas-Emissionen durch netzgebundene 
Wärmeversorgung

Die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen ist 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und 
muss dabei von Fall zu Fall bewertet werden. 
Ein wichtiger Faktor sind dabei hohe An-
schlussdichten. Liegen diese vor, können Wär-
menetze nicht nur in Großstädten und dicht 
besiedelten Quartieren, sondern auch in klei-
neren Städten und Gemeinden einen großen 
Teil der Wärmeversorgung übernehmen (Kapi-
tel 3.5). Für Bestandsnetze mit Anteilen fossiler 

Brennstoffe müssen Transformations pläne zum 
Erreichen der klimaneutralen Wärme versorgung 
bis zum Jahr 2050 erarbeitet werden.
 
Wärmenetze können in Konkurrenz zu be-
stehenden Gasnetzen stehen. Eine parallele 
Verlegung von Verteilnetzen ist wegen der 
daraus resultierenden grundsätzlich geringen 
Anschlussdichten � zumindest auf Dauer � 
nicht sinnvoll.

Abbildung 4: Gesamtübersicht über die stromnetzdienlichen Systemdienstleistungen von Wärmenetzen im Ener-
giesystem mit sehr hohen Anteilen erneuerbarer Energien.
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Aufbau, Verdichtung und Erweiterung von 
Wärmenetzen sind komplexe Planungsaufga-
ben. Um die erforderlichen hohen Anschluss-
dichten zu erreichen, müssen potenzielle Ab-
nehmer frühzeitig eingebunden und als Kunden 
gewonnen werden. 
 
Ein entsprechender planerischer Rahmen ist 
eine wichtige Voraussetzung dafür. Anders als 
bei der dezentralen Versorgung sind in den 
Planungsprozess zahlreiche Akteure eingebun-
den. Das Gleiche gilt auch für den Rückzug von 
Gasverteilnetzen. Die betroffenen Abnehmer 
müssen sehr frühzeitig informiert und einge-
bunden werden (Kapitel 6.2).
 

2 . 2 . 3  WÄR ME VE RSORGUNG M IT E INZEL-

HE IZUNGEN

In Quartieren, die bislang nicht mit Wärme-
netzen erschlossen worden sind und in denen 
auch in Zukunft Wärmenetze nicht wirtschaft-
lich betrieben werden können, werden weiter-
hin dezentrale Einzelheizungen zur Objektver-
sorgung zum Einsatz kommen. Auch in diesen 
Siedlungsgebieten besteht die Notwendigkeit, 
die heute noch weit verbreiteten fossilen Ener-
gieträger Heizöl (circa 36 Prozent Anteil an der 
Wärmeversorgung) und Erdgas (circa 45 Pro-
zent) durch erneuerbare Energien zu ersetzen.
 
Die nachfolgenden technisch/ökonomischen 
Aspekte können ausschlaggebend dafür sein, 
dass ein Gebiet im Zuge der Wärmeplanung 
als Eignungsgebiet für die Einzelversorgung 
eingestuft wird:

� Die Wärmebedarfsdichte im jeweiligen 
Quartier ist für den Bau von Wärmenetzen 
zu niedrig.

� Es befinden sich keine großen, bereits gut 
ausgebauten Wärmenetze in unmittelbarer 

Nähe, die einen Anschluss eines Quartiers 
unter technischen und ökonomischen Ge-
sichtspunkten möglich machen würde.

� Ländliche Siedlungen sind in ihrer räumli-
chen Ausdehnung zu klein, um ökonomisch 
tragfähige Wärmenetze aufbauen und betrei-
ben zu können.

� Es steht keine (Ab-)Wärmequelle mit ausrei-
chendem Wärmeangebot zur Verfügung, die 
in unmittelbarer Nähe wirtschaftlich zentral 
erschlossen werden kann.

 
Es ist davon auszugehen, dass bei der dezen-
tralen Einzelversorgung von Gebäuden im 
Wesentlichen Wärmepumpen und zu klei-
nen Teilen Biomassekessel für die dezentrale 
Einzelversorgung von Gebäuden zur Verfügung 
stehen werden (Abbildung 2).
 
Um Wärmepumpen effizient betreiben zu 
können, muss die Temperatur des Heizungsvor- 
und -rücklaufs so gering wie möglich sein. Dies 
wird dadurch erreicht, dass eine energetische 
Optimierung der Gebäudehülle, aber auch eine 
Optimierung der Heizungsanlage und Wärme-
verteilung vorgenommen wird.
 
Während der Transformationsphase der Wär-
meversorgung im Verlauf der nächsten 30 Jahre 
werden Biomasseheizungen, vorwiegend in 
Form von Pelletkesseln, ebenfalls eine Rolle bei 
der Gebäudeheizung spielen. Daneben ist zu 
erwarten, dass im ländlichen Raum die lokale 
Restholznutzung eine eher wieder steigende 
Bedeutung erlangen wird.
 
Erdgas wird aller Voraussicht nach derjenige 
fossile Energieträger sein, der noch am längsten 
im Energiesystem zum Einsatz kommen wird. 
Aber auch dieser Energieträger muss langfristig 
durch erneuerbare Energien ersetzt werden.
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Allein die Umstellung auf synthetische Brenn-
stoffe ist dabei nicht zielführend. Die erfor-
derliche Menge regenerativen Stroms für die 
Herstellung der synthetischen Brennstoffe steht 
in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit 
langfristig nicht zur Verfügung. In jedem Fall 
wird die theoretisch mögliche Umstellung auf 
flüssige und gasförmige synthetische Brennstof-
fe aus Wind- und Sonnenstrom zu erheblichen 
Kosten führen. Die reine Verbrennung in Heiz-

kesseln wird mit synthetischen Brennstoffen 
zu einem sehr hohen Bedarf an regenerativem 
Strom führen und wirtschaftlich kaum darstell-
bar sein.
 
Aus Gründen der Effizienz und der Wirtschaft-
lichkeit folgt daraus, dass grüne synthetische 
Brennstoffe in Zukunft nur dort eingesetzt 
werden sollten, wo sie den höchsten Nutzen 
im Gesamtsystem zur Folge haben.

Bild: KEA-BW



20 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

ZUSAM MENFASSUNG

 
Die Novelle des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg macht Wärmeplanung mit der Verpflichtung zur 
Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Wärmeplans für Stadtkreise und Große Kreisstädte zum 
Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die zentralen Schritte bei der Erstellung des kommunalen Wärme-
plans sind (§ 7c Absatz 2 KSG BW):
 
1. Bestandsanalyse Wärmebedarf und Versorgungsinfrastruktur (Kapitel 3.2)
2. Potenzialanalyse erneuerbare Energien und Abwärme (Kapitel 3.3)
3. Aufstellung Zielszenario 2050 mit Zwischenziel 2030 (Kapitel 3.4 � 3.5)
 
Hierauf aufbauend werden im kommunalen Wärmeplan mögliche Handlungsstrategien und Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und damit einhergehend zur Reduzierung und klimaneutralen Deckung des 
Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Dieser Maßnahmenkatalog ist nach § 7c Absatz 2 KSG BW Bestandteil des 
Wärmeplans. Da er sich jedoch deutlich von den räumlichen aufgelösten Analysen und Szenarien unterschei-
det, wird er separat in Kapitel 4 behandelt. Ein Wärmeplan ist Grundlage für die Verknüpfung der energe-
tischen Gebäudesanierung mit einer klimaneutralen Wärmeversorgung im Rahmen der strategischen Planung 
der Wärmeversorgung einer Kommune und bildet die Grundlage für deren Umsetzung.

Inhalte des kommunalen Wärmeplans

  Die kommunale Wärmeplanung ist für 
Kommunen der zentrale strategische Prozess, 
um Klimaschutzziele im Wärmebereich zu 
erreichen.
 
Ein kommunaler Wärmeplan definiert dabei 
die langfristige Strategie zur Verwirklichung 
einer klimaneutralen Wärmeversorgung in 

der ganzen Kommune bis zum Jahr 2050. 
Aufbauend auf einer Bestands- und Potenzial-
analyse werden dazu Maßnahmen zur Senkung 
des Wärmeenergiebedarfs und die klima-
neutrale Deckung des nicht vermeid baren 
Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Für das Jahr 
2030 wird ein Zwischenziel formuliert.

3 .1 ÜBE RSI C HT ÜBE R DEN PROZESS DE R 

PL ANE RSTELLUNG

03
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Abbildung 5 (auf der nächsten Seite) fasst 
die Inhalte zur Erstellung eines kommunalen 
Wärmeplans zusammen:
 
1. Bestandsanalyse
Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs und 
-verbrauchs und der daraus resultierenden 
Treibhausgas-Emissionen, einschließlich 
Informationen zu den vorhandenen Gebäude-
typen und den Baualtersklassen, der Versor-
gungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, 
Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung 
der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-
wohngebäude.
 
2. Potenzialanalyse
Ermittlung der Potenziale zur Energieein-
sparung für Raumwärme, Warmwasser und 
Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Ge-
werbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und 
öffentlichen Liegenschaften sowie Erhebung 
der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer 
Energien und Abwärmepotenziale.

3. Aufstellung Zielszenario
Entwicklung eines Szenarios zur Deckung des 
zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren 
Energien zur Erreichung einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung. Dazu gehört eine räumlich 
aufgelöste Beschreibung der dafür benötigten 
zukünftigen Versorgungsstruktur im Jahr 2050 
mit einem Zwischenziel für 2030. Dies gelingt 
durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für 
Wärmenetze und Einzelversorgung.
 
4. Wärmewendestrategie
Formulierung eines Transformationspfads 
zur Umsetzung des kommunalen Wärme-
plans, mit ausgearbeiteten Maßnahmen, 
Umsetzungspriori täten und Zeitplan für die 
nächsten Jahre und einer Beschreibung mög-
licher Maßnahmen für die Erreichung der erfor-
derlichen Energieeinsparung und den Aufbau 
der zukünftigen Energieversorgungsstruktur.

Bild: Prechasiri / Premium
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Gebäudebestand

1. BESTANDSANALYSE

2. POTENZIALANALYSE

3. AUFSTELLUNG ZIELSZENARIO 2050

4. WÄRMEWENDESTRATEGIE

Baugebiet

Abbildung 5: Übersicht über den Ablauf der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans.
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Kapitel 5.3.2
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Kapitel 3.4
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Kapitel 3.5 – 3.6
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Für die Umsetzung müssen konkrete Einzel-
maßnahmen ausgearbeitet werden. Diese können 
eher technischer Natur sein, wie die Erweiterung 
eines bestehenden Wärmenetzes, aber auch in 
Form von strategischen Beschlüssen oder Maß-
gaben auf das gesamte Gemeindegebiet abzielen. 
Dabei kann nicht der gesamte Zeithorizont bis 
2050 mit hoher Genauigkeit überplant werden. 
Aus dem erarbeiteten Katalog müssen Maßnah-
men mit hoher Priorität ausgewählt werden. Das 
Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg fordert 
die konkrete Benennung und Beschreibung von 
mindestens fünf Maßnahmen, mit deren Umset-
zung innerhalb der ersten fünf Jahre begonnen 
werden soll (§ 7c Absatz 3 KSG BW). Maßnah-
men mit einem Zeithorizont von bis zu zehn 
Jahren sollten in groben Zügen skizziert werden. 
Die Einzelmaßnahmen ergeben zusammen den 
Transformationspfad auf dem Weg zur Klima-
neutralität der Wärmeversorgung. Diese Konkre-

tisierung des Wärmeplans wird als kommunale 
Wärmewendestrategie bezeichnet (Kapitel 4). 
Wärmewendestrategie und Wärmeplan müssen 
kontinuierlich weiterentwickelt, das heißt, an sich 
ändernde Rahmenbedingungen angepasst und 
um neue konkrete Maßnahmen ergänzt werden.
 
Gleichzeitig muss ein kommunaler Wärmeplan 
auch zu den übrigen Zielen der Stadtentwick-
lung passen. Deswegen ist ein Abgleich mit 
bereits formulierten Zielen und Maßnahmen 
der Stadt, Energie- und Infrastrukturplanung 
erforderlich (siehe Kapitel 5.4).
 
Abbildung 6 stellt dar, wie die kontinuierlichen 
Prozesse der Wärmeplanung und der Stadt-
entwicklung synchronisiert werden können. 
Ersichtlich wird auch, wie die Wärmewende-
strategie die Schnittstelle zwischen Wärmeplan 
und Umsetzung in einzelnen Projekten bildet.

Abbildung 6: Übersicht über den Planungsprozess und die Prozessorganisation während der Erstellung und Fort-
schreibung eines kommunalen Wärmeplans.
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Wärmeplanung ist keine eindimensionale 
Planung. Einzelne Prozessschritte müssen wie-
derholt werden, um Ergebnisse nachfolgender 
Schritte zu integrieren. Je genauer zum Beispiel 
Maßnahmenblätter aus der kommunalen Wär-
mewendestrategie ausgearbeitet werden, umso 
genauer müssen gegebenenfalls Poten ziale 
erneuerbarer Energien und Eignungsgebiete 
ermittelt werden. Je genauer jedoch mögliche 
Maßnahmen und ihre Wirkung untersucht und 
dargestellt werden, umso präziser und belast-
barer können Ziele der kommunalen Wärme-
wendestrategie definiert werden. Gleiches 
gilt für die Anpassung an geänderte lokale 
Rahmen bedingungen wie Entwicklungen der 
Stadt- und Regionalplanung, neue gesetzliche 
Vorgaben und technologische Entwicklungen. 
Ein Monitoring und Review-Prozess (siehe Ka-
pitel 5.3) soll sicherstellen, dass der Wärmeplan 
kontinuierlich an geänderte Rahmenbedingun-
gen angepasst wird.
 
Der große Mehrwert des Wärmeplans liegt 
darin, dass alle Akteure � die Gemeinde, 
Energieversorger, (Energie-)Unternehmen und 
Bürgerinnen und Bürger � sich mit ihren rele-
vanten Entscheidungen an einem strategischen 
Fahrplan für die kommenden Jahre orientieren 
können. Für die Realisierung muss der Wärme-
plan daher an den entscheidenden kommu-
nalen Schnittstellen konsequent Beachtung 
finden und von Bürgerschaft und Unternehmen 
akzeptiert werden (siehe Kapitel 5.4, 6.1).
 
Dabei ist es ratsam, das gesamte Planwerk (siehe 
Anlage �Leistungsumfang kommunaler Wärme-
plan�) im Zuge der Wärmeplanung als digitalen 
Zwilling der Kommune anzulegen. Dies ermög-
licht eine Integration in die weitere Stadt- und 
Infrastrukturplanung der Fachabteilungen und 
Stadtwerke. Zudem kann eine solche digitale 
Lösung der Öffentlichkeit als Informations-
portal zugänglich gemacht werden1.

Auf der folgenden Doppelseite ist ein Beispiel 
aus einem kommunalen Wärmeplan abgebildet: 
die Energieplankarte der Stadt Zürich2. In sol-
chen Karten werden die Inhalte der schriflichen 
Ausarbeitung veranschaulicht. Dazu gehören 
die bereits vorhandene Wärmeversorgungsinfra-
struktur also Wärmenetze, Heizzentralen und 
KWK-Anlagen. Es wird aber auch dargestellt, 
wie sich die Eignungsgebiete für Wärmenetze 
oder Einzelversorgung über das Gemeindege-
biet verteilen. Zuletzt kann dargestellt werden, 
wie die Gasnetzinfrastruktur in Zukunft ausse-
hen wird. Anhand der gebietsscharfen Dar-
stellung im Kartenwerk lassen sich die Art der 
Erschließung einer erneuerbaren Wärme- und 
Abwärmequelle, Eignungsgebiete für Wärme-
netze und Einzelversorgung sowie solche 
Gebiete, in denen die Gasinfrastruktur zurück-
gebaut wird, schnell erkennen. Dies erlaubt die 
Integration eines kommunalen Wärmeplans in 
die weitere Stadt- und Regionalplanung.

1 Beispiel einer Web-Gis-Darstel-
lung: Energieleitplan der Stadt 
Konstanz: www.konstanz.de 
 
2 Energieplankarte der Stadt Zürich: 
www.stadt-zuerich.de

https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen/energieplankarte-der-stadt-zuerich.html
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Im kommunalen Wärmeplan findet sich die 
flächenhafte Darstellung der zur klimaneu-
tralen Bedarfsdeckung geplanten Versorgungs-
strukturen. Dieser räumlichen Darstellung liegt 
das klimaneutrale Zielszenario zur zukünftigen 

Entwicklung des Wärmebedarfs für das Jahr 
2050 zugrunde. Ein solches Zielszenario für 
die Sektoren private Haushalte, Gewerbe-Han-
del-Dienstleistungen (GHD), Industrie und 
Kommune ist unten beispielhaft abgebildet:

In den folgenden Kapiteln wird systematisch 
das methodische Vorgehen vorgestellt, mit dem 
ein robuster kommunaler Wärmeplan und eine 
Wärmewendestrategie mit umsetzungsorientier-
ten Maßnahmen aufgestellt werden können. Die 

vorgeschlagenen Arbeitsschritte und Methoden 
eignen sich weitgehend unabhängig von der 
Größe der Kommune und adressieren vor allem 
Expertinnen und Experten aus den kommuna-
len Fachabteilungen und Planungsbüros.
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3 . 2 BESTAN DSANALYSE WÄR MEBEDARF 

UN D VE RSORGUNGSSTRUK TUR

3. 2 .1 GE ME IN DESTRUK TUR

Die kommunale Wärmeplanung bezieht sich 
auf die gesamte Gemarkungsfläche der Kom-
mune, was auch Gewerbe- und Industriegebiete 
einschließt. Für die Analyse von geografisch 
isolierten Teilorten bieten sich getrennte Un-
tersuchungen zu Eignungsgebieten für Wärme-
netze an. Für die Analyse kleinerer einzelner 
Gemeinden mit wenigen tausend Einwohnerin-
nen und Einwohnern bietet sich unter Umstän-
den die direkte Erstellung einer Machbarkeits-
studie für die Errichtung eines Wärmenetzes 
anstelle eines kommunalen Wärmeplans an. 

Bilden jedoch mehrere kleinere Gemeinden 
einen planerischen Verbund, so lässt sich ein 
interkommunaler Wärmeplan, zum Beispiel auf 
Ebene des Landkreises, im Konvoi erstellen.
 
Kommunen gliedern sich vielfach in eine 
Kernstadt mit Geschäftszentrum, umliegende 
Wohnbebauung und eingestreute oder am 
Rand angesiedelte Misch- und Gewerbegebiete. 
Solche verschiedenen Gebiete finden sich auch 
in Großstädten, teilweise sogar mehrfach über 
das gesamte Stadtgebiet verteilt. Die Wärme-
versorgungsoptionen für diese Strukturen sind 

ZUSAM MENFASSUNG

 
Im folgenden Kapitel wird die systematische Erhebung und Analyse der Ist-Situation der Kommune beschrieben. 
Die Inhalte entsprechen den Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW.
 
Die Bestandsanalyse beginnt mit der Sammlung relevanter Daten zum Gebäudebestand und der Energieinfra-
struktur (Abschnitt 3.2.1). Im Rahmen der Stadtplanung wurden in vielen Kommunen schon entsprechende 
Unterlagen erstellt. Vorgeschlagen wird die Erstellung eines Inventars aus vorhandenen und noch benötigten 
Unterlagen.
 
Der nächste Schritt ist die Erstellung einer aktuellen Energie und Treibhausgas-Bilanz (Abschnitt 3.2.2). Die Auf-
teilung erfolgt nach Sektoren und Energieträgern. Die aktuelle Bilanz bildet den Ausgangspunkt für die Bewer-
tung der Erreichung der Klimaschutzziele bei Energieeinsparung und Treibhausgas-Minderung bis 2030 und 2050. 
Gemäß § 7d Absatz 2 Punkt 1 KSG BW müssen die Bilanzdaten an eine durch die Landesregierung 
zur Verfügung gestellte Datenbank übermittelt werden.
 
Für die Wärmeplanung wird eine räumlich aufgelöste Darstellung des Wärmebedarfs der Gebäude benötigt. 
Abschnitt 3.2.3 erläutert geeignete Datenquellen für den Wärmebedarf und Methoden zur Verbesserung der 
Datenlage.
 
Gemäß § 7e Absatz 2 KSG BW werden Kommunen ermächtigt, gebäudescharfe Daten bei Energieunternehmen 
und Bezirksschornsteinfegermeistern zu erheben. Als Ergebnis erhält man eine geeignete Darstellung der Wärme-
dichten für die weitere Wärmeplanung.
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stark unterschiedlich. Ebenso spielt die vor-
handene Infrastruktur eine große Rolle für die 
Energieplanung. Dazu gehören unter anderem 
Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen und 
Freiflächen für Energieanlagen.
 
Siedlungsgebiete können in sinnvolle Teilge-
biete gegliedert werden, um eine effiziente 
Bearbeitung zu ermöglichen. Die Ergebnisse 
der Teilgebiete werden am Ende aber zu einem 
Gesamtplan zusammengefasst. Es ist sinnvoll, 
Gebiete mehrerer Kommunen, die räumlich 
zusammenhängen, gemeinsam zu betrachten 
(Planung im Konvoi).
 
Für die kommunale Wärmeplanung sind Karten 
zur Visualisierung unterschiedlicher Aspekte 
hilfreich. Manche Darstellungen sind öffent-
lich verfügbar oder wurden im Zuge anderer 
Maßnahmen, zum Beispiel für die Stadtpla-
nung oder im Zuge eines Klimaschutzkonzepts, 
bereits erstellt. Für die Wärmeplanung ist es 
hilfreich, zunächst ein Inventar des bereits 
verfügbaren Kartenmaterials zu erstellen, und 
gegebenenfalls zusätzliche Karten zu erzeugen:

� Kartierung der Ortslagen, also Darstellung 
der zeitlichen Entwicklung der Siedlungsbe-
reiche seit 1930. 
Daraus können grobe Angaben zum Baualter 
und damit möglichen Sanierungsstand der 
Gebäude in den Quartieren abgeleitet wer-
den. Die Informationen sind zudem hilfreich 
für zielgerichtete Kampagnen zur Energiebe-
ratung3.

� Wohnfläche je Wohnung (aus der kommuna-
len Gebäudestatistik) und Hauptnutzungen: 
Wohngebiete (wie Einfamilien-, Mehrfa-
milien-, Hochhaus-Gebiete, Mischgebiet), 
Gewerbe, Bürogebäude, Hotel und Gastro-
nomie, Industrie, öffentliche Einrichtungen 
(wie Bildung, Bäder, Gesundheit, Verwal-
tung et cetera) 

Die dafür benötigten Angaben sind oft als 
Nutzungsart der Gebäude in den Geobasis-
daten enthalten. Je nach Gebietstyp ergeben 
sich unterschiedliche Herangehensweisen bei 
der Wärmeplanung.

� Angaben zu im Gemeindegebiet bestehenden 
Wärmenetzen, Gasnetzen, Lage und Leistung 
von Heizzentralen sowie KWK-Anlagen und 
bereits beschlossene Projekte der Wärmever-
sorgung

� Flächendichte Wohnen, ausgedrückt als 
Gebietsfläche Wohnen pro Arealfläche. 
In Gebieten mit einem geringen Anteil der 
Grundfläche von Wohngebäuden an der 
Arealfläche ist ein Wärmenetz oft nicht wirt-
schaftlich. Der Wert eignet sich zur Abschät-
zung der erforderlichen Netzlängen für ein 
Wärmenetz in Wohngebieten.

� bestehendes Glasfasernetz und Ausbaupläne 
für mögliche gemeinsame Tiefbaumaßnah-
men beim Wärmenetzausbau

 
Zum Zweck der Erstellung eines kommunalen 
Wärmeplans sind weitere Karten zu erstellen, 
so zum Beispiel Angaben zur Wärmebedarfs-
dichte, Transport- und Verteilleitungen für 
Gas und Wärme, Lage von Heizzentralen 
und großen Objektversorgungen, Gebiete mit 
hohen Anteilen Stromspeicherheizung und die 
räumliche Verortung von Potenzialen erneuer-
barer Energien und Abwärme. Diese werden in 
folgenden Abschnitten behandelt.

3 Datenquelle: Daten- und Karten-
dienst der LUBW: 
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/welcome.xhtml
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3 . 2 . 2 ENE RGIE-  UN D TRE IBHAUSGASBIL ANZ

Für die Beurteilung der Ist-Situation und die 
Entwicklung von Klimaschutzzielen muss der 
Ist-Stand bei Wärmeverbrauch und Treibhaus-
gas-Emissionen ermittelt werden (siehe Abbil-
dung 7). Für die Erstellung dieser Bilanz sind 
zwei Herangehensweisen möglich. In einem 
Bottom-Up Verfahren wird zuerst der räumlich 
aufgelöste Wärmebedarf ermittelt (Abschnitt 
3.2.3) und daraus in einem folgenden Schritt die 
Verbrauchskennzahlen für das gesamte Gebiet 
der Kommune ermittelt. Einen schnelleren 
Gesamtüberblick erhält man durch Anwendung 
eines Top-Down Verfahrens. Dazu werden Ver-
brauchswerte für das gesamte Gemeindegebiet 
erhoben, ohne dabei auf die räumliche Vertei-
lung einzugehen. 
 
 

Dieses Verfahren wird nachfolgend beschrie-
ben. Abhängig vom gewählten Verfahren wird 
die Bearbeitungsreihenfolge zur Erstellung der 
Energie- und Treibhausgasbilanz (Absatz 3.2.2) 
und zur räumlichen Analyse des Wärmebedarfs 
(Absatz 3.2.3) vertauscht. Beide Schritte sind 
jedoch notwendige Schritte für die Erstellung 
eines kommunalen Wärmeplans. 
 
Die Energie- und Treibhausgasbilanz wird auf-
geschlüsselt nach:
� Sektoren:
 � private Haushalte
 � Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 
  (GHD)
 � Industrie
 � kommunale Einrichtungen
� Energieträger
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Abbildung 7: Beispiel einer Endenergiebilanz des Wärmeverbrauchs für verschiedene Sektoren und Energieträger 
einer ausgewählten Kommune.

Die Nutzung erneuerbarer Energien und 
effizienter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
sollte dabei genauer untersucht werden. Die 
installierte Leistung und die Wärmeerzeugung 
lokaler Erzeugungsanlagen können dazu her-
angezogen werden. 
 
Es existiert eine Vielzahl von Software-Lösun-
gen, die die Erstellung von Bilanzen erleichtern. 
Dazu gehören unter anderem:

� BICO2BW, Herausgeber: KEA-BW 
und ifeu (ifeu, 2017)

� Klimaschutz-Planer, Herausgeber: 
Klima-Bündnis (Klima-Bündnis, 2019)

� ECOSPEED Region, Herausgeber: 
ECOSPEED AG � Climate Software Solutions 
(ECOSPEED-AG, 2020)
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Für die Top-Down Analyse können Energie-
verbrauchsdaten leitungsgebundener Energie-
träger bei den lokalen, Strom-, Wärme- und 
Gasnetzbetreibern für die gesamte Kommune 
abgefragt werden. In vielen Fällen liegen die 
Daten bereits aufgeschlüsselt nach Sektoren vor. 
Energieunternehmen, Gewerbe- und Industrie-
betrieben sowie die öffentliche Hand sind 
jedoch gemäß § 7e KSG BW auch zur Über-
mittlung gebäudescharfer Daten zum Zweck 
der kommunalen Wärmeplanung verpflichtet.
 
Für jede Kommune in Baden-Württemberg lie-
gen außerdem statistische Daten vor, die bei der 
KEA-BW als Grundlage für die Bilanzierung 
angefragt werden können. Dort sind Daten des 
Statistischen Landesamtes, der Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), der 
Bundesnetzagentur (EEG-Daten), der Bundes-
agentur für Arbeit � Statistik-Service Südwest 
(sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) vor-
gehalten. Diese Daten sind erforderlich, um den 
unbekannten Verbrauch von Heizöl, Biomasse, 
Kohle et cetera zu berechnen. Daten zu Anzahl, 
Brennstoff, Leistung und Alter der Feuerungs-
anlagen können gebäudescharf bei den Bezirks-
schornsteinfegern abgefragt werden. Wichtigste 
Grundlage für die Bilanzierung sind allerdings 
Verbrauchsdaten der Energieunternehmen für 
Strom, Gas und Wärme.
 
Bilanzierungstools können ebenfalls zur 
Erstellung eines Szenarios für die zukünftige 
klimaneutrale Energieversorgung (siehe Kapitel 
3.4) und zum Monitoring der Umsetzung der 
Wärmeplanung (siehe Abschnitt 5.3.1) genutzt 
werden. Die Werkzeuge berechnen die Treib-
hausgas-Emissionen anhand des ermittelten 
Energieverbrauchs und zugrundeliegenden 
Emissionsfaktoren. Bei einer regelmäßigen 
Bilanzierung lässt sich der Fortschritt der Wär-
mestrategie unmittelbar aus der zeitlichen Ent-
wicklung der Treibhausgas-Emissionen ableiten.
 
 

Wichtige Kennzahlen die sich aus den Ergeb-
nissen der Bilanzierung ermitteln lassen, sind:

� Endenergieverbrauch und Treibhausgas- 
Emissionen der Haushalte und kommunalen 
Liegenschaften pro Einwohner

� Endenergiebedarf Wärme Wohngebäude 
pro Quadratmeter Wohnfläche

� Stromverbrauch zur Wärmeversorgung der 
Haushalte pro Einwohner

� Endenergieverbrauch und Treibhausgas- 
Emissionen in GHD und Industrie pro 
Beschäftigtem

� Einsatz erneuerbarer Energien nach Energie-
trägern pro Einwohner

� Anteil erneuerbarer Energien an lokaler 
Strom- und Wärmeerzeugung und am Strom- 
und Wärmebedarf

� Nutzung synthetischer Brennstoffe (PtX) 
pro Einwohner

� Stromverbrauch für die Wärmebereitstellung 
(Wärmepumpen, Direktstrom)

� Fläche solarthermische und PV-Anlagen 
pro Einwohner

� installierte KWK-Leistung pro Einwohner 
(elektrisch und thermisch)

� installierte Speicherkapazität Strom und 
Wärme

� Anzahl der Hausanschlüsse in Gas- und 
Wärmenetzen

� Länge der Transport und Verteilleitungen 
in Gas- und Wärmenetzen

 
Eine kommunale Wärmewendestrategie hat 
auch immer die Sektorenkopplung im Blick. 
Deswegen werden die oben genannten Strom-
kennwerte, Speicher und die Herstellung sowie 
Nutzung synthetischer Energieträger (PtX) 
miterfasst.
 
Verpflichtete Kommunen müssen die Bilanz-
daten in eine von der Landesregierung bereitge-
stellt Datenbank einpflegen (siehe auch Kapitel 
4.6). So kann anhand der erhobenen Daten 
und Kennzahlen ein Gesamtüberblick zum 
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Ist-Stand der Wärmewende in Baden-Württem-
berg erstellt werden. Durch die Analyse der 
Daten aller Kommunen können Trends bei der 
Nutzung von KWK, Wärmenetzen, Speichern 
und synthetischen Brennstoffen in Baden-Würt-
temberg ermittelt werden.
 
Diese Ergebnisse erbringen wichtige Erkennt-
nisse für notwendige Weichenstellungen für die 
Energiewende auf Landes- und Bundesebene.
 
Eine detaillierte Beschreibung für die Top-
Down Erstellung einer Energie- und Treibhaus-
gasbilanz und der dafür notwendigen Daten 
bietet der Praxisleitfaden �Klimaschutz in Kom-
munen� des Deutschen Instituts für Urbanistik 
(Difu et al., 2018).
 

3 . 2 . 3  R ÄUMLI C H AUFGELÖSTE R WÄR ME-

BEDARF

Ein wichtiges Ziel der Bestandsanalyse ist die 
Ermittlung des räumlich aufgelösten Wärmebe-
darfs in Form einer Karte der Wärmebedarfs-
dichten für das gesamte Gebiet einer Kommu-
ne. Die Wärmedichte ist ein wichtiger Indikator 
für die Eignung von Gebieten für eine zentrale 
Wärmeversorgung mit Wärmenetzen oder 
dezentrale Einzelheizungen.
 
Endenergieverbrauchsdaten leitungsgebundener 
Energieträger für Wohn- und Nichtwohngebäu-
de können bei den lokalen Energieunterneh-
men, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie 
der öffentlichen Hand für ihre eigenen Liegen-
schaften angefragt werden. Diese Stellen sind 
gemäß § 7e KSG BW zur Datenübermittlung 
zum Zweck der kommunalen Wärmeplanung 
verpflichtet. Der Bedarf an nicht leitungsge-
bundenen Energieträgern kann auf Basis der 
installierten Leistung der unterschiedlichen 
Wärmeerzeuger und typischer Volllastbenut-
zungsstunden abgeschätzt werden. Das betrifft 
insbesondere Heizöl und Holz, aber auch 
Kohle und Flüssiggas. Diese Informationen 
werden durch die Bezirksschornsteinfeger im 

elektronischen Kehrbuch erfasst und müssen 
auf Anfrage gebäudescharf übermittelt werden 
(§ 7e Absatz 2 KSG BW). Aus der Anlagenleis-
tung kann der Endenergieverbrauch über die 
Volllastbenutzungsstunden abgeschätzt werden.
 
Die Abfrage der Liefermengen bei lokalen 
Brennstofflieferanten ist sehr aufwändig und 
wird nicht empfohlen. Außerdem ist die Aussa-
gekraft aufgrund der langfristigen Lagerung der 
Brennstoffe begrenzt.
 
Zudem bietet § 7b KSG BW mit der Er-
fassung des Energieverbrauchs kommuna-
ler Liegenschaften, unter anderem mit der 
beheizbaren Netto-Raumfläche sowie der 
Erfassung des End energieverbrauchs getrennt 
nach Energie träger und Strom/Wärme für 
Nichtwohn gebäude, den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden die Möglichkeit, End-
energieverbrauchsdaten zu erheben.
 
Die Verbrauchsdaten eines Energieunterneh-
mens lassen in Verbindung mit Anlagendaten 
des Bezirksschornsteinfegermeisters und der 
Gebäudegröße aus der Bauakte Rückschlüsse 
über die energetische Qualität eines Gebäudes 
zu. Diese Arbeitsweise zur Bestandsermittlung 
des Wärmebedarfs im Zuge der kommunalen 
Wärmeplanung bietet große Vorteile gegenüber 
einer bereits aggregiert vorliegenden Daten-
grundlage. In der Darstellung des zu veröffent-
lichenden Wärmeplans wird diejenige Aggre-
gationsform gewählt, die Planungsentscheidung 
auch plausibel nachvollziehbar darstellen lässt. 
Die Arbeitsweise ist entscheidend für die Prog-
nose der künftigen Verbrauchsentwicklung für 
verschiedene Gebäudebaualter oder auch für 
die Frage, welche Wärmequelle für das entspre-
chende Eignungsgebiet infrage kommt.
 
Bei der Darstellung der Wärmedichten müssen 
die Vorgaben zum Schutz personenbezogener 
Daten berücksichtigt werden (§ 7d Absatz 3 
und § 7e Absatz 5 KSG BW). Aus der veröffent-
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lichten Darstellung dürfen keine Rückschlüsse 
auf Energieverbrauch und Energieversorgung 
einzelner Bürgerinnen und Bürger möglich 
sein. ˜hnliches gilt für die Veröffentlichung von 
Information über Nichtwohngebäude. Es dürfen 
keine Rückschlüsse auf den Geschäftsbetrieb � 
wie Produktionskapazität, Auslastung, Produkti-
onsschwankungen und weiteres � möglich sein. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass diese 
Vorgaben immer dann erfüllt werden, wenn 
mindestens fünf Gebäude zu einer Einheit 
zusammengefasst werden (siehe auch Kapitel 
3.5.4 und die Angaben zum Datenschutz). Für 
diese Gebäudegruppen wird dann ein mittlerer 
Wärmebedarf dargestellt.
 
Um aus gebäudescharfen Werten des Wärmever-
brauchs eine Wärmedichtekarte zu generieren, 
wird zunächst die Summe des Wärmeverbrauchs 
einer Gebäudegruppe gebildet. Diese Summe 
wird durch die Summe der Flurstücksflächen 
der beteiligten Gebäude geteilt. Wärmedichten 
werden zum Beispiel in MWh/ha×a angegeben. 
In einer Karte werden die Flurstücke der Gebäu-
degruppen entsprechend ihrem Wärmedichte-
wert farblich gekennzeichnet. Aus Datenschutz-
gründen muss die Gebäudegruppe mindestens 
fünf Gebäude umfassen. Entsprechend wird bei 
der Aggregation gebäudescharfer Werte auf eine 
Raster- oder Baublockebene verfahren.
 
Eine alternative Darstellung der Wärmedichte 
erfolgt in öffentlich zugänglichen Datenquel-
len üblicherweise auf Baublockebene oder in 
einem Hektarraster (siehe Abbildung 8). Anders 
als gebäudescharfe Angaben, die in der wei-
teren Bearbeitung aggregiert werden, haben 
Datenquellen mit Rasterebenen jeder Art eine 
natürliche Unschärfe und ein nicht zwangsläu-
fig zielführendes Aggregationslevel.
 
Daten auf Baublockebene sind an Raumkanten, 
wie zum Beispiel Straßen, definiert und können 
demnach Aspekte der Gebäudesubstanz, wie 
Baualter, Art der Wärmeversorgung, Denk-

malschutzstatus, nicht berücksichtigen. Zudem 
kann ein Baublock bis zu 100 Gebäude und 
mehr beinhalten.
 
Die Schwäche von Rasterdaten � zum Beispiel 
100x100 Meter � besteht darin, dass die An-
wendung des Rasters auf das Gemeindegebiet 
willkürlich ist. Abhängig vom gewählten An-
satzpunkt des Rasters kann das gleiche Gebäu-
de unterschiedlichen Rasterkacheln zugeordnet 
werden. Damit können sich für die Wärme-
planung signifikante Verschiebungen bei der 
räumlichen Darstellung der Wärmebedarfsdich-
te als wichtige Grundlage der Ausweisung von 
Eignungsgebieten (siehe Kapitel 3.5) ergeben. 
Verschiedene Verfahren der Rasterdarstellung 
und deren Auswirkung auf die Aussagekraft der 
Wärmedichte finden sich zum Beispiel in Möller 
und Wiechers (2019).

Abbildung 8: Beispiele für aggregierte Darstellung der 
Wärmebedarfsdichte auf Baublockebene (oben) und 
in einem 100×100 m Raster (unten). Quellen: Oben: 
Energieatlas BW, unten: Hotmaps.
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Die beiden oben dargestellten Karten wur-
den öffentlich zugänglichen Wärmeatlanten 
entnommen. Die Darstellungen basieren auf 
Berechnungen des Wärmebedarfs anhand der 
Angaben zu Gebäudegeometrie (Gebäudeum-
riss und Höhe aus Befliegungen und Kataster-
daten), Gebäudenutzung (Katasterdaten und 
Zensus) und typischen Kennwerten für den 
Wärmebedarf unterschiedlicher Gebäudetypo-
logien. Ein Beispiel für letzteres ist die Deut-
sche Wohngebäudetypologie des Instituts für 
Wohnen und Umwelt (IWU)4. 
 

Öffentlich verfügbare Quellen für solche Daten 
und Kartendarstellungen sind:

� Energieatlas Baden-Württemberg, der nur 
Wohngebäude abbildet (LUBW, 2020)

� Hotmaps-Wärmeatlas für Wohn- und Nicht-
wohngebäude (Hotmaps, 2020)

� Pan-European Thermal Atlas für Wohn- 
und Nichtwohngebäude (PETA, 2018)

Die Daten können per Shape-File in ein eige-
nes Geoinformationssystem (GIS) übernom-
men und weiter bearbeitet werden. Das von 
der LUBW angewandte Verfahren zur Berech-
nung des Wärmeverbrauchs von Wohngebäu-
den ist auf der Internetseite des Energieatlas 
Baden-Württemberg beschrieben5. Darüber 
hinaus stehen kommerzielle Produkte, zum 
Beispiel der Wärmeatlas 2.06, zur Verfügung. 
Diese GIS-gestützten Verfahren eignen sich 
auch zur gebäudescharfen Berechnung des 
zukünftigen Wärmebedarfs von Wohngebäu-
den durch die Berücksichtigung verbesserter 
Bauteile bei einer energetischen Sanierung 
(siehe auch Abschnitt 3.4.2).

4 Deutsche Wohngebäudetypologie 
nach IWU: www.iwu.de 
 
5 Berechnungsmethodik Wärme-
bedarf Energieatlas-BW: 
www.energieatlas-bw.de
 
6 Wärmeatlas 2.0: 
www.geomer.de

  ALTE RNATIVE BE REC HNUNG VON WÄR MEDI C HTEN:

 
Bei Block- und Rasterdarstellungen entstehen willkürliche Grenzen und damit Sprünge bei 
der Wärmebedarfsdichte entlang einer Grenze. In der Realität würde aber ein Gebäude in 
unmittelbarer Nähe einer Rastergrenze mit geringerer Wärmedichte ebenfalls in ein Eignungs-
gebiet eines Wärmenetzes fallen.
 
Um die Nachbarschaftsbeziehungen von Gebäuden besser zu berücksichtigen, kann beispiels-
weise eine Kreisfläche von 1 ha um jedes Gebäude definiert werden, und die darin befind-
lichen Objekte in die Berechnung der Wärmebedarfsdichte einbezogen werden.
 
Aus den so berechneten Mittelwerten pro Gebäude können in einem zweiten Schritt Raster-
karten erstellt werden. Sprünge in der Wärmebedarfsdichte werden dadurch verringert.

https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcope/2015_IWU_LogaEtAl_Deutsche-Wohngebäudetypologie.pdf
https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcope/2015_IWU_LogaEtAl_Deutsche-Wohngebäudetypologie.pdf
https://www.energieatlas-bw.de/waerme/waermebedarf_wohnen/berechnungsmethodik/warmebedarfsermittlung
https://www.geomer.de/produkte/geodaten/waermebedarfsdaten-waermeatlas-20/index.html
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3 . 3 POTENZ I AL ANALYSE E RNEUE RBARE 

ENE RGIEN UN D ABWÄR ME

ZUSAM MENFASSUNG

 
Im folgenden Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Potenzialanalyse erläutert. Diese Analyse erfasst alle 
in der Gemeinde vorhandenen Potenziale zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien 
sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung und stellt sie räumlich aufgelöst dar (§ 7c Absatz 2 KSG BW).
 
Für die Potenzialanalyse werden, basierend auf öffentlich zugänglichen Datenquellen, die technischen 
Potenziale aller im Gemeindegebiet erschließbaren erneuerbaren Energiequellen, wie Biomasse, Tiefe und 
Oberflächennahe Geothermie, Solarthermie auf Frei- und Dachflächen, Umweltwärme, Abwärme aus der In-
dustrie und dem kommunalen Abwasser, ermittelt und, soweit möglich, räumlich visualisiert. Zugleich sollten 
Potenziale an regenerativem Strom für Wärmeanwendungen, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung, erhoben 
werden, da sie Bestandteil der Wärmewendestrategie sind. Um die Obergrenze der maximal möglichen Nut-
zungspotenziale zu benennen, werden diese Potenziale unter Berücksichtigung der Ausschlusskriterien, wie 
beispielsweise Flächenverfügbarkeit oder vorrangiger anderer Nutzungen, analysiert.

3 . 3 .1 ÜBE RBL I C K ÜBE R D IE POTENZ I AL-

E R HEBUNG

Nachdem die Energiebedarfe des Gebäudebe-
stands erhoben wurden, folgt anschließend die 
gebietsscharfe Ermittlung sämtlicher Potenziale 
an erneuerbaren Energien und Abwärme auf 
dem Gebiet der Kommune (Abbildung 10). Da-
bei werden konsequent alle technischen Poten-
ziale bestimmt. Das heißt es werden zunächst 
alle möglichen Wärmequellen und Erzeu-
gungsflächen basierend auf Verfügbarkeit und 
gültigem Planungs- und Genehmigungsrecht 
ausgewiesen. Annahmen zur technisch-wirt-
schaftlichen Effizienz werden dann in einem 
folgenden Schritt (Kapitel 4.1) vorgenommen.
 
Das technische Potenzial (Abbildung 9) ist der 
Teil des theoretischen Potenzials, der sich unter 
Berücksichtigung einer Anzahl an Ausschluss-
kriterien wie beispielsweise Flächenverfügbar-
keit auf dem Gebiet der Kommune erschließen 
lässt. Es ist somit die Obergrenze des maximal 

möglichen Nutzungspotenzials. Ob ein solches 
Potenzial erschließbar, also real nutzbar ist, 
zeigt die technisch-wirtschaftliche Beurteilung 
bei der Ausweisung von Eignungsgebieten 
für Wärmenetze oder Einzelversorgung (siehe 
Kapitel 3.5 und 4). 
 
Die Potenzialerhebung erfolgt grundsätzlich 
unabhängig von der Einteilung der Kommune 
in Einzelgebiete oder Quartiere und unab-
hängig von der Ausweisung von möglichen 
Versorgungsgebieten, den Eignungsgebieten. 
Diese Vorgehensweise ist wichtig, da sich der 
Raumbezug im Energiesystem der Zukunft 
dynamisch anhand der Entscheidung für einen 
Transformationspfad hin zum Zielszenario 2050 
ergeben wird. Mit der Erfassung aller (Ab-)
Wärmepotenziale kann die lokale Wärmewen-
destrategie mit Szenarien flexibel und zubau-
fähig erarbeitet werden. 
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technisch

theoretisch

wirtschaftlich

realisierbar

Abbildung 9: Definition der Begriffe theoretisches, 
technisches, wirtschaftliches und realisierbares 
Potenzial. Die Potenzialanalyse der erneuerbaren 
Energien und Abwärme weist hier zunächst techni-
sche Potenziale aus. Ob und wie sie wirtschaftlich 
erschlossen werden können, zeigen der Teilgebiets- 
Steckbrief und Maßnahmen katalog (Kapitel 3.5, 4).

Abbildung 10: Übersicht erneuerbare Energie- und Abwärmequellen.

Möglicherweise ergibt die Erhebung der theo-
retischen oder technischen Potenziale einen 
Überschuss auf der Wärmeangebotsseite. Damit 
hat die hier beschriebene Vorgehensweise 
weitere Vorteile, zum Beispiel für Stadt-Land- 
Partnerschaften und bei der interkommunalen 
Wärmeplanung. Sollte die Potenzialerhebung 
keinen zielführenden Transformationspfad 
ermöglichen, so sind im kommunalen Wärme-
plan Maßnahmen zur strategischen räumlichen 
Flächensicherung zu definieren und der Plan 
ist dahingehend iterativ anzupassen. Bereits 
genutzte Potenziale, wie zum Beispiel die 
Quellenerschließung mittels oberflächennaher 
Geothermie oder der Verwendung von lokaler, 
fester Biomasse in einem Holzheizkraftwerk, 
sind bei der Potenzialerhebung zu berücksich-

tigen. Woher solche Daten kommen können, ist 
in den folgenden Abschnitten für die jeweilige 
Wärmequelle aufgelistet.
 
Grundsätzlich werden die hier aufgeführten 
technischen Potenziale lokaler erneuerbarer 
Energien gebietsscharf und Abwärmequellen 
punktuell in jeder Kommune erhoben. Je nach 
Energiequelle wird sich die für die Wärmepla-
nung erforderliche Potenzialerhebung, Daten-
bereitstellung und Genauigkeit unterscheiden:
 
� Biomasse
� Geothermie
� Solarthermie
� Umweltwärme
� Abwärme



38 LEITFADEN KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG

  IN D I K ATOREN MODELLE

 
In der Praxis haben sich so genannte Indikatorenmodelle bewährt. Ziel dieser Methodik ist die 
automatisierte Bestimmung geeigneter Gebiete, vor allem von flächenintensiven erneuerbaren 
Energiequellen. Dies sind insbesondere Bodenflächen für Freiflächen-Solaranlagen (Größe, 
Boden nutzungsform), oberflächennahe Geothermie (Wasserschutzgebiete, Bohrtiefe), aber 
auch Solar anlagen auf Dachflächen aufgrund der 3-D Gebäudegeometrien (Ausrichtung, 
Neigung, Fläche eines Daches).
 
Bei der Methodik werden bekannte Ausschlusskriterien aufgrund von genehmigungsrecht-
lichen Anforderungen und Grenzwerten der Effizienz der Wärmequellenerschließung in einem 
Katalog formuliert und in die Flächen = Potenzialfindung implementiert. Abbildung 11 zeigt 
dies am Beispiel der Ermittlung der Potenzialgebiete für oberflächennahe Geothermie: 
 
1. Erfassung der Siedlungsstruktur und Ausschluss aller nicht bebauten Gebiete, 
2. Erfassung Geothermische Wärmeentzugsleistung unter Berücksichtigung von 
   Ausschlussgebieten, zum Beispiel Wasser- und Heilquellenschutzgebiete, 
3. Ermittlung des bebauten Flächenanteils je Flurstück,
4. Ausschluss von Gewerbe- und Industriegebieten,
5. Selektion der Gebäude mit Baujahr 60-er und 70-er Jahre, 90-er Jahre sowie 
 Bauentwicklungsgebiete und
6. Ermittlung der Potenzialgebiete für oberflächennahe Geothermie nach Priorität 
   der Realisierbarkeit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Methodik ist zeitsparend und universell anwendbar und bietet den zentralen Vorteil, 
schnell auf ˜nderungen in Genehmigungsverfahren, der Rechtsprechung, Wirtschaftlichkeit 
et cetera in der rollierenden Wärmeplanung reagieren zu können.

Abbildung 11: Schrittweises Vorgehen bei einem Indikatormodell am Beispiel der Ermittlung der Potenzial-
gebiete für oberflächennahe Geothermie (für Erläuterungen siehe Infobox). Quelle: Smart Geomatics 
Informationssysteme GmbH.



https://www.statistik-bw.de/Energie/ErzeugVerwend/EN-Klaergas-KR.jsp
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Da Biogas-Anlagen erhebliche Abwärme-Poten-
ziale aufweisen, ist eine ortsscharfe Darstellung 
sinnvoll. Zu klären ist dabei auch, ob eine langfris-
tige Perspektive für die Biogasanlage besteht oder 
durch ein Wärmenutzungskonzept mit flexibler 
Stromproduktion geschaffen werden kann.
 
GEOTHE R M IE

Geothermie meint die Nutzung der Erdwärme 
mittels verschiedener Technologien. Dazu wird 
grundlegend zwischen der oberflächennahen 
Geothermie, die mittels Erdwärmesonden, 
Erdwärmekollektoren oder Grundwasser- 
Brunnenanlagen Erdwärme bis zu einer Tiefe 
von 100 Meter erschließt, der mitteltiefen Geo-
thermie (200 � 500 Meter Tiefe) und der tiefen 
Geothermie (1500 � 4500 Meter Tiefe, circa 
60 � 120 °C Thermalwassertemperaturen) 
unterschieden. Die Potenzialerhebung der 
�mitteltiefen� Geothermie wird hier nicht 
besonders ausgewiesen, sondern der ober-
flächennahen Geothermie zugeordnet, da sie 
maßgeblich mit Wärmepumpen-Technologien 
erschlossen werden kann (20 � 40 °C Wassertem-
peraturen). Das bereits erschlossene Potenzial 
der oberflächennahen Geothermie kann durch 
Abfrage bei den Versorgern ermittelt werden, 
zum Beispiel über Auskünfte des Bundesamts 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
oder das Informationssystem Oberflächennahe 
Geothermie für Baden-Württemberg (ISONG).

Oberflächennahe Geothermie
Oberflächennahe geothermische Anlagen 
machen sich das durch die Erdwärme und 
durch solare Einstrahlung kontinuierlich er-
wärmte Erdreich und Grundwasser zu Nutzen. 
Dabei wird unter den Nutzformen zwischen 
Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren/Hori-
zontalkollektoren und geothermischen Brun-
nen-Anlagen, die das Grundwasser erschließen, 
unterschieden. Diese Typen werden im Folgen-
den betrachtet.
 
Jede geothermische Nutzform10 muss sich an 
den örtlichen Gegebenheiten zur geologischen 
und hydrogeologischen Situation orientieren. 
Daher ersetzt die hier vorgestellte Methodik 
zur Potenzialabschätzung keine sorgfältige 
Antragsstellung und Prüfung durch ein Geneh-
migungsverfahren. Schwierige Untergrundver-
hältnisse führen zu erhöhten Anforderungen 
an die Planung und Ausführung der Bohrung. 
Das Informationssystem (ISONG) bietet für 
alle Fragestellungen der oberflächennahen 
Geothermie die geeignete Datengrundlage. 
Räumliche Auskünfte über Wasserschutzge-
biete sind dem Staatlich-Kommunaler Da-
tenverbund für Baden-Württemberg (SKDV 
BW) oder landesweit dem interaktiven Dienst 
UDO11 (Umwelt-Daten und -Karten Online) 
zu entnehmen.

  E INB IN DUNG VON SHAPE- F ILES AUS I SONG IN G I S

 
Es besteht die Möglichkeit, räumliche Informationen, zum Beispiel die zulässige maximale 
Bohrtiefe und Lage von Wasserschutzgebieten, aus ISONG über den WebMapServices (WMS) 
im GIS einzubinden. Bestimmte Layer, zum Beispiel spezifische Wärmeentzugsleistung, stehen 
den Kommunen kostenlos zur Verfügung. WMS dient ausschließlich zur Visualisierung im GIS 
und in begrenztem Umfang zur Abfrage von Inhalten im GIS.

10 Technikkennzahl: In der Auswei-
sung der realisierbaren Potenziale 
ist eine realistische Jahresarbeits-
zahl einer dezentralen Wärmepum-
pe von 3,7 zu berücksichtigen. 
 
11 udo.lubw.baden-wuerttemberg.
de/public

Erdwärmesonden
Aus wasserwirtschaftlicher/genehmigungsrecht-
licher Sicht können Erdwärmesonden innerhalb 
von Wasserschutzgebietszonen (WSG) III und 
IIIA, in Heilquellenschutzzonen (HQS) III und 

IIII sowie außerhalb des genutzten Grundwas-
serleiters und des unterirdischen Einzugsgebiets 
errichtet werden. Gebiete mit einer Einzelfall-
beurteilung bleiben bei den weiteren Betrach-
tungen unberücksichtigt.

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/
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Das für Kommunen vollständig kostenfrei zugäng-
liche ISONG-Portal bietet die für die technische 
Potenzialabschätzung nötigen Parameter, darunter 
WSG- und HQS-Zonen, die Bohrtiefenbegren-
zung und die spezifische Wärmeentzugsleistung 
(bis 100 Meter Bohrtiefe, gemessen an 1.800 oder 
2.400 h/a Betriebsstunden einer Wärmepum-
pe12)13. Entsprechend der Methodik des Landes-
amts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV) wird das Poten-
zial für Erdwärmesonden ab einer Bohrtiefe von 
100 Meter bestimmt. Für die technisch-wirt-
schaftliche Potenzialabschätzung im Folgenden 
ist es dazu wichtig, ob eine Erdwärmesonde nur 
mit Wasser oder auch einem Wasser-Alkohol- 
Gemisch als Wärmeträgermedium betrieben 
werden darf. Hierbei sind WSG zu beachten.
 
Ab einer Länge einer Erdwärmesonde von mehr 
als 100 Meter wird eine bergrechtliche Geneh-
migung des Landesbergamtes notwendig. Diese 
Anforderung bedeutet jedoch keine Limitierung 
der Bohrtiefe zur Potenzialabschätzung und 

es können potenziell hocheffiziente Anlagen 
realisiert werden.
 
Die Zuordnung der Anzahl an Erdwärmesonden 
zu einer Fläche (zum Beispiel freie Potenzial-
flächen außerhalb von Siedlungsgebieten oder 
auch auf bebauten Grundstücken) kann zielfüh-
rend mit der Methodik nach LANUV Nord-
rhein-Westfalen (LANUV, 2015) unter Berück-
sichtigung der Abstands regelungen entsprechend 
VDI-Richtlinie 4640 �Thermische Nutzung des 
Untergrunds� als Mindestanforderung erfolgen. 
Zu beachten sind weitere Restriktionen bezüglich 
der Grundstücksgrenzen und Versorgungsleitun-
gen im Untergrund. Danach muss der Abstand 
zwischen zwei benachbarten Geothermieanlagen 
mindestens 10 Meter und der Abstand zwischen 
Erdwärmesonden innerhalb einer Geothermiean-
lage untereinander mindestens 6 Meter betragen 
(VDI 4640-1, 2010) (VDI 4640-2, 2010)14. Die 
bestimmten Flächen werden abschließend in ei-
ner Kartendarstellung erfasst und entsprechende 
Potenziale als Kennwert aufsummiert.

Erdwärmekollektoren
Anders als Erdwärmesonden oder geothermische 
Brunnenanlagen sind Erdwärmekollektoren, die 
auch als Körbe et cetera verbaut werden, nicht 
genehmigungspflichtig, sofern sie außerhalb 
von Wasserschutzgebieten liegen. Innerhalb von 
ausgewiesenen Wasserschutzgebieten müssen 
Erdwärmekollektoren lediglich angezeigt werden. 
Daraus ergibt sich ein natürlich großes theore-
tisches Potenzial in Gebieten, die dem Wasser-
schutz unterliegen. Prinzipiell müssen ausreichend 
große Flächen15 mit nur geringem Gefälle und 
geeigneten Bodeneigenschaften für effiziente flä-

chenspezifische Entzugsleistungen vorliegen. Eine 
Potenzialabschätzung erlaubt die Grabbarkeit des 
Untergrundes und ein hoher Grundwasserstand 
als günstige Standortfaktoren (Informationen dazu 
können aus dem ISONG entnommen werden). 
Um den Flächenverbrauch zu minimieren, sollen 
hier für die Potenzialerhebung16 nur geeignete 
Flächen innerhalb von Wasserschutzgebietszonen 
ausgewiesen werden, die nicht mittels Erdwärme-
sonden erschlossen werden können. Die be-
stimmten Flächen werden abschließend in einer 
Kartendarstellung erfasst und das entsprechende 
Potenzial als Kennwert ausgewiesen.

12 Technikkennzahl: Typische Jah-
resarbeitszahlen (JAZ) Sole-Was-
ser-Wärmepumpe im Bestand JAZ= 
3,3 ñ 3,7, im Neubau JAZ= 3,9 ñ 4,3 
(KEA-BW et al., 2019).
 
13 Zur Berechnung des technischen 
Potenzials: Leistung Erdwärmeson-
de(/-sondenfeld) = maximal Bohrtie-
fe × Anzahl Sonden auf der geeig-
neten Fläche ÷ Entzugsleistung. 
Je nach Untergrundbeschaffenheit 
ist bei einer 100 m tiefen Erdwär-
mesonde mit Entzugsleistungen 
zwischen 3 ñ 6 kW zu rechnen.
 
14 Technikkennzahl: Geothermische 
Anlagen > 30 kW, über 2400 h/a 
Betriebsstunden bedürfen neben 
der Bohranzeige beim LGRB noch 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
der Unteren Wasserbehörde des 
Landratsamts. 
 
15 Gängige Herangehensweise zur 
Flächenbestimmung ist die gesuch-
te Fläche für den Bau von Erdwär-
mekollektoren mit Faktor 1,5 ñ 2 
der zu beheizenden Wohnfläche zu 
veranschlagen.
 
16 Technikkennzahl: Zur Potenzi-
albestimmung mit einem Kenn-
wert kann ein Mittelwert aus den 
typischen Leistungen klassischer 
Erdwärmekollektoren von 10 ñ 35 
W/m² bestimmt werden.

  FL ÄC HENFIN DUNG E R DWÄR MESON DEN

 
Um den Mindestabstand zweier angrenzender Erdwärmesondenanlagen von 10 m einhalten zu 
können, kann als Vereinfachung der Mindestabstand einer Sonde zum Seitenrand des Grund-
stücks mit 5 m angenommen werden. Daraus ergibt sich eine unbebaute Fläche von mindestens 
100 m2, die mittels einer Erdwärmesonde geothermisch erschlossen werden kann. Weitere Angaben 
zur Methodik finden sich in einer Publikation des LANUV Nordrhein-Westfalen (LANUV, 2015).
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Grundwasser
Die Grundwassernutzung mit geothermischen 
Brunnenanlagen ist eine äußerst effiziente 
Nutzungsform der oberflächennahen Geo-
thermie, die aber nur punktuell untersucht 
werden kann. Auskünfte über die Ergiebigkeit 
und Temperaturen des Grundwassers erteilen 
sowohl das sowohl das Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau (LGRB) als auch die 
LUBW. Aufgrund der Komplexität der Grund-
wassernutzung erscheint eine Potenzialerhe-
bung für die kommunale Wärmeplanung nicht 

umsetzbar. Sofern aber detaillierte Informati-
onen zur Grundwassernutzung der Kommune 
vorliegen, also zur Ausdehnung grundwasser-
führender Schichten, deren Mächtigkeit, Grund-
wassermengen und -fließgeschwindigkeiten, 
bekannte Altlasten, benachbarte Brunnennut-
zung et cetera, kann sie eine wichtige Rolle in 
Quartieren mit effizientem Gebäudestandard 
oder energieintensiven Nichtwohngebäuden 
des Sektors GHD spielen. Zu beachten ist, 
dass bereits errichtete Anlagen grundsätzlich 
Bestandschutz genießen.

Tiefe Geothermie
Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung 
kann ein technisches Potenzial der Wärme- 
und Stromerzeugung aus einem tiefengeother-
mischen Reservoir nur vorsichtig abgeschätzt 
werden. Es sei denn, es liegen detailliertere 
Informationen zur thermodynamischen Leis-
tungsfähigkeit des Erdreichs öffentlich vor. Dies 
ist aber in den wenigsten Kommunen der Fall. 
Aufsuchungs- und Gewinnungsrechte werden 
in Konzessionen (�Erdwärmekonzessionen�) 
vergeben. Projektentwickler erstellen dort in der 
Regel Erschließungskonzepte. Auskunft darüber 

bietet der Kartenviewer des LGRB. Dennoch 
bildet die tiefe Geothermie einen wichtigen 
Baustein der Wärmewende in Baden-Württem-
berg. Die Wärme kann je nach Temperatur-
niveau auch zur Stromerzeugung, aber in jedem 
Fall zur Wärmeerzeugung genutzt werden. 
Typische Anlagen haben 2 � 20 MW thermischer 
Leistung und sind auch für die interkommunale 
Wärmeplanung eine wichtige Wärmequelle.
Das Potenzial ist im Informationsportal des 
Projekts �Geopotenziale des tieferen Unter-
grundes im Oberrheingraben� (GeORG) karto-
grafisch dargestellt. Es liegen Informationen 

  DE ZENTR ALE LÖSUNG M IT E INZELWÄR MEPUM PEN ODE R ZENTR ALE 

  LÖSUNG M IT GROSS -WÄR MEPUM PE?

 
Für sehr effiziente, äußerst verbrauchsarme (Neubau-)Quartiere, die mit niedrigen Vorlauftem-
peraturen arbeiten können, bieten sich theoretisch sowohl kalte Nahwärmenetze, Niedertem-
peraturnetze als auch die Einzelversorgung mit dezentralen Wärmepumpen an. Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen zeigen, dass Investitionen für verschiedene Versorgungsvarianten oftmals 
wirtschaftlich gleichauf liegen und lokale Faktoren auf Quartiersebene oder weitere Faktoren 
(zum Beispiel Grundstücksentwicklung) ausschlaggebend sind. Ob eine Groß-Wärmepumpe 
mit Wärmenetz oder ein kaltes Nahwärmenetz mit dezentralen Wärmepumpen zum Einsatz 
kommt, ist neben anderen Faktoren durch die Gebäudeseite (benötigte Vorlauftemperatur), 
die Art der zu erschließenden Wärmequelle und die benötigte Netzlänge bestimmt.
 
Im Zuge der Wärmeplanung können diese Bereiche sowohl als Wärmenetz- als auch Einzelver-
sorgungsgebiet zielführend erfasst werden. Eine alleinige Ausweisung als zum Beispiel �Nieder-
temperatur-Gebiet� (LowEx) ist aber nicht ausreichend.



https://www.lfzg.de
https://www.energieatlas-bw.de
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Eine gewisse Hilfestellung bietet das KfW-För-
derprogramm Energieeffizienz und Prozesswär-
me aus erneuerbaren Energien in der Wirtschaft 
(KfW 295)25. Zudem wurde im Dezember 2020 
das Abwärmekonzept Baden-Württemberg26 

vom Ministerrat beschlossen.
 
Abwärmequellen unterscheiden sich nach 
folgenden Kriterien: Art, Temperaturniveau und 
Zeitprofil der Wärmequelle, Lage der Quelle 
relativ zu Wärmekunden, Vorhandensein eines 
Wärmenetzes, potenzieller Betreiber eines Wär-
menetzes, Eigentümerstruktur des Unterneh-
mens, Größe der Kommune und Wärmeabsatz. 
Dort, wo Abwärme anfällt, sie sich nicht ver-
meiden lässt, sich nicht innerbetrieblich nutzen 
lässt und sie sich technisch-wirtschaftlich für ein 
Wärmenetz erschließen lässt, ist sie immer Teil 
der lokalen Wärmewendestrategie und sollte 
bei großen Abwärmemengen auch immer Teil 
einer interkommunalen Wärmeplanung sein. 
Entscheidend zur Erschließung eines ausrei-
chend großen Abwärmepotenzials ist immer die 
Kooperationsbereitschaft des Betriebs. Je nach 
Temperaturniveau der Abwärme ergeben sich 
unterschiedliche Erschließungsmöglichkeiten:

� nieder- und mittelkalorische Abwärme quellen 
mit Groß-Wärmepumpen27 oder mittels 
Kalten Nahwärmenetzen mit dezentralen 
Wärmepumpen

� hochkalorische Quellen mit Direktein-
speisung in Wärmenetze

 
Anhand von vorliegenden gebäudescharfen 
Wärmebedarfen/-Verbrauch und abgefragter 
Informationen über die Branchen und Prozesse 
können erste Abschätzungen zum Abwärme-
potenzial getroffen werden. Im nächsten Schritt 
werden die Unternehmen kontaktiert und 
unter anderem Informationen zu Wärmeträger, 
-leistung, -menge, Abnehmer, Auskopplungs-
aufwand, Verfügbarkeit und Temperaturniveau 
eingeholt.
 

Um Möglichkeiten zur Abwärmenutzung im 
Betrieb selbst zu erkennen, sei hier auf das 
Beratungsangebot der Regionalen Kompetenz-
stellen Netzwerk Energieeffizienz (KEFF) 
hin gewiesen28. Hinweise auf größere poten-
zielle Abwärmequellen sind vor allem große 
Energiekunden von Strom und Gas. In enger 
Abstimmung mit den Unternehmen können 
aber auch Angaben zum Brennstoffeinsatz oder 
auch Immissionskennzahlen und Abgasströme 
in Potenziale umgerechnet werden (ISI, 2019). 
Solche Daten liegen auch den zuständigen 
Immissionsschutzbehörden vor. Besondere Be-
achtung finden dabei die im Folgenden näher 
beschriebenen Abwärmequellen29.
 

IN DUSTR IE UN D GHD

Unter Berücksichtigung der Wahrung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen können 
relevante Daten aus dem Bereich der industri-
ellen Abwärme und Abwärme aus dem Sektor 
Gewerbe-Handel-Dienstleistungen (GHD) 
räumlich erfasst werden. Im Klimaschutzgesetz 
wird dazu eine rechtliche Grundlage zur Daten-
erfassung geschaffen.
 
Neben dem Vorhandensein erschließbarer 
Abwärme-Potenziale von ausreichender Größe 
und geeigneter technischer Rahmenbedingun-
gen zur Auskopplung der Wärme muss bei den 
entsprechenden Unternehmen die grundsätzli-
che Bereitschaft vorliegen, sich an kommunalen 
Wärmeversorgungskonzepten zu beteiligen. Die 
Priorität der Unternehmen wird dabei stets auf 
der Betriebssicherheit der Prozesse liegen, die 
durch eine beabsichtigte Wärmebereitstellung 
nicht gefährdet werden darf.
 

REC HENZENTREN

Besonders relevant als Abwärmequelle sind die 
oft an Universitätsstandorten errichteten (Höchst-
leistungs-)Rechenzentren (HPC Zentren)30. In 
klassischen Rechenzentren überwiegt die Küh-
lung mit Luft. Hier werden typische Kaltwasser-
rücklauftemperaturen von 18 � 30 °C erzielt.

25 KfW-Förderprogramme 295: 
www.kfw.de 
 
26 Landeskonzept Abwärme 
Baden-Württemberg: 
www.um.baden-wuerttemberg.de 
 
27 Technikkennzahl: Für Abwärme 
im nieder-/mittelkalorischen Be-
reich, Groß-Wärmepumpe JAZ > 4.
 
28 www.keff-bw.de
 
29 Das Land Baden-Württemberg 
sieht ein Abwärme-Potenzial von 
9-15 Prozent vom Gesamtenergie-
verbrauch des Gewerbesektors.
 
30 Technikkennzahl: 1 kWel = 0,46 
kWth (Quelle: www.nachhaltige- 
rechenzentren.de/).

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/EE-Abw%C3%A4rme-(294)/
https://um.baden-wuerttemberg.de/en/energie/energieeffizienz/abwaermenutzung-in-unternehmen/landeskonzept-abwaerme-baden-wuerttemberg/
https://www.keff-bw.de
https://www.nachhaltige-rechenzentren.de/
https://www.nachhaltige-rechenzentren.de/
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HPC können Rücklauftemperaturen von bis 
zu circa 60 °C erreichen.
 
Somit stellen Rechenzentren attraktive Ab-
wärmequellen dar, die räumlich und mit den 
entsprechenden Potenzialen erfasst werden. 
Weitere Informationen bietet der Leitfaden 
�Nachhaltige Rechenzentren� des Forschungs-
verbunds Nachhaltige Rechenzentren Baden- 
Württemberg erschienen (EcoRZ, 2020).
 

ABWASSE R (AUSL AUF VON K L ÄR ANL AGEN, 

ABWASSE RSAM MELK ANÄLE)

Dem kommunalen Abwasser können im Ab-
wasserkanal und nach einer Kläranlage, in de-
ren Auslauf große Wärmemengen entnommen 
werden31. Das kommunale Abwasser im Vorlauf 
einer Kläranlage kann sinnvoll direkt im Kanal 
(oder per Bypass) zur Einzelgebäudeversorgung, 
für Quartiere oder für ein Kaltes Nahwärme-
netz genutzt werden32. Die Erschließung der 
Abwärme aus dem Kläranlagen-Auslauf ist mit 
einer Groß-Wärmepumpe möglich. In jedem 
Fall sind die Anforderungen an die Betriebs-
sicherheit der Anlagen und Kanäle zu gewähr-
leisten. Die zur Potenzialerhebung notwendigen 
Angaben (wie Tagesmittelwert des Trockenwet-
terabflusses, Rohrdimensionierung und -verlauf, 
Abwassertemperatur) können beim Abwasser-
wirtschaftsbetrieb der Kommune, dem Stadt-
werk, Tiefbauamt aber auch beim Betreiber der 
örtlichen Kläranlage angefragt werden.
 
Ab einer nutzbaren Abwassermenge von 
circa 110 m‡ pro Einwohner und Jahr ergibt 
sich für die meisten Kommunen mit mehr als 
10.000 Einwohnern ein nutzbares Potenzial 
aus dem kontinuierlich anfallenden Rohab-
wasser. Da zur Erschließung eine hohe Heizlast 
(mindestens 100 kW = circa 20 Wohneinheiten) 
und eine geeignete Distanz der Objekte zum 
geeigneten Abwasserkanal notwendig sind, 
werden alle Gebäude in einem Radius von 
100 � 300 Meter um den geeigneten Kanal als 
Potenzialgebiet in einem kommunalen Wärme-

plan erfasst. Sinnvollerweise werden bei der 
Kartierung solche Kanäle erfasst, die mindes-
tens 10, besser 15 Liter Rohabwasser pro Sekun-
de (Tagesmittelwert bei Trockenwetter) führen, 
die auch im Winter eine Abwassertemperatur 
von über 10 °C, Kanalquerschnitte von mindes-
tens 400 mm und ein Gefälle des Kanals von 
mindestens 1 Promille aufweisen (ifeu, 2018).
 
Weitaus größere Potenziale können im Klär-
anlagen-Auslauf identifiziert werden, da die 
mögliche Temperaturspreizung im Gegensatz 
zur Wärmeentnahme im Vorlauf nicht begrenzt 
ist und das Abwasser hinter der Kläranlage 
gereinigt ist33. Zur Potenzialermittlung eignen 
sich vor allem Kläranlagen in Kommunen 
ab 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
(Größenklasse 4 und 5), die typischerweise 
im Abstand von wenigen Hundert Metern zur 
Wohnbebauung errichtet sind.
 

ANL AGEN ZUR THE R M I SC HEN ABFALLVE R-

WE RTUNG

Auch in Anlagen zur thermischen Abfallverwer-
tung fallen große Mengen an Abwärme an, die 
oft schon energetisch genutzt werden. Dennoch 
sollte die thermische Leistung im Rahmen der 
Potenzialerhebung erfasst und hinsichtlich einer 
Integration in Wärmenetze bewertet werden.
 

UNTE R I R DI SC HE BAUWE R KE 

(ZUM BE I SP IEL U- BAHNTUNNEL)

Sofern innerhalb des Gemeindegebiets unter-
irdische Bauwerke geplant werden, die im 
Grundwasser errichtet werden sollen, kann 
auch dort lokal Abwärme mit thermischer 
Bauteilaktivierung gewonnen werden. Darunter 
fallen vor allem Bauwerke wie U-Bahntunnel. 
Ebenso kann die Abluft von Tunneln thermisch 
genutzt werden. Diese Potenziale lassen sich 
räumlich und mit einem Kennwert erfassen.

31 Technikkennzahl: Für 1 m3/h Ab-
wasser: 1 K Absenkung = 1,164 kW 
Wärmeleistung; 5 K Absenkung = 
5,820 kW Wärmeleistung. Angaben 
des mittleren jährlichen Trocken-
wetterabfluss können durch den 
Betreiber erfolgen.
 
32 Technikkennzahl: Energieangebot 
eines Abwasserkanals: Entzugsleis-
tung in kW = Tagesmittelwert des 
Trockenwetterabflusses (l/s) mal 
Faktor 8.

33 Technikkennzahl: Energieangebot 
in gereinigtem Abwasser: Entzugs-
leistung in kW = Tagesmittelwert 
des Trockenwetterabflusses (l/s) 
mal Faktor 16.



https://www.energieatlas-bw.de


https://www.energieatlas-bw.de
https://www.energieatlas-bw.de/sonne/dachflachen/potenzialanalyse
https://www.energieatlas-bw.de/wind/windatlas
https://www.energieatlas-bw.de/wasser/ermitteltes-wasserkraftpotenzial#Teaser_Anker
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.konstanz.de/leben+in+konstanz/umwelt/klima+_+energie/energienutzungsplan
https://www.stadt-zuerich.ch/dib/de/index/energieversorgung/energiebeauftragter/publikationen/energieplankarte-der-stadt-zuerich.html
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3 .4 ENT W I C K LUNG VON VE RBR AUC HS - UN D 

VE RSORGUNGSSZENAR IEN

3.4 .1 KOM MUNALE K L I MASC HUT Z Z IELE: 

K L I MANEUTR ALITÄT 20 50

Für die kommunale Wärmeplanung gibt das 
Klimaschutzgesetz das Ziel einer klimaneut-
ralen Wärmeversorgung bis 2050 vor. Gemäß 
Gesetzesbegründung bedeutet dies, dass durch 
die Wärmeversorgung spätestens im Jahr 2050 
keine Treibhausgas-Emissionen mehr verursacht 
werden dürfen. Daraus ergibt sich, dass dem 

aufzustellenden Zielszenario 2050 die Dekar-
bonisierung des Wärmesektors zugrunde liegt 
(siehe Kapitel 3.4 � 3.5).
 
Eigene kommunale Ziele, die über diese Vorga-
be in zeitlicher Hinsicht hinausgehen, können 
selbstverständlich ebenfalls Grundlage der 
Wärmeplanung sein.

ZUSAM MENFASSUNG

 
Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung eines aussagekräftigen Zielszenarios zur klimaneutralen Wärme-
versorgung für das Jahr 2050 mit einem Zwischenschritt für 2030 erläutert. Die Anforderungen sind in § 7c 
Absatz 2 (3) KSG BW definiert.
 
In Abschnitt 3.4.1 wird auf die im Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaschutzziele des Landes verwiesen. 
Die kommunalen Ziele müssen sich an diesen Landeszielen orientieren. Jede Kommune entwickelt im kom-
munalen Wärmeplan ihren Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige Situation vor 
Ort bestmöglich berücksichtigt.
 
In Abschnitt 3.4.2 wird eine Methode zur Berechnung eines Szenarios für den zukünftigen Endenergiever-
brauch vorgestellt. Analog zu Abschnitt 3.2.2 wird ein Top-Down Ansatz vorgestellt, der auf den Ergebnissen 
der aktuellen Energie- und Treibhausgas-Bilanz beruht. Anhand von Faktoren werden Endenergieeinspa-
rungen und die Nutzung erneuerbarer Energien in die Zukunft projiziert. Durch die Variation der Eingabe-
parameter können unterschiedliche Szenarien erstellt werden. Für jedes Szenario werden die erreichbaren 
Treibhausgas-Minderungen berechnet. Die Methode ermöglicht eine intensive Fachdiskussion zu den 
erforderlichen Energieeinsparungen und der Nutzung der vorhandenen Potenziale an erneuerbaren Energien 
und Abwärme in der Kommune. Diese Szenarien müssen mit den Ergebnissen der Bottom-Up Analysen zur 
Wärmebedarfsentwicklung, der lokalen Potenziale und der erwarteten Versorgungsstruktur abgeglichen und 
gegebenenfalls angeglichen werden. Das Ergebnis ist eine konsistente Energie- und Treibhausgas -Bilanz mit 
detaillierten Zieldefinitionen nach Sektoren und Energieträgern für die Jahre 2030 und 2050. Gemäß § 7d 
Absatz 2 Satz 2 und 3 KSG BW müssen diese Informationen an eine Landesdatenbank übermittelt werden.
 
Die Nutzung von Strom zur Wärmeversorgung � beispielsweise zum Betrieb von Wärmepumpen, als 
Direktstromheizung oder zur Herstellung synthetischer Brennstoffe � hat große Rückwirkungen auf die 
Stromversorgung. Abschnitt 3.4.3 erläutert die Berücksichtigung der Sektorenkopplung bei der Erstellung des 
Szenarios für die zukünftige Wärmeversorgung.
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3 .4 . 2 ZUKÜNF T I GE ENT W I C K LUNG DES 

WÄR MEBEDARFS UN D DE R NUT ZUNG 

E RNEUE RBARE R ENE RGIEN

Der in Abschnitt 3.2.2 erläuterte Rahmen zur 
Bilanzierung des Energiebedarfs eignet sich 
auch zur Erstellung eines Zielszenarios und zur 
Berechnung der dabei erzielbaren Treibhaus-
gas-Minderungen.
 
Die hier präsentierten Tabellen und Grafiken 
wurden mit dem Bilanzierungstool BICO2BW 
erzeugt42. Mit der folgenden Szenarioanalyse 
können grundsätzliche Fragestellungen unter-
sucht werden:

� Zusammenhang zwischen Energieeinsparung 
und Treibhausgas-Minderung

� Zusammenhang zwischen Ersatz fossiler 
Energieträger und Treibhausgas-Minderung

� Ausnutzung der ermittelten lokalen Poten-
ziale erneuerbarer Energien

� Einfluss synthetischer Energieträger und 
dafür erforderlicher Strombedarf (siehe auch 
Abbildung 15)

 
Ausgehend von der Ist-Bilanz können Reduk-
tionsfaktoren je Sektor angewandt werden, um 
den zukünftigen Wärmebedarf abzuschätzen. 
Solche Faktoren können aus verschiedenen 
Studien abgeleitet werden. Die für Baden-Würt-
temberg maßgebliche Studie des Zentrums für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
Baden-Württemberg (ZSW, 2017) rechnet 
zum Beispiel mit Einsparungen bis 2050 von 
45 Prozent im Bereich der privaten Haushalte, 
37 Prozent für Gewerbe, Handel, Dienstleistun-
gen und 29 Prozent für die Industrie (Tabelle 1). 
Für die eigenen Liegenschaften haben viele 
Kommunen schon eigene Ziele definiert.

Tabelle 1: Beispiel projizierter Endenergieverbrauch 2050 mit Angaben zur Einsparung:

PROJIZIERTER 
ENDENERGIE-

VERBRAUCH 
2050 [MWh/a]

STROM WÄRME SUMME WÄRME- 
EINSPARUNG

ENERGIE- 
EINSPARUNG

Pr i va te 
Hausha l te 57.031 140.338 197.369 39 % 56 %

GHD 92.422 131.903 224.325 43 % 50 %

Indust r ie 28.276 12.949 41.225 36 % 42 %

Kommune 15.115 2.443 17.558 16 % 62 %

Summe 192.844 287.633 480.477 34 % 54 %

In einem weiteren Schritt kann der so ermit-
telte Endenergieverbrauch auf die zukünftige 
Beheizungsstruktur übertragen werden. Dazu 
wird ein Szenario entwickelt, dass die Zielvor-
gabe einer klimaneutralen Wärmeversorgung 
erfüllt. Diese kann vorerst auf Basis der Szena-

rien bundesweiter oder landesweiter Analysen 
oder durch die Anwendung realer oder not-
wendiger Trends und eigener Erfahrungswerte 
abgeschätzt werden. Die folgende Tabelle 2 
zeigt eine beispielhafte Zusammensetzung.

42 Im BICO2BW-Bilanzierungs-
tool wurde ein entsprechendes 
Excel-Arbeitsblatt zur Berechnung 
von Szenarien integriert.
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Durch die Anwendung der Beheizungsstruktur 
auf den projizierten Wärmebedarf ergibt sich 
so eine Endenergiebilanz nach Sektoren und 

Energieträgern für das entsprechende Zieljahr 
(siehe Tabelle 3).

Tabelle 2: Beispiel Beheizungsstruktur 2050 mit Anteilen der Energieträger in Prozent:

BEHEIZUNGS-
STRUKTUR AN-

TEILE 2050 
IN PROZENT

HEIZÖL ERDGAS WÄRME-
NETZ

SYNTHE-
TISCHE 

BRENN-
STOFFE

SOLAR-
THERMIE

BIO- 
MASSE

WÄRME-
PUMPE

DIREKT-
STROM

Pr i va te 
Hausha l te 0 0 26 10 10 15 23 6

GHD 0 0 26 10 10 10 28 6

Indust r ie 0 0 26 35 0 0 33 6

Kommune 0 0 53 10 10 0 21 6

Tabelle 3: Beispiel projizierter Endenergieverbrauch differenziert nach Energieträgern:

PROJIZIERTER 
ENDENERGIE-

VERBRAUCH 
NACH ENER-

GIETRÄGERN 
2050 [MWh/a]

HEIZÖL ERDGAS WÄRME-
NETZ

SYNTHE-
TISCHE 

BRENN-
STOFFE

SOLAR-
THERMIE

BIO-
MASSE

WÄRME-
PUMPE

DIREKT-
STROM

Pr i va te 
Hausha l te 0 0 37.187 14.034 14.034 21.051 31.578 8.420

GHD 0 0 34.952 13.190 13.190 13.190 36.275 7.914

Indust r ie 0 0 3.431 4.532 0 0 4.209 777

Kommune 0 0 1.295 244 244 0 513 147

Summe 0 0 76.865 32.001 27.468 34.241 72.576 17.258

Diese Ergebnisse werden als Ist-Zustand und 
zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebe-
darfs für das Jahr 2030 als Zwischenschritt 

und für das Zielszenario 2050 dargestellt 
(Abbildung 12).
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Abbildung 12: Beispielhafte Szenarien des Wärmeverbrauchs eines (a) Ist-Zustands und (b) eines klimaneutralen 
Zielszenarios 2050 einer ausgewählten Kommune.
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Aus den projizierten Energieverbrauchswerten 
kann mit den entsprechenden Emissionsfak-
toren43 die Treibhausgas-Minderungen des 

Zielszenarios 2050 (und Zwischenschritts 
2030) berechnet und dargestellt werden (siehe 
Tabelle 4).

Im Weiteren können die Anteile lokal erzeugter 
erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung und 

zur Wärmeerzeugung in Wärmenetzen abgebil-
det werden (Abbildung 13).
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Abbildung 13: Beispielhafte Verteilung lokal erzeugter erneuerbarer Energien (EE) an (a) der Stromerzeugung und 
(b) in Wärmenetzen.

Tabelle 4: Beispielhafte Berechnung der Treibhausgas-Minderung (THG) nach Sektoren:

THG-EMISSIONEN SUMME 2050 [t CO2] SUMME 2020 [t CO2] THG-MINDERUNG [%]

Pr i va te Hausha l te 14.259 139.594 90%

GHD 15.073 152.965 90%

Indust r ie 2.272 28.366 92%

Kommune 978 20.887 95%

Summe 51.585 468.618 89%

43 Gesetz zur Vereinheitlichung des 
Energieeinsparrechts für Gebäude 
und zur Änderung weiterer Gesetze, 
Anlage 9 GEG: www.bgbl.de

Durch die Diskussion mehrerer Szenarien mit 
Verwaltung, Stadtwerken und weiteren Akteu-
ren können verschiedene Aspekte der lokalen 
Wärmewendestrategie beleuchtet und ein 
besseres Verständnis für die künftigen Heraus-
forderungen vermittelt werden.
 
Kommunale Wärmeplanung als Prozess ist mit 
Iterationsschleifen versehen, wie in Kapitel 3.1 
erläutert wurde (siehe Abbildung 5). Daher 
muss die so ermittelte Bilanz im Verlauf des 
Planungsprozesses iterativ überarbeitet werden, 
um die Bilanz an den neuen Bearbeitungsstand 
anzupassen. Die in Kapitel 3.3 ermittelten loka-
len Potenziale sind dabei genauso zu berück-
sichtigen wie die Aufteilung der Kommune in 

Gebiete mit zentraler und dezentraler Ver-
sorgung (Abschnitt 3.5.4). So erfolgt in einem 
kontinuierlichen Prozess ein Abgleich zwischen 
lokalen Gegebenheiten und notwendigen Ent-
wicklungen. Dieser Aspekt wird dabei auch in 
der rollierenden Wärmeplanung berücksichtigt.
 
An dieser Stelle kann eine Überprüfung 
erfolgen, ob die verfügbaren Potenziale zur 
Deckung des zukünftigen Bedarfs an erneuer-
baren Energien ausreichen. Dies erfordert unter 
Umständen eine Ausweitung der Potenzialer-
schließung, zum Beispiel durch Berücksichti-
gung zuerst ausgeschlossener Flächen oder eine 
Deckung des Energiebedarfs durch nicht lokal 
erzeugte Energieträger, wie zum Beispiel durch 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl120s1728.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1728.pdf%27%5D__1603826940055
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synthetische Brennstoffe. Auch der Endener-
giebedarf zur Erzeugung dieser Brennstoffe ist 
auszuweisen, da er von großer Bedeutung für 
die überregionale Entwicklung des Strombe-
darfs ist. Welchem Verbraucher welche Wärme-
quelle dann zur Verfügung gestellt wird, zeigt 
die räumlich aufgelöste Wärmewendestrategie 
(siehe Kapitel 4).
 
Mit der hier vorgestellten Methodik können 
der zukünftige Wärmebedarf und die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie Abwärme anhand 
der im kommunalen Wärmeplan flächenhaft 
ausgewiesenen Informationen für die Jahre 2030 
und 2050 bilanziert werden. Die Summe aller 
Maßnahmen aus der kommunalen Wärmewen-
destrategie (Kapitel 4) darf dann für das Zieljahr 
2050 keine Treibhausgas-Emissionen mehr 
aufweisen (klimaneutrales Zielszenario 2050).
 
Das beschriebene bilanzielle Verfahren ist ein 
Entwicklungsschritt bei der Erarbeitung des 
kommunalen Wärmeplans. In den folgenden 
Kapiteln 3.5 und 3.6 wird beschrieben, mit wel-
chen Verfahren die technische und wirtschaft-
liche Umsetzbarkeit der entworfenen Szenarios 
überprüft werden kann.
 

BE REC HNUNG DES ZUKÜNF T I GEN WÄR ME-

BEDARFS

Vorausgehend wurde beschrieben, wie die 
zukünftige Entwicklung des Wärmeverbrauchs 
aus der Bilanzierung pauschal ermittelt werden 
kann. Mit der in Abschnitt 3.2.3 dargestellten 
GIS-unterstützten Methode zur Berechnung des 
aktuellen Wärmebedarfs kann der zukünftige 
Wärmebedarf aufgrund der lokalen Gegeben-
heiten räumlich aufgelöst dargestellt und dann 
summenhaft für die gesamte Kommune berech-
net werden.
 
Folgende Parameter haben einen Einfluss auf 
den zu erwartenden Wärmebedarf und die 
Wärmebedarfsdichte: 

� energetische Gebäudesanierung mit einer 
Sanierungsrate von 1 � 2 Prozent und unter-
schiedlichen Sanierungsstandards

� ˜nderungen am Gebäudebestand (Neubau, 
Nachverdichtung)

� Neuansiedlung oder Abwanderung von 
Betrieben, Reduzierung beim Energiebedarf 
in Betrieben durch Effizienzmaßnahmen, 
Produktionsschwankungen et cetera

� veränderte Nutzungsgewohnheiten
� Effekte des fortschreitenden Klimawandels 

(gegebenenfalls mit zusätzlichem Kühlbe-
darf)

 
In den genannten Verfahren können diese Para-
meter Berücksichtigung finden. Dabei werden 
Gebäudehüllflächen abgeschätzt und für jedes 
Gebäude anhand von typischen U-Werten, Lüf-
tungsverlusten, inneren und solaren Gewinnen 
der Wärmebedarf berechnet. Durch die Berück-
sichtigung besserer U-Werte entsprechend 
einem zukunftsfähigen Energiestandard kann 
für jedes Gebäude ein optimierter Wärmebe-
darf berechnet werden. Dabei können auch 
unterschiedliche Sanierungsraten berücksichtigt 
werden.
 
Eine Vereinfachung der Methode kann auf 
Richtwerte für den Wärmebedarf sanierter 
Gebäude nach Altersklassen aufgebaut werden 
(Abbildung 14). Dabei werden nicht die Flächen 
der Bauteile und deren U-Werte benötigt, son-
dern nur die beheizte Fläche und das Baualter 
jedes Wohngebäudes. Der zukünftige Wär-
mebedarf ergibt sich aus der beheizten Fläche 
einer Altersklasse und dem dazugehörigen 
Zielwert.
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Beide Verfahren versprechen eine höhere 
Genauigkeit und größere Differenzierung 
innerhalb der betrachteten Quartiere als eine 
pauschale Bilanzierung der Energieverbräu-
che. Dies wiederum ermöglicht eine räumlich 
differenzierte Vorgehensweise bei der weiteren 
Wärmeplanung und der Zonierung der Eig-
nungsgebiete für Wärmenetze und dezentrale 
Versorgung. Allerdings müssen zukünftige 
Energiestandards und realistische Sanierungs-
raten geschätzt werden. Das relativiert den 
Vorteil an Genauigkeit gegenüber pauschalen 
Minderungsfaktoren. Alle Verfahren liefern die 
Quantifizierung des zukünftigen Wärmebedarfs 
von Wohngebäuden und die in der Kommune 

möglichen Einsparungen basierend auf dem 
vorhandenen Gebäudebestand. Dieser Wert 
kann dann in der oben beschriebenen Bilan-
zierung als Input genutzt werden.
 
Für Nichtwohngebäude muss ein anderes 
Verfahren gewählt, und gegebenenfalls auf 
pauschale Minderungsfaktoren zurückgegriffen 
werden.
 
Die Darstellung des zukünftigen Wärmebedarfs 
erfolgt analog zum Ist-Wärmebedarf in Form 
von Wärmebedarfsdichtekarten (siehe Abschnitt 
3.2.3). Dazu können verschiedene Layer in 
einem GIS angelegt werden.
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Abbildung 14: Flächenbezogener Endenergieverbrauch nach Altersklassen für den Ist-Zustand (teilsaniert) und 
nach energetischer (Voll-)Sanierung bis 2050. Für Neubauten nach GEG (2020) wird keine Einsparung bis 2050 
erwartet. Quelle: Verändert und erweitert nach BMWi, 2014.
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3 . 5 AUSWE I SUNG VON E I GNUNGSGEBIE TEN 

FÜR D IE ZUKÜNF T I GE WÄR ME VE RSORGUNG

3. 5 .1 SC H R IT T 1:  FESTLEGUNG DES UNTE R-

SUC HUNGSGEBIE TES

In Abschnitt 3.2.3 wurde erläutert, wie der 
räumlich aufgelöste Wärmebedarf in Form einer 
Wärmedichtekarte bestimmt werden kann. Die-
se Wärmedichte ist der zentrale Parameter im 
Rahmen der strategischen Planung, auf dem die 
Identifikation der Eignungsgebiete für Wärme-
netze aufbaut.
 
Für die folgende Untersuchung eignen sich 
räumlich zusammenhängende Siedlungsberei-
che. Räumlich getrennte Teilorte sollten jeweils 
getrennt untersucht werden. Bei dieser Arbeits-
weise werden Siedlungsgebiete nicht a priori 
schon in Quartiere oder Untersuchungsge-

biete gegliedert. Ein kommunaler Wärmeplan 
ermöglicht dann bei der Maßnahmenbeschrei-
bung zielführende Quartiersabgrenzungen auf 
dem gesamten Gebiet der Kommune (siehe 
Kapitel 4).
 
Wenn ein räumlicher Zusammenhang über 
Kommunengrenzen hinweg gegeben ist, ist es 
sinnvoll, das Untersuchungsgebiet entsprechend 
auszuweiten und einen interkommunalen 
Wärmeplan, zum Beispiel im Konvoi, zu 
erstellen. Bei der Festlegung von Eignungs-
gebieten44 ist es wichtig, einen getrennten Blick 
auf Teilorte zu werfen. Gegebenenfalls liegen 
dort unterschiedliche Verhältnisse gegenüber 
der Kernstadt vor.

44 Der Begriff Eignungsgebiet ist in 
diesem Zusammenhang nicht dem 
Raumordnungsrecht entnommen, 
sondern steht für ein abgegrenztes 
Gebiet, das im Zuge der Wärme-
planung als für Wärmenetze oder 
Einzelversorgung geeignet ausge-
wiesen wurde.

ZUSAM MENFASSUNG

 
Die Nutzung erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung kann sowohl dezentral mit Einzel-
heizungen als auch über Wärmenetze erfolgen. Eine Zonierung des Stadtgebietes in Bereiche, 
die sich für Wärmenetze oder Einzelheizungen eignen, ist ein wichtiger Baustein der Wärme-
planung. Die Wärmedichte, ausgedrückt als Wärmebedarf bezogen auf die Landfläche (siehe 
Abschnitt 3.2.3), ist im Rahmen der strategischen Planung ein zentraler Parameter, auf dem die 
Identifikation der Eignungsgebiete für Wärmenetze aufbauen kann.
 
In den Abschnitten 3.5.1 � 3.5.4 werden die zentralen Schritte zur Ausweisung von Eignungsge-
bieten erläutert. Dabei werden sukzessive Informationen über das Stadtgebiet erarbeitet und in 
die Wärmeplanung integriert. Ziel dieser Zonierung ist die Definition und Dokumentation von 
Teilgebieten und Quartieren mit besonderen Charakteristiken. Für diese Gebiete werden dann 
im Abschluss Maßnahmen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung entwickelt (siehe Kapitel 
4). Ein kommunaler Wärmeplan ermöglicht damit zielführende Quartiersabgrenzungen auf dem 
gesamten Gebiet der Kommune.
 
Abschnitt 3.5.5 erläutert die Dokumentation eines Wärmeplans aus den Ergebnissen der vorher-
gehenden Analyseschritte. Die Unterlagen eignen sich zur Veröffentlichung der Wärmepläne 
und Kennzahlen (§ 7d Absatz 2 und 3 KSG BW).
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3 . 5 . 2 Z W I SC HENSC H R IT T:  E RSTE R ÜBE R-

BL I C K ÜBE R DEN WÄR MENE T Z-ANTE IL IN 

E INE R KOM MUNE

Einen Anhaltspunkt für die Ausweisung von 
Gebieten für Wärmenetze kann der Webbasier-
te Pan European Thermal Atlas (PETA, 2018) 
bieten. Die Ermittlung des aktuellen Wärme-
bedarfs (Referenzjahr 2015) erfolgt dabei über 
statistische Verfahren (für Details siehe Möller 
und Wiechers, 2019). Die berechneten Werte 
können vom tatsächlichen Wärmeverbrauch 
jedoch deutlich abweichen und sollten hier 
nur als erste Näherung gesehen werden.
 
 
 

Für jede Kachel in einem 100×100 Meter Raster 
werden die jährlichen Wärmenetzverteilkosten 
anhand von durchschnittlichen Kennwerten 
berechnet. Kacheln, in denen eine bestimmte 
Grenze für die Verteilkosten unterschritten wird 
(hier: 18 Euro/MWh), werden dabei als wärme-
netztauglich eingestuft. Im entsprechenden Layer 
�Recommended District Heating Levels� werden 
geeignete Flächen mit dem jeweils möglichen 
Anteil von Wärmenetzen an der Wärmever-
sorgung dargestellt (Abbildung 16). Diese sind 
nicht als räumlich abgegrenzte Eignungsgebiete 
zu verstehen, sondern stellen zunächst Über-
sichtsinformationen zur möglichen Rolle der 
Wärmenetze in einer Kommune dar.

Abbildung 16: Darstellung des errechneten möglichen Anteils an Wärmenetzen am Beispiel der Stadt Aalen und 
Umgebung. Quelle: https://heatroadmap.eu/peta4/

In Baden-Württemberg können für alle 103 
Stadtkreise und Großen Kreisstädte die be-
schriebenen Ergebnisse zum Wärmenetzpoten-
zial in PETA eingesehen werden. Dasselbe gilt 

auch für viele kleinere Kommunen, die nicht 
zur kommunalen Wärmeplanung verpflichtet 
sind. Häufig nicht enthalten sind jedoch kleine 
und sehr kleine ländliche Gemeinden.
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Abbildung 17: Relative Häufigkeitsverteilung der Wärmedichten in zusammenhängenden Siedlungsgebieten von 
vier Beispielstädten. Berechnungsgrundlage: Hotmaps.

3 . 5 . 3 SC H R IT T 2 :  ANALYSE DE R HÄUFI G -

KE ITEN DE R WÄR MEDI C HTEN

Wie niedrig die Wärmedichte in einem Sied-
lungsgebiet sein darf, damit das entsprechende 
Gebiet noch als Eignungsgebiet für ein Wär-
menetz ausgewiesen werden kann, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab:

� Kosten für den Bau und den Betrieb des 
Wärmenetzes (Transport- und Verteilkosten)

� Kosten für Erschließung und Betrieb 
der Wärmequellen für das Wärmenetz 
(Bereitstellungskosten der Wärme)

� Anschlussgrad (unter plausiblen 
Annahmen)

� Kosten für die alternative Einzel- 
versorgung

Die auf der Grundlage der lokalen Randbe-
dingungen ermittelte Summe aus Verteil- und 
Bereitstellungskosten bestimmt durch den 
Vergleich mit den Kosten der Einzelversorgung 
die Grenzen der räumlichen Ausdehnung der 
Eignungsgebiete.
 
Wie bereits in Abschnitt 3.2.3 wird die Wärme-
dichte auf der Grundlage von Wärmedichtekar-
ten analysiert und kann nun als Häufigkeitsver-
teilung der Wärmedichten visualisiert werden.
 
 
 
 

Als Beispiel wurden hier vier Kommunen 
ausgewählt, deren Strukturen sich bezüglich der 
Wärmedichte deutlich unterscheiden (Abbil-
dung 17). Die relative Häufigkeit der Wärme-
dichten rechts des Maximums ist in Fellbach 
und Freiburg deutlich höher als in den beiden 
anderen Städten. Der Charakter einer Großstadt 
äußert sich hier daran, dass auch Werte ober-
halb von 1.000 MWh/ha×a mit signifikanter 
Häufigkeit auftreten. Neben der Wärmedich-
tekarte (Abschnitt 3.2.3) bietet die Auswertung 
der Häufigkeitsverteilung der Wärmedichten 
der Kommune eine Übersicht darüber, in wel-
chem Wertebereich sich die Wärmedichte im 
Wesentlichen bewegt. 
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3 . 5 .4 SC H R IT T 3 :  ZON IE RUNG IN 

E I GNUNGSGEBIE TE FÜR DE ZENTR ALE 

E INZELVE RSORGUNG UN D WÄR MENE T ZE

 

ZON IE RUNG AUF BASI S VON PAUSC HALEN 

WÄR MEDI C HTE- GRENZ WE RTEN

Ausgehend von den Ergebnissen der Analysen 
der Wärmedichte werden Wärmedichtengrenz-
werte für die Abgrenzung der Eignungsgebiete 
festgelegt. Wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben, 
wird unter Berücksichtigung von geografischen 
Gegebenheiten das Gebiet der Kommune in 
mehrere zusammenhängende Siedlungsberei-
che aufgeteilt. Daher ist es unter Umständen 

notwendig, im Stadtgebiet unterschiedliche 
Wärmedichtengrenzwerte in Abhängigkeit der 
örtlichen Situation anzuwenden. Zur ortsgenau-
en Planung von Wärmenetzen in der Umset-
zungsphase müssen erst in einem späteren 
Schritt kritische Liniendichte-Grenzwerte 
betrachtet werden.
 
Die in Tabelle 5 enthaltenen Einschätzungen 
können Anhaltspunkte für die Festlegung von 
Grenzwerten für die Wärmedichte liefern. 
Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte 
und Angaben aus Praxisbeispielen.

Tabelle 5: Klassifizierung der Wärmebedarfsdichten (Endenergie) nach potenzieller Eignung für Wärmenetze:

WÄRMEDICHTE 
[MWh/ha×a] EINSCHÄTZUNG DER EIGNUNG ZUR ERRICHTUNG VON WÄRMENETZEN

0 ñ  70 Kein technisches Potenzial

70 ñ  175 Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten

175 ñ  415 Empfohlen für Niedertemperaturnetze im Bestand

415 ñ  1.0 5 0 Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand

> 1.0 5 0 Sehr hohe Wärmenetzeignung

Bei geringer Eignung für Wärmenetze sollte 
die Wärmeplanung Bereiche für sogenannte 
Nahwärmeinseln identifizieren. In der Regel 
handelt es sich um Bereiche in der Nähe von 
größeren Einzelverbrauchern wie Schulzentren, 
Hallenbäder, Stadtzentren, Krankenhäuser oder 
Betriebe mit nutzbarem Abwärme-Angebot.
 
Bei hoher Eignung für Wärmenetze sollte die 
Wärmeplanung auf die Entwicklung eines 
Gesamtkonzepts für Wärmenetze ausgerichtet 
werden. Dabei geht es darum, Gebiete mit sehr 
hoher Eignung für Wärmenetze zu identifizie-
ren. Anschließend können mögliche Verschmel-
zungen solcher Gebiete zu einem Gesamtgebiet 
untersucht werden. Dabei können gegebenen-
falls Bereiche für Wärmenetze erschlossen wer-

den, in denen für sich betrachtet eine Erschlie-
ßung nicht wirtschaftlich wäre.
 
Die Wertebereiche in Tabelle 5 beurteilen 
pauschal die Eignung für Wärmenetze in 
Konkurrenz zur dezentralen Einzelversorgung. 
Bei einer solch pauschalen Betrachtung bleibt 
jedoch die Tatsache unberücksichtigt, dass die 
Kosten für die Wärmeversorgung mit Wärme-
netzen je nach lokaler Situation stark variieren 
können. Folgende Aspekte illustrieren dies:

� Ein Kostenblock betrifft die Wärmeerzeu-
gung. Für große Netze sind die spezifischen 
Wärmeerzeugungskosten geringer. Kostenein-
sparungen ergeben sich zum Beispiel bei der 
Erschließung günstiger Abwärmequellen.
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� Die Verlegekosten für Wärmenetze hängen 
sehr stark von der Beschaffenheit des Unter-
grundes und der gewünschten Oberflächen-
beschaffenheit ab. Kosteneinsparungen 
ergeben sich zum Beispiel, wenn die Bau-
maßnahmen für das Wärmenetz mit sowieso 
erforderlichen Tiefbaumaßnahmen verbun-
den werden können. Generell sind Wärme-
netz-Verlegekosten in ländlichen Ortsstruk-
turen deutlich geringer als in Städten (bis zu 
Faktor 5).

� Der Anschlussgrad hat einen wesentlichen 
Einfluss auf die Verteilkosten. Die oben 
genannten Werte gehen von mittleren An-
schlussgraden aus. Bei einer konsequenten 
Zonierung werden die Anschlussgrade zu-
künftig aber deutlich höher liegen als bisher.

 
Um festzustellen, ob die Wärmekosten durch 
die Versorgung mit Wärmenetzen konkurrenz-
fähig mit den Wärmekosten einer dezentralen 
Wärmeversorgung sind, muss eine entsprechen-
de Referenzversorgung definiert werden. In 
der Vergangenheit wurden häufig Gas-Brenn-
wertheizungen als Referenzversorgung ange-
nommen. Zukünftig sollten aber klimaneutrale 
Referenzsysteme, wie zum Beispiel mit erneu-
erbarem Strom betriebene Wärmepumpen, für 
den Kostenvergleich zugrunde gelegt werden. 
Ebenso ist eine adäquate Berücksichtigung 
von Energiepreissteigerungen und CO2-Preisen 
erforderlich. Weitere Erläuterungen dazu sind in 
Kapitel 3.6 enthalten. Aufgrund der ˜nderungs-
dynamik der voranstehend genannten Parame-
ter werden sich die Grenzwerte zur Bewertung 
der Eignung von Wärmenetzen in den kom-
menden Jahren kontinuierlich verändern.
 
Im ersten Schritt der Zonierung auf Basis 
von pauschalen Wärmedichte-Grenzwerten 
wird untersucht, wie sich die Ausdehnung der 
Eignungsgebiete mit der Variation der Wärme-
dichte-Grenzwerte verändert. Dabei können 

die oben genannten Grenzwerte herangezogen 
werden (Tabelle 5). Wenn bereits Wärmenetze 
in der Kommune vorhanden sind, können diese 
Erfahrungswerte berücksichtigt werden genauso 
wie Erfahrungswerte aus der eigenen Planungs-
praxis.
 
Zur Vereinfachung beruht die im Folgenden 
beschriebene Vorgehensweise auf der Darstel-
lung der Wärmedichte auf der Rasterebene. Die 
Bezugsfläche beträgt hier jeweils ein Hektar in 
Form eines Quadrats mit einer Kantenlänge von 
100 × 100 Meter. Die folgenden beispielhaften 
Berechnungen wurden mit der Hotmaps-Tool-
box erzeugt. Das Verfahren anhand von 
Wärmedichten basierend auf der Aggregation 
von mindestens fünf Gebäuden ist analog zu 
betrachten.
 
Das berechnete Potenzialgebiet für Wärme netze 
am Beispiel einer Großstadt (Abbildung 18) ist 
bei einem unteren Wärmedichte-Grenzwert von 
400 MWh/ha×a so groß, dass in diesem Gebiet 
circa 90 Prozent des heutigen Wärmebedarfs 
anfallen. Wird jedoch ein unterer Grenzwert 
600 MWh/ha×a angewandt, sind es noch 
70 Prozent des heutigen Wärmebedarfs.
 
Wendet man den unteren Grenzwert von 
400 MWh/ha×a auf das Gebiet einer bei-
spielhaften Kleinstadt mit weniger als 
20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an 
(Abbildung 19), wird durch das Eignungsgebiet 
circa 50 Prozent des heutigen Wärmebedarfs 
abgedeckt. Dieses Beispiel zeigt, welchen gro-
ßen Einfluss dieser Grenzwert für die weiteren 
Analysen hat und wieso er jeweils abhängig von 
lokalen Gegebenheiten festgelegt werden muss.
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Abbildung 18: Beispiel 1) Großstadt: Vergleich der Ausdehnung von Wärmenetz-Eignungsgebieten bei 
Anwendung eines unteren Wärmedichte-Grenzwerts von 400 MWh/ha×a (oben) und 600 MWh/ha×a (unten). 
Blaue Linie: Gemarkungsgrenze.
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Abbildung 19: Beispiel 2) Kleine Kommune: Ausdehnung des Wärmenetz-Eignungsgebiets bei Ausdehnung eines 
unteren Wärmedichte-Grenzwerts von 400 MWh/ha×a. Blaue Linie: Gemarkungsgrenze.

Inwiefern sich Wärmenetze in den Eignungs-
gebieten tatsächlich wirtschaftlich realisieren 
lassen, muss in einer der Wärmeplanung nach-
gelagerten Untersuchung durch einen Projekt-
entwickler oder den potenziellen Wärmenetz-
betreiber geprüft werden.
 
An dieser Stelle kann auf eine quartiersweise 
Betrachtung zur weiteren Unterteilung der Eig-
nungsgebiete übergegangen werden. Dabei wer-
den anhand verschiedener Kriterien Quartiere 
ausgewählt, für die entweder Wärmenetze oder 
dezentrale Einzelversorgungen sinnvoll sind. 
Neben der Wärmedichte sind das zum Beispiel 
Informationen zu großen Einzelverbrauchern 
(Ankerkunden), bestehenden Wärmenetzen, 
Anschlussgrad an das Gasnetz, Anteil von 
Heizölheizungen, Verfügbarkeit von Abwärme-
quellen und andere. Im folgendem Abschnitt 
werden die Kriterien zur weiteren Unterteilung 
von Eignungsgebieten genauer beschrieben. 
Gegebenenfalls wird anschließend für Quartie-
re mit hoher Wärmenetzeignung eine genauere 
Betrachtung der Wärmekosten durchgeführt 

(siehe Kapitel 3.6). Für diese Quartiere kann zu-
mindest ein grober Entwurf eines Wärmenetzes 
erstellt werden. Anhand von Netzlängen und 
Erfahrungswerten für Baukosten können erste 
Schätzungen für Liniendichten und Wärmever-
teilkosten und damit die Eignung der Gebiete 
für Wärmenetze abgeschätzt werden.
 
Die Berechnung der Liniendichten und 
Verteilkosten ist relativ aufwändig. Durch die 
Beschränkung auf einige wenige, vorausgewähl-
te Gebiete wird zwar der Aufwand reduziert, 
allerdings wird bei dieser Vorgehensweise mög-
licherweise das Gesamtpotenzial für Eignungs-
gebiete nicht erkannt.
 
Im Folgenden wird daher eine Methode be-
schrieben, mit der Verteilkosten für das gesamte 
Stadtgebiet berechnet werden. Damit kann die 
anhand von pauschalen Wärmedichtegrenzwer-
ten vorgenommene Zonierung für das Gesamt-
gebiet systematisch verfeinert werden.
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ZON IE RUNG AUF BASI S VON 

WÄR ME VE RTE ILKOSTEN

Die Zonierung basiert auf Untersuchungen zum 
Kostenvergleich von Wärmenetzen gegenüber 
dezentralen Einzelversorgungen. Im vorhe-
rigen Abschnitt wurde dazu ein pauschaler 
Wärme dichtegrenzwert herangezogen. Für eine 
Verfeinerung der Zonierung müssen die Kosten 
für Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung 
[Euro/MWh] zumindest überschlägig bestimmt 
werden. Dazu werden Trassenlängen für Haupt- 
und Hausanschlussleitungen benötigt, die mit 
der nachfolgend dargestellten Methode abge-
schätzt werden.
 
Mithilfe GIS-basierter Verfahren auf Grundlage 
des digitalen Lageplans und der Wärmedichte-
karte können vorläufige Netztrassen entworfen 
und Verteilkosten konventionell bestimmt 
werden, zum Beispiel durch Anwendung des 
Netzwerk Analyst in ArcGIS, einem Routing- 
Optimierungsverfahren45. Aus den dabei 
ermittelten Trassenlängen können anschließend 
mit Hilfe von Kennwerten die erforderlichen 
Investitionen abgeschätzt werden.
 
Zielführend zum Zweck der kommunalen 
Wärmeplanung ist hingegen eine Methode, 
bei der die spezifischen Wärmeverteilkosten 
für das gesamte Untersuchungsgebiet anhand 
geschätzter Trassenlängen für aggregierte Wär-
mebedarfsdichten (im Folgenden Raster zellen) 
berechnet werden. Eine Abschätzung der Tras-
senlängen sowie der Kosten von Wärmenetzen 
kann mit Hilfe empirischer Daten, die aus reali-
sierten Projekten abgeleitet wurden, erfolgen.
 
Hierbei wird ein �optimaler� Wärmedichte-
grenzwert für die Zonierung zwischen Eig-
nungsgebieten für Wärmenetze und dezent-
raler Versorgung durch eine Szenarioanalyse 
ermittelt. Damit gelingt eine Zonierung auf 
Basis einer Abschätzung des Kosten-Nutzen- 
Verhältnisses. Im Sinne eines strategischen 

Wärmeplans wird damit das Gesamtpotenzial 
für Wärmenetze ausreichend genau ermittelt.
 
Den größten Einfluss auf die Wärmeverteilkos-
ten haben Verlegekosten, Anschlussrate und die 
Wärmedichte:

� Die Verlegekosten sind als Funktion aus 
empirischen Daten hinterlegt. Die Parameter 
können so angepasst werden, dass die lokalen 
Verhältnisse abgebildet werden können. 
Typische Verhältnisse in ländlichen und 
städtischen Siedlungsstrukturen, vorgesehene 
Rohrleitungsquerschnitte und erhöhte Kosten 
für schwierige Untergründe können damit 
in ausreichender Genauigkeit berücksichtigt 
werden.

� Die Entwicklung des Anschlussgrades � und 
damit die Auslastung der verlegten Wärme-
netze � haben einen entscheidenden Einfluss 
auf die Wärmeverteilkosten. Je schneller 
der Anschlussgrad ansteigt, umso geringer 
ist die erforderliche Wärmedichte für eine 
Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen. In 
Abbildung 21 und Abbildung 22 sind die 
Ergebnisse bei einer systematischen Variation 
der Anschlussgrad dargestellt.

� In Gebieten mit geringer Wärmedichte sind 
die Verlegekosten bezogen auf die Wärme-
abgabe hoch. Ziel der Untersuchung ist die 
Bestimmung der kleinstmöglichen Wärme-
dichte bei der ein Gebiet noch als Wärme-
netz-Eignungsgebiet ausgewiesen werden 
kann. Bei der Anwendung der Methode wird 
die Wärmedichte deswegen systematisch 
variiert.

� Der Einfluss der Reduktion des Wärmebe-
darfs durch energetische Sanierung auf die 
Wärmeverteilkosten muss untersucht werden 
(siehe Abbildung 23). Für die Entwicklung 
des Zielszenarios wurden Annahmen zur Be-
darfsreduktion getroffen, die hierfür ebenfalls 
Anwendung finden können.

45 Zum Beispiel mit dem Wärmenetz 
Analyst (WNA), eine von der KEA-
BW entwickelte ArcGIS Program-
merweiterung, zur automatischen 
Grobdimensionierung der Leitungs-
stränge für ein Wärmenetz. Weitere 
Informationen: 
https://www.kea-bw.de/waerme-
wende/angebote/gis-anwendungen

https://www.kea-bw.de/waermewende/angebote/gis-anwendungen
https://www.kea-bw.de/waermewende/angebote/gis-anwendungen
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Die im Folgenden gezeigten Ergebnisse 
basieren auf der beispielhaften Anwendung 
der Hotmaps-Toolbox und den in Tabelle 6 
genannten Parametern. Die Verteilkosten 
beziehen sich ausschließlich auf die Investiti-
onen in Transport- und Verteilnetze. Betriebs-
kosten wie Pumpenstrom oder Wartung und 

Instandhaltung bleiben unberücksichtigt. In 
den Abbildungen sind die Balken entsprechend 
der Anschlussgradentwicklung benannt � AG 
40�80 bedeutet zum Beispiel Anschlussgrad zu 
Beginn des Betrachtungszeitraums 40 Prozent 
und im Zieljahr 80 Prozent.

2020 2050

A nsch lussgradent wick lung (1) 10 % 50 %

A nsch lussgradent wick lung ( 2 ) 20 % 60 %

A nsch lussgradent wick lung ( 3 ) 30 % 70 %

A nsch lussgradent wick lung ( 4 ) 40 % 80 %

A nsch lussgradent wick lung ( 5 ) 50 % 90 %

A nsch lussgradent wick lung ( 6 ) 60 % 95 %

A kkumul ie r te  E insparung b is  20 5 0 25 %

Obergrenze Net zkos ten variabel

Z inssat z 3 %

L auf ze i t 30 Jahre

Tabelle 6: Übersicht über die Parameter der beispielhaft durchgeführten Analysen zur Bestimmung der Wärmever-
teilkosten in Abhängigkeit des Anschlussgrads:

Abbildung 20 und Abbildung 21 zeigen den 
bekannten Effekt der Abhängigkeit der Ver-
teilkosten von der Anschlussrate: Bei hoher 
Anschlussrate können Wärmeverteilkosten 
in Gebieten mit geringer Wärmedichte das 
Niveau von Gebieten mit höherer Wärmedichte 

erreichen. Es zeigt sich zudem, dass bei der 
Grenzwert-Festlegung für ein Stadtgebiet mit 
umgebenden Teilorten mit unterschiedlichen 
Grenzwerten Eignungsgebiete bei vergleich-
baren Verteil- und spezifischen Verlegekosten 
ausgewiesen werden können.

Abbildung 20: Beispielhafte Wärmeverteilkosten in Wärmenetzen (FW) mit spezifischen Investitionskosten der 
Netze, dargestellt am Beispiel einer Großstadt (siehe Abbildung 18). WD: Wärmedichte, AG: Anschlussgrad.
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Abbildung 21: Beispielhafte Wärmeverteilkosten von Wärmenetzen (FW) mit spezifischen Investitionskosten der 
Netze für eine Kleinstadt (siehe Abbildung 19). WD: Wärmedichte, AG: Anschlussgrad.

Wie bereits die vorangehende Zonierung auf 
Basis von pauschalen Wärmedichte-Grenz-
werten gezeigt hat, empfiehlt es sich, Wärme-
dichte-Grenzwerte jeweils abhängig von lokalen 
Gegebenheiten festzulegen. Hinweise für 
sinnvolle Wärmedichte-Grenzwerte f ließen 
auch aus der Analyse der Häufigkeitsverteilung 
der Wärmedichten ein (siehe Abschnitt 3.5.3, 
Abbildung 17).
 
Die Wärmeverteilkosten alleine erlauben noch 
keine Aussage über die Wirtschaftlichkeit der 
Wärmenetze. Dazu müssen zusätzlich die Kos-
ten der Wärmeerzeugung für das Wärmenetz 
bekannt sein. Zusammen müssen diese Kosten 
geringer sein als die Kosten der Wärmebereit-
stellung des Referenzsystems, zum Beispiel 
dezentrale Wärmepumpen. Aus der Differenz 
zwischen Wärmeerzeugungskosten für das Wär-
menetz und Wärmekosten des Referenzsystems 
werden die zulässigen Verteilkosten bestimmt. 
Das Vorgehen zur Bestimmung dieser zulässi-
gen Verteilkosten wird im folgenden Kapitel 3.6 
beschrieben.
 

Aus den Ergebnissen der Szenarioanalyse ent-
sprechend Abbildung 20 und Abbildung 21 ist 
ersichtlich, welche Kombinationen von Wärme-
dichte und Anschlussgrad im Untersuchungsge-
biet erforderlich sind, um Eignungsgebiete für 
Wärmenetze zu identifizieren.
 
Um die Eignungsgebiete nicht zu einem zu frü-
hen Planungsstand zu klein zu fassen, empfiehlt 
es sich mit entsprechend hohen Anschlussraten 
und einer kontinuierlichen Nachverdichtung 
im Zuge der strategischen Wärmeplanung zu 
rechnen. Gleichwohl ist die Entwicklung der 
Anschlussgrade von lokalen und überregionalen 
Entwicklungen wie gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen, Preisentwicklungen und weiteren 
Aspekten abhängig. Anschlussgrad und Wär-
medichte allein sind jedoch nur Indikatoren zur 
Ausweisung von Eignungsgebieten. Um eine 
Wirtschaftlichkeit in einer ortsgenauen Ausar-
beitung eines Wärmenetz-Projekts abzuschät-
zen zu können, müssen die Wärmegestehungs-
kosten bestimmt werden. Kapitel 3.6 zeigt dazu 
einen vereinfachten Kostenvergleich.
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In drei verschiedenen Städten wurde beispiel-
haft der Einfluss des zurückgehenden Wärme-
bedarfs durch eine Bedarfsreduzierung bis 2050 
untersucht. Die Einsparungen wurden zwischen 
10 Prozent (WD 10) und 40 Prozent (WD 40) 
variiert. Abbildung 23 zeigt für unterschiedlich 
große Städte, dass die Effekte der Entwicklung 
des Anschlussgrads und der zugrunde gelegten 
Wärmedichte, Effekte aufgrund einer allgemei-
nen Reduktion des Wärmebedarfs überlagern. 
Hierbei nehmen die Verteilkosten nur gering-
fügig zu. Die Entwicklung des Wärmebedarfs 
anhand der Zielwerte des Endenergieverbrauchs 
im Jahr 2050 wurden vorab untersucht (siehe 
Abschnitt 3.4.2 und Abbildung 14). Sie sind bei 
der Ausweisung der Eignungsgebiete zwingend 
zu berücksichtigen. Wie in der hier gezeigten 

Szenarioanalyse können Variationen bei der 
Energieeinsparung jedoch durch die Entwick-
lung des Anschlussgrads kompensiert werden.
 
Sofern in der Szenarioanalyse keine Variation 
des Anschlussgrads vorgenommen wird, gilt die 
oben getätigte pauschale Aussage nicht mehr. 
Bei dieser Vorgehensweise müssen die Effekte 
der Variationen der Energieeinsparung auf die 
spezifischen Wärmegestehungskosten (Erzeu-
gung und Netz) geprüft und für das Jahr 2030 
und 2050 räumlich aufgelöst dargestellt werden. 
Die Ermittlung der Wärmegestehungskosten 
wird aber erst bei einer ortsgenauen Ausarbei-
tung eines Wärmenetz-Projekts vorgenommen 
und ist damit nicht unmittelbar Bestandteil der 
kommunalen Wärmeplanung.

Abbildung 22: Einfluss der Bedarfsreduzierung auf Verteilkosten und spezifische Verlegekosten in drei verschie-
den großen Städten.
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Die Methode liefert weitere Ergebnisse wie 
Trassenlängen und Liniendichten (Abbildung 
24). Insbesondere die Liniendichte liefert den 
Planern weitere Hinweise auf die Wirtschaft-

lichkeit von Wärmenetzen im Folgenden. Die 
Plausibilität der Berechnung kann anhand von 
Erfahrungswerten überprüft werden.
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Die Ergebnisse der Analysen der kritischen 
Wärmedichten vor dem Hintergrund der Ent-
wicklung des Anschlussgrads und Bedarfsreduk-
tion werden dann für das gesamte Gebiet der 
Kommune in einer Karte dargestellt. Diese Karte 
weist die Eignungsgebiete für Wärmenetze aus. 
Mögliche Transportleitungen zwischen Teilgebie-
ten können dabei ebenfalls dargestellt werden.

Die mit der hier dargestellten Vorgehensweise 
zunächst unberücksichtigten Flächen kön-
nen dann folgerichtig als Eignungsgebiete zur 
Einzelversorgung ausgewiesen werden (siehe 
Abbildung 25).
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Abbildung 23: Trassenlängen und Liniendichten für verschiedene Wärmedichtegrenzwerte und Anschlussgrade. 
AG: Anschlussgrad. WD: Wärmedichte.

Abbildung 24: Beispielhafte Darstellung der Eignungsgebiete für Wärmenetze (gelb) und Einzelheizungen (grün) 
für die Stadt Bruchsal. Rot: Gemarkungsgrenze. Quelle: Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe.
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ÜBE R PRÜFUNG UN D OP T I M IE RUNG DE R 

ZON IE RUNG

Die Zonierung erfolgte, wie in den vorherigen 
Abschnitten gezeigt, zunächst mit pauschalen 
Werten für die Wärmedichte oder vorläufig 
berechneten Wärmeverteilkosten in Wärme-
netzen. Es ist sinnvoll, die erarbeitete Gebiets-
einteilung weiter zu differenzieren und in 
Quartiere mit speziellen Anforderungen zu 
unterteilen. Kriterien für die Quartiersbildung 
sind zum Beispiel:

� Siedlungsstruktur und Baualtersklasse � ein-
heitliche Bebauung und Alter der Gebäude

� Beheizungsstruktur � überwiegende Behei-
zung durch Heizöl oder Strom

� bekannte städtebauliche Missstände � 
Leerstände, Baulücken, Falschbelegungen, 
unsanierter Altbau

� vorbereitete Quartierskonzepte
� Neubaugebiete
� Mischgebiete
� Gewerbegebiete
 
Weitere Kriterien und kleinräumige Eigenschaf-
ten von Quartieren:

� Siedlungs- und Beheizungsstruktur: Gebäu-
dealter und bestehende Beheizung haben 
einen Einfluss auf die Wahl der zukünftigen 
Beheizung mit erneuerbaren Energien. In 
Abschnitt 3.4.2 wurden Methoden erläutert, 
um gebäudescharfe Wärme-Einsparpotenziale 
zu berechnen. Anhand dieser Informationen 
können weiter Kriterien zur Abgrenzung der 
Eignungsgebiete ermittelt werden.

� Bestehende Wärmenetze: Bei bestehenden 
Wärmenetzen sollte ein Abgleich mit den 
ermittelten Eignungsgebieten vorgenommen 
werden. Ergeben sich Abweichungen sind 
diese zu verifizieren. Die Eignungsgebiete 
sollten alle bestehenden Netze umfassen. 
Bestehende Ausbaupläne für Wärmenetze 
können überprüft und angepasst werden.

� Neue Wärmenetze: Für Neubaugebiete und 
Quartierskonzepte sollten die Energieversor-
gungskonzepte strategisch geprüft werden.

� Bestehende Gasnetzinfrastruktur: Bei einer 
Überdeckung von Gas- mit Wärmenetz-Eig-
nungsgebieten müssen gemeinsam mit dem 
Gasnetzbetreiber Strategien zur Abgrenzung 
und zeitliche Perspektiven für den Übergang 
vom Gas- zum Wärmenetz entwickelt werden. 
Grundsätzliche Aussagen zur Entwicklung 
von Gasnetzen sind in Kapitel 4.2 zusammen-
gestellt.

� Großverbraucher: Oft gelingt der Aufbau von 
Wärmenetzen, wenn ein oder zwei große 
Verbraucher als Ankerkunden gewonnen 
werden können. Mit Hilfe von GIS können 
Karten mit Großverbrauchern wie Betriebe 
und öffentliche Gebäude generiert werden.

� Potenziale erneuerbare Energien: Generell 
sollte überprüft werden, wie die erhobenen 
technischen Potenziale erneuerbarer Energien 
(vergleiche Kapitel 3.3) am besten zur Wär-
me- und Stromerzeugung erschlossen werden 
können. Bei der Entwicklung des Zielsze-
narios (siehe Abschnitt 3.4.1) wurden dazu 
bereits Überlegungen angestellt. Aus der Ana-
lyse der Wärmenetzeignung ergibt sich ein 
Energiebedarf für die Wärmeerzeugung. Das 
zunächst Top-Down erstellte Zielszenario für 
die Verwendung der erneuerbaren Energien 
sollte überprüft werden. Daraus ergibt sich 
gegebenenfalls ein Anpassungsbedarf bei der 
Aufteilung der Potenziale auf Wärmenetze 
und dezentrale Einzelversorgung.

� Nutzung von Abwärme: Punktquellen für Ab-
wärme aus Gewerbe, Industrie und Abwasser 
sind an bestimmte Orte in der Kommune 
gebunden. Wenn zu den Wärmenetz-Eig-
nungsgebieten kurze Wege bestehen, können 
Abwärmequellen kostengünstige Wärmequel-
len darstellen.
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Für Anlagen der Tiefen Geothermie müssen 
entsprechende Heizzentralen errichtet werden. 
Dafür kommen nur bestimmte Bereiche in der 
Kommune in Betracht.

� Flächenquellen für erneuerbare Energien: 
Für Freiflächen für Solarthermie müssen 
Standorte gefunden werden. Eine Nähe zu 
Wärmenetz-Eignungsgebieten ist günstig. 
Erdwärmepotenziale sind gegebenenfalls auf 
bestimmte Bereiche der Stadt begrenzt. Hier 
ist die Konkurrenz zwischen Einzelversor-
gung und Wärmenetzen zu überprüfen.

� Anforderung an das Temperaturniveau der 
Wärmenetze: Der Begriff Wärmenetze wird 
oft pauschal benutzt. Die Abnehmer haben 
aber unterschiedliche Anforderungen an 
das Temperaturniveau, wie zum Beispiel 
Prozesswärme in Betrieben, Altbauten und 
Neubauten beziehungsweise gut sanierte Alt-
bauten (dazu siehe Infokasten unten). Bei der 
Optimierung der Zonierung sollten gegebe-
nenfalls unterschiedliche Temperaturniveaus 
berücksichtigt werden.

 
Mit den skizzierten Ansätzen kann die zunächst 
grobe Einteilung in Eignungsgebiete verfeinert 
werden. Dabei sollten sinnvollerweise die Stadt-
planung und Energieunternehmen einbezogen 
werden.
 
Zum Abschluss des Planungsprozesses sollten 
folgende Informationen vorliegen:

� fachgerechte vorläufige Einteilung in Eig-
nungsgebiete für dezentrale Einzelversorgung 
und Wärmenetze

� grobe Beschreibung und Quantifizierung 
der zukünftigen Versorgungsstruktur für 
dezentrale Einzelversorgung und Wärmenetze 
heruntergebrochen auf Teilgebiete

� Abgleich der zukünftigen Versorgungsstruk-
tur mit den verfügbaren Potenzialen lokaler 
erneuerbarer Energien

 

 

3 . 5 . 5  SC H R IT T 4 :  FOR MULIE RUNG UN D 

DOKUMENTATION DES KOM MUNALEN 

WÄR MEPL ANS

Für die Erarbeitung der Zonierung wurden 
vielfältige Unterlagen erstellt. Die Dokumen-
tation des kommunalen Wärmeplans wird aus 
folgenden Dokumenten zusammengestellt:

� Bestandsanalyse
� systematische und qualifizierte Erhebung 

des aktuellen Wärmebedarfs oder -ver-
brauchs und der daraus resultierenden 
Treibhausgas-Emissionen

� Informationen zu den vorhandenen 
Gebäudetypen und den Baualtersklassen

� Informationen zur aktuellen Versor-
gungsstruktur (Wärmenetze, Gasnetze, 
KWK-Standorte, Heizzentralen) sowie 
Ermittlung der Beheizungsstruktur der 
Wohn- und Nichtwohngebäude

� Potenzialanalyse
� Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs 

durch Steigerung der Gebäudeenergie effizienz
� Potenziale erneuerbarer Energien zur Wär-

meversorgung wie Biomasse, Geothermie, 
PV, Umweltwärme, Solarthermie sowie die 
Nutzung von Abwärme aus Gewerbe oder  
Abwasser und Kraft-Wärme-Kopplung

� erneuerbare Stromquellen für Wärmeanwen-
dungen wie PV, Windkraft oder Wasserkraft

� Zielszenario
� Szenario zur zukünftigen Entwicklung des 

Wärmebedarfs
� flächenhafte Darstellung der zur klimaneu-

tralen Bedarfsdeckung durch Wärmepum-
pen, Biomasse, Solarthermie, synthetische 
Brennstoffe und/oder Wärmenetz geplanten 
Versorgungsstruktur (anhand Eignungsge-
biete Wärmenetz/Einzelversorgung) für das 
Jahr 2030 
als Zwischenschritt und Jahr 2050

� Dokumentation der je Teilgebiet angestell-
ten Überlegungen zur Einteilung in einem 
Teilgebiet-Steckbrief
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� Kommunale Wärmewendestrategie:
� Skizzierung von Maßnahmen, Prioritäten 

und grober Zeitplan für die Umsetzung in 
Maßnahmenblättern

� Nachweis zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele mit dem erstellten Wärmeplan.

 
Für alle definierten Gebiete sollte ein einheit-
licher Teilgebiets-Steckbrief angelegt werden. 
Mögliche Inhalte solcher Teilgebiets-Steckbriefe 
sind (Abbildung 26):

� Luftbild, Lageplan
� Beschreibung der Situation im Gebiet 

(Gebietsgröße, Netzlänge, Leistung, 
Wärmebedarf et cetera)

� Eignungsgebiet für dezentrale Einzelver-
sorgung beziehungsweise Wärmenetze

� Ziele für die Stadtentwicklung und 
Wärmeversorgung

� Maßnahmenvorschläge mit Kurzbeschreibung
� mögliche Treibhausgas-Minderung
� Kosten und Finanzierung
� nächste Schritte, Termine
� Verantwortlichkeit Fachbereich/Institution
� Priorität, Umsetzungsbeginn
 
Die Steckbrief-Form ermöglicht einen schnel-
len Überblick über die Situation und mögliche 
Maßnahmen. Die Inhalte sollten so aufbereitet 
sein, dass sie als konkrete Arbeitsgrundlage 
verwendet werden können. Wichtig ist die 
Verortung der Maßnahmen, um gemeinsam mit 
sonstigen Aufgaben der Stadtentwicklung im 
Quartier die Wärmeversorgung zu optimieren.
 
Um die Gebietssteckbriefe nicht zu überfrach-
ten ist es sinnvoll, Details von vorgeschlagenen 
Maßnahmen in eigenen Maßnahmenblättern zu 
beschreiben. Auch für die Maßnahmenblätter 
empfiehlt sich eine einheitliche Struktur mit 
standardisierten Inhalten.
 
Sollte sich bei der Präzisierung des Wärmeplans 
zeigen, dass die Klimaschutzziele nicht erreicht 

werden können, muss eine Überarbeitung 
erfolgen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der 
Wärmeplanung ist das Durchlaufen von Rück-
kopplungsschleifen in der Regel erforderlich 
(siehe dazu auch Abbildung 6). Sukzessive kann 
dadurch die Qualität und Robustheit eines 
kommunalen Wärmeplans verbessert werden. 
 
Eine endgültige und exakte Abgrenzung 
der Eignungsgebiete während der Phase der 
strategischen kommunalen Wärmeplanung ist 
aus verschiedenen Gründen nicht möglich. 
Eine Reihe von wesentlichen Parametern ist zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht mit ausreichender 
Genauigkeit bekannt. Dazu zählen insbeson-
dere Kostenfaktoren, der Anschlussgrad in den 
Netzen sowie die zeitliche Entwicklung des 
Wärmebedarfs.
 
Bei der Formulierung der kommunalen Wärme-
wendestrategie für die kommenden Jahre der 
Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans, 
zum Beispiel in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren, sollten prioritäre Maßnahmen in größe-
rem Detail ausgearbeitet werden. Die für den 
Wärmeplan angelegten Dokumente können in 
der Umsetzungsphase und für das Monitoring 
Verwendung finden.
 
Für das gesamte Gemeindegebiet sind zusätz-
lich zur Veröffentlichung des kommunalen 
Wärmeplans, Informationen zu den Jahres-
energiebedarfen und Endenergiepotenzialen in 
einer vom Land bereitgestellten Datenbank zu 
erfassen:

� Jahresendenergiebedarf für die Wärmever-
sorgung aufgeteilt nach:

 Energieträger (Erdgas, Erdöl, Strom: Direkt- 
Strom und Wärmepumpe, Erneuerbare 
Energien, Wärmenetz, PtX, Wasserstoff) und 
Sektoren (private Haushalte, GHD, Industrie, 
Kommune) für das aktuelle Jahr und abge-
schätzt für die Jahre 2030 und 2050
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3 .6 ANALYSE VON WÄR MEKOSTEN

Die Kosten für die Wärmeversorgung mit Wär-
menetzen bestehen aus zwei Kostenbestandtei-
len: Das sind zum einen die Investitionen und 
Betriebskosten für die Netzinfrastruktur, zum 
anderen die Kosten zur Wärmebereitstellung.
 
Auf der Seite der dezentralen Einzelheizungen 
müssen auf jeden Fall diejenigen Heizungssys-
teme berücksichtigt werden, die in Zukunft 
hauptsächlich zur Anwendung kommen werden 
(Wärmepumpen und in geringerem Umfang 
Biomassekessel). Werden auch Gasheizungen 
in den Vergleich mit einbezogen, sollten unbe-
dingt die höheren Kosten synthetischer Brenn-
stoffe und die zunehmende CO2-Bepreisung 
fossiler Energieträger berücksichtigt werden.
 
Der Vergleich muss auf der Basis von Wärme-
vollkosten erfolgen. Die Berechnung erfolgt 
zum Beispiel gemäß VDI 2067 und betrachtet 
die Nutzenergie.
 
Bei der Berechnung der Wärmevollkosten 
sollten generell folgende Aspekte berücksichtigt 
werden:

� plausible Annahmen zur Entwicklung 
der Energieträgerpreise

� Berücksichtigung der CO2-Bepreisung
� Entwicklung des Wärmeenergiebedarfs durch 

Neubau, Verdichtung und Gebäudesanie-
rung, ausgehend von einer pauschalen 
Sanierungsrate von ungefähr 1 Prozent pro 
Jahr. Sinnvoll ist es, je nach Gebäudetyp und 
-alter unterschiedliche Zielwerte der Sanie-
rung anzunehmen (siehe Abbildung 14).

 
Für den Kostenvergleich können unterschied-
liche Versorgungsoptionen für typische Versor-
gungsfälle berücksichtigt werden. Dazu können 
die in der Kommune häufig vorkommenden 
Gebäudetypen und Baualtersklassen berück-
sichtigt werden. Das betrifft zum Beispiel:

� Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, 
Reihenhäuser

� kleine und mittlere Mehrfamilienhäuser
� große Mehrfamilienhäuser
� Nichtwohngebäude
 
Für jeden Gebäudetyp werden dann verschiede-
ne dezentrale Versorgungsoptionen berechnet.
 
Wenn solarthermische Dachanlagen zur Errei-
chung der Klimaschutzziele einer Kommune 
eingeplant werden, sollten diese Kosten anteilig 
beim Kostenvergleich berücksichtigt werden. 
Dazu werden die Kosten der gesamten einge-
planten Wärmeerzeugung mit solarthermischen 
Dachanlagen auf den gesamten Wärmebedarf 
der Kommune umgelegt. Der Anteil der Wärme 
aus solarthermischen Anlagen ergibt sich aus 
dem Verhältnis der gesamten solarthermischen 
Wärmeerzeugung zum Gesamtwärmebedarf. 
Mit diesem Anteil können die Kosten dann im 
Kostenvergleich berücksichtigt werden. Dieses 
Vorgehen vereinfacht letztendlich den Szenario-
vergleich, weil zusätzliche Optionen mit oder 
ohne Solaranlagen vermieden werden.
 
Bei der Umstellung der Heizungsanlagen kom-
men sehr wahrscheinlich viele unterschiedliche 
Zwischenlösungen zum Tragen. Wärmepumpen 
mit Spitzenlastkesseln in Altbauten, Erdgashei-
zungen mit Biomethan-Anteil, Nutzung von 
eigenem PV-Dachstrom für Heizzwecke und an-
dere. Diese Lösungen basieren auf individuellen 
Entscheidungen der Gebäudeeigentümerinnen 
und -eigentümer. Die Berücksichtigung dieser 
Versorgungsoptionen würde den Aufwand der 
Kostenanalyse deutlich erhöhen. Für die strate-
gische Wärmeplanung ist die Beschränkung auf 
grundsätzliche Optionen ausreichend.
 
Bei der Berechnung der Kosten der Wärmeer-
zeugung in Wärmenetzen wird ein Energieträ-
germix entsprechend den lokal verfügbaren Po-
tenzialen erneuerbarer Energien berücksichtigt. 
Typische Konstellationen für eine zukünftige 
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4 .1 ÜBE RSI C HT ÜBE R D IE VORGEHENS -

WE I SE

In den vorherigen Arbeitsschritten wurden ein 
kommunaler Wärmeplan und ein Zielszenario 
für 2050 erarbeitet. Der Wärmeplan beschreibt 
die erforderliche Infrastruktur zur Wärme-
versorgung und die voraussichtliche Nutzung 
erneuerbarer Energien im Jahr 2050 mit Zwi-
schenzielen für 2030.
 
Aus dieser Zustandsbeschreibung muss nun ein 
Transformationspfad abgeleitet werden. Dabei 
werden in den folgenden beschriebenen Schrit-
ten Wärmesenken (Kapitel 3.2) und -quellen 
(Kapitel 3.3) konsequent zusammengeführt. Die 
Umsetzung des Wärmeplans kann nur schritt-
weise über einen großen Zeitraum erfolgen. 
Folglich wird auch der Transformationspfad in 
Transformationsschritten und durch Einzelmaß-
nahmen beschrieben. Damit der kommunale 
Transformationspfad zu einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung führt, muss die Summe 
aller Maßnahmen zum Zielszenario 2050 des 
Wärmeplans führen.
 
Dabei muss eine Reihenfolge für die Umset-
zung von Maßnahmen anhand von Prioritäten 
festgelegt werden. Das Klimaschutzgesetz Ba-
den-Württemberg fordert die konkrete Benen-
nung und Beschreibung von mindestens fünf 
Maßnahmen, mit deren Umsetzung innerhalb 
der ersten fünf Jahre begonnen werden soll.
 
Im Regelfall werden im Rahmen der Wärmeplan-
erstellung mehr als fünf Maßnahmen erarbeitet, 

weswegen eine Priorisierung stattfinden muss. 
Hinweise zur Priorisierung sind in Kapitel 4.5 
enthalten.
 
Für diese fünf top-priorisierten Maßnahmen zur 
kurzfristigen Umsetzung sollten detailliertere 
Beschreibungen angefertigt werden. Für die 
mittelfristige Planung bis 2030 müssen dann 
weitere Maßnahmen untersucht werden, um die 
Zwischenziele bis 2030 zu beschreiben. Zur Do-
kumentation der Wärmewendestrategie eignen 
sich die vorgeschlagenen Teilgebiets-Steckbriefe 
und Maßnahmenblätter. Zusammen mit den an-
deren in Abschnitt 3.5.5 vorgeschlagenen Doku-
menten kann die Erfüllung der verpflichtenden 
Wärmeplanung gegenüber dem Land nachge-
wiesen werden. In Kapitel 4.6 werden weitere 
Anforderungen des Landes zur Bereitstellung 
von Bilanzdaten beschrieben.
 
Neben den technischen Maßnahmen auf Pro-
jekt- oder Quartiersebene sollten übergeordnete 
Maßnahmen formuliert werden. Das betrifft 
Information, Kommunikation und Beratung der 
Bürger und Betriebe bei der Umsetzung eige-
ner Maßnahmen (siehe dazu auch Kapitel 6). 
Ebenso sind Maßnahmen organisatorischer Art 
in der Kommunalverwaltung zur Unterstützung 
des Transformationsprozesses notwendig (siehe 
dazu auch Kapitel 5.4 und 5.5).
 
Die Wärmewendestrategie bildet die Schnitt-
stelle zwischen der Wärmeplanerstellung und 
der tatsächlichen Umsetzung (siehe dazu auch 
Kapitel 3.1 und Abbildung 6). Die Wärme- 

Ausarbeitung der kommunalen 
Wärmewendestrategie

04
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wendestrategie legt fest, welche Maßnahmen 
direkt umgesetzt werden sollen. Für die direkt 
umzusetzenden Maßnahmen müssen dann 
Detailplanungen erstellt werden. Es ist sinn-
voll, jährliche Aktionspläne für die Umsetzung 
zu entwickeln. Diese Aktionspläne und die 
Finanzierung der Maßnahmen können dann 
vom Gemeinderat beschlossen werden. Ein 
Überblick über Vorgehensweisen und Tools zur 
Umsetzung der Wärmewendestrategie wird in 
Kapitel 5 gegeben.
 
Die Definition des ersten Wärmeplans erfolgt 
auf dem heutigen Kenntnisstand zu Rahmen-
bedingungen, Technologie- und Kostenent-
wicklung. Bei der Weiterentwicklung der 
Wärmewendestrategie mit Fortschreibung des 
kommunalen Wärmeplans können weitere 
Entwicklungen berücksichtigt werden. Im Laufe 
der Jahre wird somit der Transformationspfad 
immer konkreter. Die Erreichung der Klima-
schutzziele wird dabei immer mehr konkreti-
siert und besser quantifiziert.
 
In den folgenden Kapiteln werden einzelne 
Aspekte beschrieben, die bei der Entwicklung 
der Wärmewendestrategie berücksichtigt wer-
den sollten.
 

4 . 2  ZUKÜNF T I GE ENT W I C K LUNG DE R GAS -

NE T ZE IN DE R KOM MUNE

Im Zentrum der Wärmewende steht die Dekar-
bonisierung der Energieversorgung. Spätestens 
im Jahr 2050 dürfen keine fossilen Energieträger 
mehr eingesetzt werden. Das bedeutet den 
Ersatz von Heizöl und Erdgas bei der Wärme-
versorgung durch CO2-freie Alternativen in den 
nächsten 30 Jahren.
 
Andererseits haben gasförmige und flüssige 
Energieträger durch ihre Speicherbarkeit große 
Vorteile gegenüber dem tageszeitlich und 
saisonal schwankenden Angebot von Wind und 
Sonne. Biomasse und Wasserkraft können nur 
einen kleinen Teil der Nachfrage abdecken.

Grundsätzlich können synthetische Energie-
träger aus grünem Strom hergestellt werden. 
Ein Beispiel ist die Methanisierung: Dazu wird 
zunächst Wasserstoff in einem Elektrolyseur mit 
einem Wirkungsgrad von 70 � 80 Prozent herge-
stellt. Danach erfolgt die Methanisierung. Der 
Gesamtwirkungsgrad zur Methanherstellung 
liegt bei circa 55 Prozent. Neuere Verfahren, die 
Wasserstoff-Herstellung und Methanisierung in 
einem Prozess vereinigen, können gegebenen-
falls einen Gesamtwirkungsgrad von 75 Prozent 
erreichen. Das so produzierte Methan ist über-
wiegend frei von Treibhausgas-Emissionen und 
kann in das Gasnetz eingespeist werden. Aller-
dings liegen die gegenwärtigen Kosten deutlich 
über den Erdgaspreisen (siehe Infobox unten).

  PRE I SENT W I C K LUNG FÜR SYNTHE T I SC HE BRENNSTOFFE

 
Nach Analysen von Agora Energiewende wird synthetisches Methan und 
Öl anfänglich in Europa etwa 200 bis 300 Euro/MWh kosten. Die Kosten 
können bis 2050 auf etwa 100 Euro/MWh sinken, wenn die global installierte 
Power-to-Gas-/Power-to-Liquid-Kapazität auf etwa 100 Gigawatt steigt (Agora 
Energiewende, 2018).
 
Der Einfuhrpreis für Erdgas lag 2018 bei circa 20 Euro/MWh. Haushalte 
mussten circa 68 Euro/MWh bezahlen. Die Vollkosten für Gasheizungen 
lagen bei circa 100 Euro/MWh. Zu beachten sind die Auswirkungen der 
CO2-Bepreisung in den kommenden Jahren. Geschätzt dürften die Voll-
kosten für eine Gasheizung mit synthetischem Gas gegenwärtig bei 250 
bis 350 Euro/MWh liegen. Im Jahr 2050 könnten die Vollkosten bei circa 
170 Euro/MWh liegen.
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Eine Übergangslösung kann die direkte 
Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgas-
netz darstellen. Dabei sind die Toleranzen der 
Endgeräte bezüglich des Wasserstoff-Anteils 
zu beachten, die sich derzeit im Bereich von 
1 � 5 Prozent Wasserstoff bewegen. Inwie-
fern bestehende Gasversorgungssysteme und 
Endgeräte auch mit höheren Anteilen umgehen 
können, ist Gegenstand laufender Untersuchun-
gen. Der �Dialogprozess Gas 2030� des BMWi 
stellt fest: Aufgrund der absehbar begrenzten 
Verfügbarkeit und der Kosten von grünem 
Wasserstoff � und des voraussichtlich primären 
Einsatzes in anderen Bereichen, insbesondere 
Industrie � steht die flächendeckende Erhöhung 
des Wasserstoffanteils im Erdgasnetz derzeit 
nicht im Vordergrund (BMWi, 2019).
 
Bei der kommunalen Wärmeplanung stellt sich 
ganz konkret die Frage, wie das Gasnetz einer 
Kommune im Jahr 2050 aussehen wird. Sollen 
die Gasverteilnetze in den nächsten Jahren 
stillgelegt werden? Oder wird synthetisches Gas 
in großen Mengen billig verfügbar sein, sodass 
die Nachfrage bei den Endverbrauchern hoch 
bleibt? Für die kommunale Wärmeplanung in 
den nächsten Jahren bedeutet das:

� Den Ausbau und Rückzug der Gasverteil-
netze strategisch planen.

� Bereiche identifizieren, in denen das Gas-
verteilnetz in den nächsten 10 Jahren gege-
benenfalls mit hohen Kosten saniert werden 
muss. Alternativen für die Versorgung dieser 
Gebiete erarbeiten.

� Bereiche identifizieren, in denen langfristig 
ein Gasverbrauch sichergestellt werden soll 
(Kraftwerks-Standorte, Industrie, Gas-Tank-
stellen, Speicher).

� Beteiligung am Aufbau von Anlagen zur 
Wasserstoff- und Methan-Produktion. Die 
Wasserstoff-Strategie des Bundes sieht 10 GW 
bis 2035/2040 vor. Die Abwärme dieser Pro-
zesse kann in Wärmenetzen genutzt werden, 
wenn die Anlagen strategisch in der Nähe 

von Wärmenetz-Eignungsgebieten errichtet 
werden.

� Recherche zu Verfügbarkeit und Preisen 
synthetischer Gase und Prüfen der Zeit-
horizonte.

� Aufbau eines alternativen Szenarios, in dem 
Gasverteilnetze bis 2050 weitgehend stillge-
legt werden. Dabei mögliche Maßnahmen 
ableiten. Beim Review der Wärmewende-
strategie kann dieses Szenario dann berück-
sichtigt werden (siehe Abschnitt 5.3.2).

 
Bei der Erstellung des Wärmeplans und der 
Wärmewendestrategie sollte eine intensive Dis-
kussion mit den Gasversorgern zur Entwicklung 
einer mittel- und langfristigen Strategie geführt 
werden.
 
Aufgrund der langen Investitionszyklen sowohl 
im Bereich der Infrastruktur, als auch im Ge-
bäudebestand selbst, müssen Haushalten und 
Betrieben schon heute Perspektiven aufgezeigt 
werden. Denn Entscheidungen, die in den 
Jahren 2020 � 2030 getroffen werden, werden in 
der Regel bis in das Jahr 2050 Bestand haben.
Die lokale Wärmewendestrategie sollte über-
dies Aussagen zur Entwicklung des Gasnetzes 
enthalten, um Bürgerinnen, Bürgern sowie 
Betrieben eine Entscheidungshilfe beim Ersatz 
ihrer Gasversorgung zu bieten.
 

4 . 3  WÄR ME VE RSORGUNG M IT DE ZEN -

TR ALE R E INZELVE RSORGUNG

In allen Teilgebieten einer Stadt oder Ge-
meinde, in denen die Kosten für Wärmenetze 
aufgrund der Randbedingungen zu hoch sind 
(siehe Abschnitt 3.5.4), kommen Einzelheizun-
gen zum Einsatz.
 
Der gesamte Wärmebedarf für dezentrale 
Versorgung einer Kommune oder eine quar-
tiersweise Berechnung kann mit einem GIS 
durchgeführt werden. Die zukünftige Entwick-
lung des Wärmeverbrauchs bis hin zum Zieljahr 
2050 wird natürlich auch durch den Wechsel 
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von Brennstoffen und Wärmeversorgungstech-
nologien basierend auf erneuerbaren Energien 
beeinflusst werden. Anhand von Informationen 
des Alters der dezentralen Heizkessel aus dem 
elektronischen Kehrbuch (siehe Abschnitt 3.2.2) 
kann die zukünftige Wärmeversorgung in Eig-
nungsgebieten für Einzelheizungen strategisch 
geplant werden.
 
Die wichtigste Anlagentechnik zur klimaneu-
tralen Beheizung von Einzelgebäuden sind in 
Zukunft Wärmepumpen, die mit erneuerbarem 
Strom betrieben werden. Die notwendigen 
primären Wärmequellen müssen entsprechend 
der lokalen Randbedingungen genutzt werden. 
In Frage kommen dafür:

� Erdsonden
� Erdkollektoren
� Grund- und Abwasser
� Außenluft
 
Bei der Wärmeplanung sollten Antworten 
auf die Frage erarbeitet werden, in welchem 
Quartier welche Versorgungsoption am besten 
geeignet ist. Dies geschieht basierend auf der 
Kartierung der technischen Potenziale (siehe 
Abschnitt 3.3.2) und der Ermittlung von Eig-
nungsgebieten (siehe Abschnitt 3.5).
 
Um in Bestandsgebäuden ausreichend hohe 
Jahresarbeitszahlen mit den verschiedenen 
Arten von Wärmepumpen zu erreichen, müssen 
die Betriebstemperaturen möglichst niedrig 
und die Spreizung zwischen Vor- und Rück-
lauf möglichst hoch sein. Das heißt, dass eine 
vorausgehende Sanierung des Gebäudes die 
Voraussetzung für den effizienten Betrieb der 
Wärmepumpen ist. Außerdem ist der hydrau-
lische Abgleich des Heizungssystems unab-
dingbar.
 
Um während einer Übergangszeit in dieser 
Hinsicht flexibel zu sein, wird vorgeschlagen, 

in teilsanierten Häusern zunächst Hybridsyste-
me bestehend aus Wärmepumpe und fossilem 
Heizkessel einzusetzen (Gerhardt, 2019 S. 23 ff).
 
Wie im vorherigen Kapitel erläutert, ist mit-
telfristig die Zukunft des Gasverteilnetzes 
ungewiss. In Mischgebieten mit bestehenden 
Gas- und Wärmenetzen ist es sinnvoll, die 
Anschlussdichte im Wärmenetz langfristig zu 
erhöhen. Gas- und Wärmeversorger sollten 
hier ihre Kunden frühzeitig auf die zukünfti-
ge Entwicklung hinweisen. In Gebieten mit 
bestehender Gasversorgung, aber ohne Wärme-
netzeignung, müssen Eigentümer und Eigen-
tümerinnen sowie Betriebe bei der Dekarbo-
nisierung der Gasheizungen beraten werden. 
Optionen sind die Nutzung von Biomethan, 
Solarwärme, gegebenenfalls Biomasse oder die 
Umstellung auf Wärmepumpen. Übergangswei-
se können auch Hybridsysteme sinnvoll sein, 
um einen Übergang kontinuierlich zu gestalten 
und gegebenenfalls an den Renovierungszyklus 
der Gebäude anzupassen.
 
Eine weitere Technikvariante für klimaneutrale 
Einzelheizungen werden in Zukunft automa-
tisch beschickte Biomasseheizungen sein, zum 
Beispiel Holzpelletkessel. Eine wichtige Rand-
bedingung ist dabei das lokale beziehungsweise 
regionale Biomasseaufkommen und die daraus 
resultierenden Brennstoffkosten. Die langfris-
tigen Perspektiven der dezentralen Holzkessel, 
aber auch in großen Heizzentralen von Wärme-
netzen werden jedoch davon abhängen, in 
welchem Umfang Biomasse primär zur Herstel-
lung regenerativer Treibstoffe oder für andere 
Nutzungen benötigt wird.
 
Große stromgeführte KWK-Anlagen eigenen 
sich für Großverbraucher. Durch eine schritt-
weise Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Brennstoffe können solche Anlagen gegebenen-
falls sogar langfristig einen Beitrag zur Energie-
wende leisten.
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Maßnahmenempfehlungen für Gebiete mit 
dezentraler Einzelversorgung sind:

� ganzheitliche Energieberatung zum Sanie-
rungsfahrplan zur stufenweisen klimaneu-
tralen Wärmeversorgung durch energetische 
Sanierung und Nutzung erneuerbarer 
Energie

� Bereitstellung von Informationen zur effekti-
ven Nutzung von Wärmepumpen und deren 
Effizienz, angepasst an die lokalen Verhältnis-
se in den Quartieren

� frühzeitige Bereitstellung von Informationen 
zur Entwicklung der Gasnetze

� Optimierung von Bebauungsplänen zur 
optimalen aktiven und passiven Nutzung von 
Solarenergie und sommerlichen Wärmeschutz

� Entwicklung lokaler Förderkonzepte für spezi-
elle Problemstellungen in der Kommune

� Entwicklung von Quartierskonzepten � dabei 
können Fördermittel für Sanierungsmanager 
für die Energieberatung und für die energe-
tische Sanierung eingeworben werden

 
Der Erfolg solcher überwiegend �weichen� 
Maßnahmen ist nur schwer zu quantifizieren. 
Detailberatungen führen in der Regel aber zu 
einer Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen.
 
Es ist hilfreich, die Maßnahmen soweit möglich 
spezifisch für bestimmte Teilgebiete zu formu-
lieren. Zur Dokumentation der Maßnahmen 
können die in Abschnitt 3.5.5 eingeführten 
Teilgebiets-Steckbriefe und Maßnahmenblätter 
(Kapitel 4.5) weiter ausgearbeitet und quantifi-
ziert werden.
 

4 .4  WÄR MEBE RE ITSTELLUNG FÜR WÄR ME-

NE T ZE

Die Identifikation lokal und regional verfügba-
rer erneuerbarer Energien ist ein wichtiger und 
zentraler Schritt im Rahmen der kommunalen 
Wärmeplanung (siehe Kapitel 3.3).
 
 

Bislang spielt Abwärme aus der Stromproduk-
tion in fossilen Heizkraftwerken die wesentliche 
Rolle in großen Wärmenetzen, ergänzt durch 
Altholz, Müll und Abwärme aus großen Indus-
triebetrieben. Holzhackschnitzel, Holzpellets 
und Biomasse ergänzen das Angebot. Solarwär-
me oder Tiefe Geothermie spielen bisher nur 
eine untergeordnete Rolle.
 
Im Zuge eines möglichen Ausbaus von Wärme-
netzen und der Dekarbonisierung bestehender 
Netze werden große Mengen an erneuerbaren 
Energien benötigt, wie beispielsweise:

� Umwandlung überschüssigen regenerativen 
Stroms in Wärme durch große Wärmepum-
pen

� tiefe und Oberflächennahe Geothermie
� Solarthermie in Form großer Freiflächenan-

lagen in Siedlungsnähe
� Niedertemperatur-Abwärme, die durch Wär-

menetze mit niedrigen Betriebstemperaturen 
verteilt wird

� Abwärme der Anlagen zur Herstellung 
synthetischer Energieträger

� große saisonale Wärmespeicher
� synthetische Energieträger in KWK-Anlagen 

und als Energiespeicher
 
Für die Wärmewendestrategie sollten die Ge-
biete identifiziert werden, bei denen möglichst 
schnell bestehende Netze optimiert (Wärme-
netz-Transformationsplan) oder neue Wärme-
netze mit sehr günstigen Wärmekosten errichtet 
werden können.
 
Dabei helfen die bis hierher systematisch bereit-
gestellten Informationen wie:

� tabellarische Übersicht über die Potenziale 
lokaler erneuerbarer Energien, zum Bei-
spiel Abwärmequellen und deren Kosten 
(Kapitel 3.3)

� Wärmekosten bestehender Wärmenetze und 
deren Anteil erneuerbarer Energien oder 
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Treibhausgas-Emissionsfaktor � große Anla-
gen mit hohen Emissionsfaktoren sollten 
vordringlich dekarbonisiert werden (Ab-
schnitt 3.2.2)

� Temperaturniveaus und Netzverluste beste-
hender Wärmenetze � durch Anpassung der 
Temperaturniveaus (zum Beispiel Gebäudes-
anierung oder Anschluss an Rücklauf) können 
Verluste reduziert werden (Kapitel 3.2)

� Großverbraucher in Wärmenetz-Eignungs-
gebieten noch ohne Netzanschluss � solche 
Verbraucher eignen sich gut für Netzaufbau 
und Netzerweiterung (Abschnitt 3.2.1)

� verfügbare Flächen für erneuerbare Energie-
anlagen (Kapitel 3.3)

 
Sind ganze Gruppen beziehungsweise kleinere 
Quartiere von Bestandsgebäuden komplett oder 
nahezu vollständig saniert, besteht dort, ähnlich 
wie bereits in Neubaugebieten mehrfach rea-
lisiert die Option, mehrere dezentrale Wärme-
pumpen mit einer gemeinsamen primären 
Wärmequelle zu verbinden (Kalte Nahwärme).
 
Kalte Nahwärmesysteme sind, falls die Voraus-
setzungen auf der Abnehmerseite bei den Ge-
bäuden erfüllt sind, immer dann eine Option, 
wenn entsprechende Umweltwärmequellen zur 
Verfügung stehen.
 
Bei der Auslegung von Kalten Nahwärmenet-
zen und bei der ökonomischen Bewertung muss 
berücksichtigt werden, dass die Kostenunter-
schiede zu Systemen mit zentralen Wärmepum-
pen, die in warme thermische Niedertempera-
turnetze einspeisen, häufig nicht sehr groß sind. 
Deshalb ist es empfehlenswert, beide Optionen 
immer genau miteinander zu vergleichen.
 
Es ist sinnvoll, zunächst einige Gebiete zu 
identifizieren und Maßnahmenvorschläge zu 
erarbeiten. Dazu können die bei der Definition 
des Wärmeplans erstellten Teilgebiet-Steck-
briefe (siehe Abschnitt 3.5.5) erweitert werden.
 

Die Maßnahmenvorschläge müssen dabei noch 
nicht vollständig ausgearbeitet sein. Eine erste 
grobe Dimensionierung ist auf dieser Ebene 
der strategischen Wärmeplanung ausreichend. 
Mögliche Maßnahmen werden anhand von zwei 
Beispielen erläutert.
 
BE I SP IEL 1: 

DEK ARBON I S IE RUNG E INES 

BESTEHEN DEN HE IZ WE R KS 

In einer größeren Stadt, in der sich bisher die 
Wärmeversorgung zu sehr hohen Anteilen 
auf Erdgas stützt, wird auf der Grundlage des 
kommunalen Wärmeplans entschieden, schritt-
weise auf die Versorgung mit Wärmenetzen 
umzusteigen. Die erforderliche Wärme soll zu 
großen Teilen mit großen Blockheizkraftwerken 
(BHKW) im Megawattbereich erzeugt werden, 
die sich auf mehrere Heizzentralen verteilen.
 
Dadurch wird der bisher genutzte Energieträger 
zunächst beibehalten, aber statt wie bisher nur 
Wärme in den Einzelgebäuden wird in Zukunft 
Strom und Wärme in den Heizzentralen erzeugt 
und die Wärme über die Netze verteilt.
 
Da der bisher übliche wärmegeführte Betrieb 
von BHKW aufgrund der zunehmenden fluk-
tuierenden Stromerzeugung mit Wind und PV 
nicht sinnvoll ist, werden die KWK-Anlagen 
von vornherein flexibel, das heißt ausgerichtet 
auf den Bedarf und die variablen Strompreise 
im Stromnetz, betrieben. Dies erfordert die In-
tegration eines ausreichend groß dimensionier-
ten Pufferspeichers mit einer Speicherkapazität 
von einem bis mehreren Tagen, bezogen auf die 
thermische Nennleistung des BHKW.
 
Der flexible Betrieb von KWK-Anlagen mit 
großem Pufferspeicher macht es außerdem 
möglich, erneuerbare Energien oder Abwärme 
in die Wärmeversorgung einzubinden. Die kon-
krete Ausgestaltung richtet sich dabei nach den 
lokalen Rahmenbedingungen. Aus technischer 
Sicht könnten in Frage kommen:
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� große elektrische Wärmepumpen mit hohen 
Volllaststunden in Verbindung mit Elektroboi-
lern hoher Leistung für den Kurzzeitbetrieb

� industrielle Abwärme, je nach Temperatur-
niveau direkt genutzt oder ebenfalls über eine 
große Wärmepumpe

� falls in der Umgebung der Stadt möglich, 
Integration einer großen solarthermischen 
Anlage im Freiland

 
Der Pufferspeicher übernimmt in diesem Fall 
die Funktion, die Wärme von verschiedenen 
Wärmeerzeugern zeitweise zu speichern, und 
ermöglicht so einen multivalenten Betrieb.
 
Ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung 
besteht zu einem späteren Zeitpunkt darin, das 
fossile Erdgas durch regeneratives synthetisches 
Methan zu ersetzen. Sofern der dafür notwen-
dige Elektrolyseur und die Anlagentechnik zur 
Synthesereaktion vor Ort aufgebaut werden, 
kann die dabei entstehende Abwärme ebenfalls 
in das Fernwärmenetz eingespeist werden.
 
BE I SP IEL 2 

AUFBAU E INE R NEUEN HE IZ ZENTR ALE

Das zweite Beispiel bezieht sich auf eine Ge-
meinde mit 5.000 bis 10.000 Einwohner. Der 
Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien 
erfolgt hier mit einem solaren Wärmenetz. Das 
bedeutet in diesem Fall, ein Holzheizwerk mit 
Hackschnitzelkessel wird mit einer großen 
Solarthermieanlage kombiniert.
 
Die Solarthermie wird so ausgelegt, dass sie 15 � 
20 Prozent des Jahreswärmebedarfs decken kann. 
Unter der Annahme, dass dieser einschließlich 
Netzverluste rund 35 GWh/a beträgt, wird dafür 
eine Kollektorfläche von ungefähr 17.000 Quad-
ratmeter benötigt. Die erforderliche Bodenfläche 
zur Aufstellung des Kollektorfeldes ist etwas 
mehr als zweimal so groß, also circa 3,5 � 4,0 ha.
 
Der Holzkessel wird auf den Winterbetrieb 
ausgelegt und kann während der Sommerzeit 

abgeschaltet werden. Auf diese Weise erhöht 
sich die Lebensdauer der Biomasseanlage, da 
der Schwachlastbetrieb während des Sommers 
entfällt. Das Gesamtsystem wird durch einen 
fossil betriebenen Gas-Spitzenlastkessel, der nur 
sehr wenig zum Jahresenergiebedarf beiträgt, 
vervollständigt.
 
Für diese Anlagenkonstellation wird ebenfalls 
ein ausreichend dimensionierter Pufferspeicher 
benötigt. Die Größe wird durch die Anforde-
rungen der Solaranlage bestimmt. Für den Win-
terbetrieb hat das zur Folge, dass der Holzkessel 
parallel zu einem sehr großzügig dimensionier-
ten Pufferspeicher betrieben werden kann, was 
einen sehr gleichmäßigen und anlagenschonen-
den Betrieb ermöglicht.
 
Da Biomasse für die Energieversorgung auch 
langfristig eine knappe Ressource darstellt, 
kann das solare Kollektorfeld zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgebaut und vergrößert werden, 
um den solaren Deckungsanteil zu erhöhen. 
Sobald dieser deutlich ansteigt, ist der Bau 
eines zusätzlichen saisonalen Wärmespeichers 
erforderlich, der zum Beispiel als Erdbecken-
speicher mit wärmegedämmtem Deckel ausge-
führt werden kann. Um den saisonalen Speicher 
weitgehend auskühlen zu können, wird er um 
eine Wärmepumpe ergänzt. Diese sorgt in der 
Schlussphase der Entladung dafür, dass die 
Speicherkapazität nahezu vollständig ausgenutzt 
wird. Dies wiederum hat den Vorteil, dass 
niedrige Temperaturen am unteren Ende des 
Speichers hohe Wirkungsgrade bei der Bela-
dung mit Solarwärme ermöglichen.
 
Verringert sich der Wärmebedarf im Gebäude-
bestand infolge Sanierungsmaßnahmen, ist 
nur eine begrenzte Erweiterung des Kollektor-
feldes notwendig, um solare Deckungsanteile 
im Bereich von 45 � 50 Prozent zu erreichen. 
Die gedämmten Gebäude erlauben außerdem 
die Absenkung der Betriebstemperaturen im 
Wärmenetz, was wiederum die Wirkungsgrade 
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der Solaranlage, des Speichers und der Wärme-

pumpe erhöhen.

 

Darüber hinaus besteht eine weitere Möglich-

keit der Systementwicklung darin, den Biomas-

sekessel am Ende seiner Nutzungsdauer durch 

eine große Wärmepumpe zu ersetzen. Mit 

welcher primären Wärmequelle diese betrieben 

wird (zum Beispiel Grundwasser, Oberflächen-

gewässer, Außenluft et cetera), ist abhängig von 

den lokalen Randbedingungen. Der Betrieb 

dieser Wärmepumpe führt dazu, dass der saiso-

nale Wärme speicher multivalent beladen und 

dadurch intensiver genutzt wird.

 

Als letzter Schritt besteht schließlich noch die 

Möglichkeit, den Betrieb des Spitzenlastkessels 

auf synthetisches Methan umzustellen. Sind bis 

dahin alle Einzelheizungen außerhalb des Fern-

wärmenetzes auf Wärmepumpen umgestellt, 

führt diese Maßnahme dazu, dass die Wärme-

versorgung dieser Beispielgemeinde am Ende 

vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.

 

4 . 5  PR IOR I S IE RUNG DE R MASSNAH MEN

Für die Wärmewendestrategie werden unter-

schiedliche Maßnahmenvorschläge ausgearbei-

tet. Die Auswahl orientiert sich dabei an den 

Erkenntnissen, die während der Erstellung des 

Wärmeplans für die unterschiedlichen Teilge-

biete und Quartiere gesammelt wurden.

 

Um eine Priorisierung der Maßnahmen der 

lokalen Wärmewendestrategie vorzunehmen, 

müssen Entscheidungsparameter definiert 

werden. Dazu dient vor allem die Bewertung 

der möglichen Treibhausgas-Minderungen für 

2030 und 2050. Die folgenden Bewertungstabel-

len zeigen einen quantitativen (Tabelle 7) und 

qualitativen Ansatz (Tabelle 8) für die Maßnah-

menpriorisierung. Diese Auswertung lässt sich 

auch kartografisch darstellen (Abbildung 26).

Tabelle 7: Beispiel einer quantitativen Bewertungstabelle zur Priorisierung der Maßnahmen aus der lokalen 
Wärmewendestrategie (Quelle: Steinbeis-Transferzentrum EGS):

GEWICHTUNGSFAKTOREN

0,1 0,1 0,4 0,8 0,7 0,9 0,5

Geb ie t

Wärme-
dichte 

MWh/ha
2030,
2050

Wärme-
bedarf 
GW/a
2030,
2050

Gasnetz 
Ja/Nein

Anker-
kunden 
Ja/Nein

Heizzen-
trale vor-

handen 
Ja/Nein 

Heizzen-
trale vor-

handen
Ja/Nein

Nähe 
zu Be-

stands-
wärme-

netz
Ja/Nein

Nähe 
zu Frei-
flächen
Ja/Nein

Gesamt 
Punkte

1 250 - 200 10 - 5 Ja Ja Ja Ja Nein 2,4

2 700 - 500 30 - 20 Nein Nein Ja Nein Ja 3,6

Anhand der Gesamtsumme einer Einzelmaß-

nahme lässt sich eine Priorisierung errechnen 

und auf einer Skala darstellen. Diese kann zum 

Beispiel wie folgt aufgestellt werden:

 

a. sofortige Umsetzung empfohlen

b. zeitnahe Umsetzung empfohlen

c. bei Gelegenheit Umsetzung empfohlen

d. Umsetzung empfohlen

 

Bei Bedarf lässt sich die Gewichtung anpassen 

und damit auf individuelle Gegebenheiten der 

Kommune reagieren.
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WÄRMENETZ-NACHVERDICHTUNG POSITIV-KRITERIEN NEGATIV-KRITERIEN

Net z hat  zusät z l i che K apaz i t ä t Ja Nein

Wärmeer zeugung hat 
zusät z l i che K apaz i t ä t Ja Nein

Zusät z l i che Kunden am Net z  vo rhanden Ja Nein (z.B. Satzungsgebiet)

Wärmenet z - Ausbau Positiv-Kriterien Negativ-Kriterien

WÄRMEBEDARF/ SIEDLUNGSSTRUKTUR

A nzah l  Hausansch lüsse 
(S ied lungsst ruk tur ) Niedrig (MFH, NWG) Hoch (EFH, DH, RH, 

kleine NWG)

Wärmed ichte I s t Hoch Niedrig

Wärmed ichte Zukunf t 
( z .B .  S an ie rungsgeb. ) Relativ hoch Sehr niedrig

KUNDENANLAGEN

Zent ra lhe izung vorhanden Ja Nein (Gas-Etagen-Heizung, ...)

KUNDEN

A nkerkunden vorhanden

(E igentümers t ruk tur  Gebäude, 
hoher  Verb rauch ,  A kqu iseauf -

wand , A kqu isechance)
Ja

(ö f f.  Gebäude,  gewerb l .  Wohnungs -
w i r t schaf t ,  gewerb.  Großkunden,  . . . ) Nein

(MFH mi t  W EG, Ö)

hoher  A nsch lussgrad zu e r war ten Ja Nein

NETZSTRUKTUR IST

Nähe zum Fernwärmebestandsnet z Ja Nein  
dann ggf. Neubau als Insel)

Gasver te i lnet z  vo rhanden Nein Ja (parallele Netzstrukturen)

Verb indung mehrerer  F W - Net ze

A nsch luss neuer  Wärmeeinspe iser 
( z .B .  EE )

Tabelle 8: Beispiel zur qualitativen Maßnahmen-Priorisierung in Wärmenetz-Bestandsgebieten 
(Quelle GEF Ingenieur AG):

Abbildung 26: Beispiel zur Bewertung der 
Wärmenetzgebiete (im Bestand, in Eignungs-
gebieten und Gebieten mit hoher Priorität) 
in Baden-Baden. Quelle: Steinbeis-Transfer-
zentrum EGS.
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4 .6 VE RÖFFENTL I C HUNG DES KOM MU -

NALEN WÄR MEPL ANS UN D RELE VANTE R 

KENNWE RTE

Die zur kommunalen Wärmeplanung ver-
pflichteten Kommunen müssen Informationen 
zur Wärmewendestrategie in einer vom Land 
bereitgestellten Datenbank erfassen. Mit einem 
Tool zur Berechnung von Energie- und Treib-
hausgas-Bilanzen können die dafür benötigten 
Daten bereitgestellt werden (siehe Abschnitte 
3.2.2 und 3.4.2).
 
Das Land Baden-Württemberg kann anhand 
der erhobenen Daten und Kennzahlen einen 
Gesamtüberblick zum Ist-Stand der Wärme-
wende und dem Verlauf der Wärmewende hin 
zum Jahr 2050 erhalten.
 
Aus diesen Kennzahlen können durchschnitt-
liche Landes-Kennzahlen für ein Benchmarking 
bereitgestellt werden. Durch die Analyse der 
Daten aller Kommunen können Trends bei 
der Nutzung von KWK, Wärmenetzen, des 
Einsatzes von Strom für Wärmepumpen und 
synthetischen Energieträgern in Baden-Würt-
temberg ermittelt werden. Die Ergebnisse 
können wichtige Erkenntnisse für notwendige 
Weichenstellungen für die Energiewende und 
die Marktbereitung auf Landes- und Bundes-
ebene liefern.
 
Neben diesen Daten müssen auch der kom-
munale Wärmeplan, das Zielszenario 2050 mit 
Zwischenziel 2030 und die Wärmewendestra-
tegie an das Land übermittelt werden. Dazu 
eignen sich die in Abschnitt 3.5.5 und Kapitel 
4 fortlaufend beschriebenen Dokumente und 
Inhalte. Die Regierungspräsidien sind mit der 
Kontrolle der Datenlieferungen und Wärmeplä-
ne beauftragt. Die wichtigsten Eckpunkte aus 
dem Gesetz werden im Infokasten zusammen-
gestellt.

  VE RÖFFENTL I C HUNG VON ZENTR ALEN E RGEBN I SSEN:

 
Stadtkreise und Große Kreisstädte sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 
2023 einen kommunalen Wärmeplan im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW 
aufzustellen. Dieser ist spätestens alle sieben Jahre nach der jeweiligen 
Erstellung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen fortzuschrei-
ben. Auch die übrigen Kommunen können einen kommunalen Wärmeplan 
im Sinne von § 7c Absatz 2 KSG BW aufstellen. Die zur Wärmeplanung 
verpflichteten Kommunen müssen diesen innerhalb von drei Monaten nach 
Fertigstellung, spätestens bis zum 31. Dezember 2023, beim zuständigen Re-
gierungspräsidium vorlegen. Fortschreibungen nach § 7d Absatz 1 Satz 2 KSG 
BW sind innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung vorzulegen. Soweit 
kommunale Wärmepläne bereits vor dem 24.10.2020 erstellt wurden und die 
Anforderungen nach § 7c Absatz 2 KSG BW erfüllen, sind diese bis spätes-
tens ein Jahr nach diesem Datum vorzulegen. Zudem sind innerhalb von drei 
Monaten nach Fertigstellung folgende sich auf das gesamte Gemeindegebiet 
beziehende Informationen in einer vom Land bereitgestellten Datenbank zu 
erfassen: 

1. der aktuelle Jahresendenergiebedarf für die Wärmeversorgung, aufgeteilt 
nach Energieträgern und Sektoren

2. der für die Jahre 2030 und 2050 abgeschätzte Jahresendenergiebedarf für 
die Wärmeversorgung, aufgeteilt nach Energieträgern und Sektoren

3. genutztes Endenergiepotenzial zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus 
erneuerbaren Energien sowie Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung

 
Stadtkreise und Große Kreisstädte müssen die kommunalen Wärmepläne im 
Internet veröffentlichen. Dabei müssen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
gewahrt bleiben, sofern deren Veröffentlichung nicht zugestimmt wurde. Das 
Regierungspräsidium prüft die Einhaltung der Vorgaben und kann bei Verstö-
ßen Nachbesserung verlangen.
 
Teile des kommunalen Wärmeplans müssen in einer landesweiten Datenbank 
veröffentlicht werden.
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  Ein kommunaler Wärmeplan ist zentral 
für die nachhaltige Stadtentwicklung und für 
das Erreichen des klimaneutralen Gebäudebe-
stands aller Kommunen in Baden-Württemberg 
spätestens bis zum Jahr 2050. Um seine volle 
Wirkung zu entfalten, müssen die zentralen Er-
gebnisse des Wärmeplans jedoch in einen kon-
tinuierlichen Planungsprozess, die kommunale 
Wärmeplanung überführt werden. Gelingt dies, 
hebt sich ein kommunaler Wärmeplan, mit der 
darauf aufbauenden lokalen Wärmewendestra-
tegie, deutlich von einem Klimaschutzkonzept 
ab, in dem energiepolitische Optionen oder 
Maßnahmenpläne für ausgesuchte Gebiete oder 
Projekte innerhalb der Kommune dargestellt 
und priorisiert werden. Auf Vorarbeiten aus 
einem Klimaschutzkonzept oder auch Energie-
leitplan kann jedoch zurückgegriffen werden.
 
Die kommunale Wärmeplanung umfasst stets 
das gesamte Gemeindegebiet und stellt die 
strategische Grundlage für die Weiterentwick-
lung der lokalen Wärmeversorgung bis 2050 
dar, die mit einer erheblichen Transformation 
verbunden sein wird. Der kommunale Wärme-
plan ist somit regelmäßig von weitreichender 
Bedeutung für die jeweilige Kommune und 
sollte daher vom Gemeinderat beschlossen 
werden. Der kommunale Wärmeplan bildet die 
Grundlage für die Umsetzung vorgeschlagener 
Maßnahmen.

Der Prozess der Wärmeplanung kann wie folgt 
beschrieben werden:

i. Prozessorganisation in der Selbstverwaltung 
der Verwaltungseinheiten der Kommune

ii. Beauftragung des kommunalen Wärmeplans
iii. Fertigstellung des kommunalen Wärmeplans
iv. Beschluss des Wärmeplans im Gemeinderat
 � eventuell mit ergänzenden Grundsatzbe-

schlüssen
v. Prozess der Umsetzung des kommunalen 

Wärmeplans in rollierender Weise
 � innerhalb der Stadt- und Energieplanung 

der Kommune, mit Beteiligungsmanage-
ment, Berichtspflicht sowie Monitoring, 
Reporting, Reviewing

 � in der Regionalplanung
 � in konkreten Einzelmaßnahmen in der 

Kommune (siehe auch Kapitel 6)
 
Es ist sicherzustellen, dass nach Erstellung des 
kommunalen Wärmeplans die zum Zielsze-
nario 2050 ausgearbeiteten Maßnahmen mit 
der lokalen Wärmewendestrategie Einzug in 
die Fachplanung der Kommune finden. Die 
Beschlussfassung auf politischer Ebene schafft 
dazu die notwendige Verbindlichkeit für die 
weiteren Aktivitäten der Gemeindeverwaltung.

Integration des kommunalen 
Wärmeplans in die Stadt entwicklung – 
Die kommunale Wärmeplanung

05
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5 .1 AK TEURE DE R KOM MUNALEN WÄR ME-

PL ANUNG

Abhängig von den vorhandenen Kompetenzen 
und Kapazitäten innerhalb der Verwaltung und 
eines möglicherweise vorhandenen Stadtwerks 
ist zunächst zu klären, in welchem Umfang 
externe Dienstleister für die Erstellung eines 
kommunalen Wärmeplans einbezogen werden 
müssen. Zeitgleich sollte die Prozessorganisa-
tion innerhalb der Verwaltungseinheiten der 
Kommune an den Schnittstellen der Wärme-
planung bestimmt werden. Diese sind vielfältig 
und teilweise erst bei sehr konkreten Fragestel-
lungen im Bereich der Infrastruktur- und Stadt-
planung ersichtlich. Die Planungsbetroffenen an 
den Schnittstellen der kommunalen Wärmepla-
nung sind unter anderem folgenden Bereiche:
 
Hauptsächlich:
� Stadtplanung und -entwicklung
� Umweltschutz / Klimaschutz / Energie
� Stadtwerke und Eigenbetriebe (Energiever-

sorgungsunternehmen, Wasserversorgung, 
Wohnungsbau)

� Energieplanung / Energiemanagement
 
Zusätzlich:
� Tiefbau
� Hochbau
� Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
� Baurecht und Denkmalschutz
� Landschaft / Liegenschaften / Konversion
� Forst
� Verkehrsmanagement
� Kämmerei
 
Die benannten Ressorts können entsprechende 
Daten zur Ist-Analyse und Potenzialerhebung 
der erneuerbaren Energien und Abwärme bei-
steuern. Gegebenenfalls müssen erforderliche 
Daten zunächst vom zuständigen Fachressort 
erhoben werden. Die Datenübermittlung von 
Dritten zur Erstellung kommunaler Wärme-
pläne ist in § 7e KSG BW geregelt. Nach 
Erstellung des Wärmeplans sollte dieser dann 

im Gemeinderat verabschiedet werden. Der 
Wärmeplan kann mit ergänzenden Grundsatz-
beschlüssen, die den Wärmeplan flankieren, 
verabschiedet werden. Danach beginnt die Um-
setzungsphase mit begleitender Fortschreibung 
des kommunalen Wärmeplans in rollierender 
Weise alle sieben Jahre (1. Planungsperiode bis 
Ende 2023).

Bild: colourbox.de | Leonid Andronov
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5 . 2 ÜBE RGEOR DNE TE AUFGABEN BE I  DE R 

KOM MUNALEN WÄR MEPL ANUNG

Verwaltung und Gemeinderat verantworten 
gemeinsam im weiteren Prozess der Umsetzung 
und Fortschreibung des kommunalen Wärme-
plans drei zentrale übergeordnete Aufgaben:
 
1. Verfahren nach dem Grundsatz „Klima-
schutzthemen zusammen denken“
Ein kommunaler Wärmeplan ist kein isolier-
tes, strategisches Planungsinstrument. Ne-
ben den oben beschriebenen Schnittstellen 
auf Ebene der Fachabteilungen, sowie bei 
der Berücksichtigung im Sinne der weite-
ren Stadt- und Raumplanung, ergeben sich 
weitere Synergien.
 
2. Einsatz auf der politischen und plane-
rischen Ebene für die erfolgreiche Umset-
zung der Wärmewendestrategie jenseitsdes 
kommunalen Einflussraums
Um die energiepolitischen Ziele aus dem 
Zielszenario 2050 einer Kommune zu errei-
chen, kann die Zusammenarbeit mit benach-
barten Kommunen erforderlich werden. 
Unter Umständen müssen die Rahmenbedin-
gungen auf der Ebene der Landkreise und 
der Regionalentwicklung angepasst werden. 
Besonders für die Erschließung großer, regio-
naler Potenziale, wie zum Beispiel der Tiefen 
Geothermie, oder auch für die strategische 
Flächensicherung, zum Beispiel für Freiflä-
chen-Solarthermie, zu ermöglichen, kommt 
der interkommunalen Wärmeplanung in der 
Regionalplanung eine besondere Rolle zu. 
 
3. Prioritätensetzung bei Zielkonflikten 
zwischen den Maßnahmen zur Umsetzung 
des kommunalen Wärmeplans und der 
lokalen Wärmewendestrategie und allen 
anderen Vorhaben der Kommune an relevan-
ten Schnittstellen. Diese sind vor allem die 
Bauleitplanung, baulandpolitische Beschlüsse 
und die weitere Infrastruktur-, Verkehrsent-
wicklungs- und Flächenplanung.

 
 
 
 
 
 
 
Zahlreiche Schnittstellen bei der Infra-
struktur-, Stadt- und Energieplanung sind 
zu bedenken. Die folgenden Abschnitte 
widmen sich konkreten Ansatzpunkten und 
Lösungsvorschlägen zur Umsetzung des 
kommunalen Wärmeplans. Bei der Vorlage 
einer vorbereitenden Bauleitplanung in 
Form eines Flächennutzungsplans, sowie 
deren Ergänzungen oder Änderungen, der 
Bauleitplanung mittels Bebauungsplänen, 
städtebaulichen Verträgen, der Vorhabens- 
und Erschließungsplanung und baulandpo-
litischen Beschlüssen ist dem Gemeinderat 
zu erläutern, in welchem Verhältnis diese 
bestehenden, im Weiteren zu ändernden 
oder neuen Festsetzungen zum kommuna-
len Wärmeplan stehen.
 
Ein wichtiger kommunaler Prozess ist die 
Vergabe und Erneuerung von Gaskonzessi-
onsverträgen, für den ein Leitfaden vorliegt 
(Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur, 
2015), der die wesentlichen Regelungen aus 
dem Energiewirtschaftsgesetz praxisnah 
erläutert. Da Konzessionsverträge oftmals 
Laufzeiten von 20 Jahren aufweisen, haben 
Vergabeentscheidungen in den kommenden 
Jahren großen Einfluss auf die Umsetzung 
der selbst gesetzten kommunalen Wärme-
wendestrategie. Der kommunale Wärme-
plan und die darin formulierte Wärmewen-
destrategie erlaubt dem Gemeinderat eine 
gebietsscharfe Prüfung der Verträge. So 
können Widersprüche zwischen der kom-
munalen Wärmeplanung und den mit den 
Konzessionen verbundenen Gebieten und 
Perspektiven erkannt werden.
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Abbildung 27: Bearbeitungsebenen der Verkehrsentwicklungsplanung. 
Quelle: Forschungs-Informations-System für Mobilität und Verkehr.
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NVP: Nahverkehrsplan, LMP: Lärmminderungsplan, LRP: Luftreinhalteplan

Kontinuierliche
Fachaufgaben

Informieren und
beteiligen

EBENEN DER 
VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANUNG

In einer Kommune laufen ähnliche raumplanerische Prozesse parallel zueinander ab, jeweils 
mit unterschiedlichen Planungsbetroffenen, Mechanismen zur Abstimmung und zeitlichen 
Horizonten. Ein gutes Beispiel hier ist die Verkehrsentwicklungsplanung mit Planungszeit-
räumen zwischen 10 bis 20 Jahren. Sie definiert Ziele und Strategien für die Entwicklung 
und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und dient damit als Orientierungspunkt für die 
Entscheidungsebene und Verwaltung. Auch bei der Verkehrsentwicklungsplanung ist eine 
Einbindung der Pläne in übergeordnete Planungsebenen maßgeblich. Auch die Schnittstellen 
zu den Planungen benachbarter Kommunen sind zu bedenken. Damit ist die Verkehrsent-
wicklungsplanung der kommunalen Wärmeplanung auf vielen Ebenen sehr ähnlich. 
Mit der gegenseitigen Berücksichtigung der unterschiedlichen und vielfältigen kommunalen 
Planungsaufgaben können sämtliche Pläne schon bei deren Erstellung zielführend mitein-
ander abgeglichen werden. So ist ein Verkehrsentwicklungsplan eine offensichtliche Schnitt-
stelle zu Maßnahmen aus der lokalen Wärmewendestrategie im Bereich von Tiefbaumaß-
nahmen (Verkehrswege).

  WÄR MEPL ANUNG: ANALOGIE ZUR VE R KEH RSENT W I C K LUNGSPL ANUNG:

 
Wärmeplanung bedeutet immer Planung an Schnittstellen, ähnlich wie die Verkehrsentwick-
lungsplanung:

5 . 3 PROZESSORGAN I SAT ION DE R 

WÄR MEPL ANUNG IN DE R KOM MUNALEN 

VE RWALTUNG

Es ist sicherzustellen, dass nach Erstellung des 
kommunalen Wärmeplans die zum Zielszenario 
2050 ausgearbeiteten Maßnahmen mit der 

 
 
 
lokalen Wärmewendestrategie Einzug in die 
Fachplanung der Kommune finden.
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Die Verpflichtung zur Fortschreibung der 
Wärmepläne macht deutlich, dass die Wärme-
planung nicht mit Erstellung eines Wärmeplans 
abgeschlossen ist, sondern als fortlaufender Pro-
zess in rollierender Weise zu verstehen ist. Mit 
der Novelle des KSG BW wird Wärmeplanung 
damit Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Daher empfiehlt es sich, innerhalb der Kommu-
ne klare Zuständigkeiten für die Erstellung und 
Fortschreibung des kommunalen Wärmeplans 
festzulegen. Besonders gilt dies für kontinu-
ierliche Aufgaben wie die Aktualisierung von 
Daten, Berichtswesen und die Evaluation von 
Maßnahmen und Strategien.
 
Für eine regelmäßige Information über die 
Wärmeplanung sowie dem fachlichen Aus-
tausch zwischen den an der Wärmeplanung be-
teiligten Fachabteilungen kann es sinnvoll sein, 
ein regelmäßiges �Wärmeplanungsmeeting� 47 
(siehe dazu auch Abschnitt 5.3.1 � 5.3.2) zu eta-
blieren. Im Rahmen dieses regelmäßig stattfin-
denden Gesprächs werden die Maßnahmen aus 
dem kommunalen Wärmeplan aktualisiert und 
vorangetrieben. Dabei findet auch ein Abgleich 
mit den internen Strategien und Zielen der 
Fachabteilungen statt. 
 
Damit der entscheidende Schritt der Implemen-
tierung der kommunalen Wärmeplanung in die 
weitere Stadt- und Raumplanung und über die 
Grenzen der Kommune hinaus in die Regio-
nalplanung gelingt, kann für die Umsetzung 
und Zuständigkeit im Prozess der kommunalen 
Wärmeplanung eine entsprechende Dienstan-
weisung an die Fachabteilungen eingeführt 
werden. Eine Dienstanweisung stellt sicher, dass 
der kommunale Wärmeplan und die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen in allen kommunalen 
Planungsprozessen und Vorhaben berücksich-
tigt und dahingehend kontrolliert werden. Sie 
unterstützt damit die Fachabteilungen bei der 
Umsetzung des kommunalen Wärmeplans.
 

 

5 . 3 .1  MON ITOR ING UN D REPORTING

Die Überwachung der Zielerreichung ist ein 
wichtiger Schritt für die Umsetzungsphase. 
Durch den Vergleich von Verbrauchswerten, 
CO2-Emissionen und Kennzahlen mit den 
Klimaschutzzielen können Fortschritte bei der 
Umsetzung der lokalen Wärmewendestrategie 
und das Erreichen der Klimaschutzziele im 
Allgemeinen überwacht werden. Im Sinne eines 
Managementprozesses dienen diese Ergebnisse 
dazu, gegebenenfalls Maßnahmen anzupassen, 
zu ergänzen oder auch komplett zu hinterfragen.
 
Zur Bereitstellung der Daten für das Monitoring 
empfiehlt sich der Rahmen einer Energiebilanz. 
Aufbauend auf der Startbilanz können Verän-
derungen in einer neuen Bilanz dokumentiert 
werden. Die Bilanz-Werte werden als Zeitreihen 
abgespeichert. Kennzahlen zur Beurteilung der 
Entwicklung wurden bereits in Abschnitt 3.2.2 
aufgeführt. Die genannten Kennzahlen lassen 
sich aus den Ergebnissen der Bilanzierung 
ermitteln. Durch die kontinuierliche Erhebung 
können Zeitreihen gebildet werden, die die Ent-
wicklung beschreiben. Diese Kennwerte eignen 
sich darüber hinaus als Benchmark für andere 
Kommunen.
 
Bereits für die Ist-Analyse wurden Daten zur 
Energie-Infrastruktur erhoben und in Karten 
dokumentiert (siehe Abschnitt 3.2.1). Es ist 
sinnvoll, diese Dokumentation regelmäßig zu 
aktualisieren.
 

5 . 3 . 2  RE V IE W ING

Die Wärmewendestrategie wird zu einem 
bestimmten Zeitpunkt formuliert, im Gemein-
derat beschlossen, dem zuständigen Regie-
rungspräsidium vorgelegt und in der landeswei-
ten elektronischen Datenbank veröffentlicht. 
Dieser Plan mit zugehörigen Eignungsgebieten 
basiert auf den zu diesem Zeitpunkt bekann-
ten planerischen, politischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, den aktuellen Förderpro-
grammen, der verfügbaren Technik und vielem 

47 Die hier beschriebene Prozess-
organisation orientiert sich am 
Vorbild ÑMasterplan Energieì der 
Stadt Zürich, Schweiz.
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mehr. Die erwartete Kostendegression bei der 
Nutzung erneuerbarer Energien, die Einführung 
einer CO2-Bepreisung und weitere Faktoren 
können jedoch zu Verschiebungen im Kosten-
gefüge führen und damit die wirtschaftliche 
Bewertung unterschiedlicher Versorgungs- und 
Energieeinsparungsoptionen verändern.
 
Neben den politischen und technologischen 
Veränderungen sind auch in der Kommune 
selbst Veränderungen zu erwarten. Die Stad-
tentwicklung insgesamt muss auf gesellschaftli-
che und klimatische Veränderungen reagieren 
und neue Ziele formulieren und verfolgen 
(siehe dazu auch Kapitel 4.4 und 4.5). Die ein-
mal formulierte lokale Wärmewendestrategie 
muss an diese geänderten Randbedingungen 
angepasst werden.
 
Diese Überprüfung kann in die kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Arbeitsplans (siehe Ka-
pitel 4.1, Abbildung 6 in Kapitel 3.1) eingebettet 
werden. Um Kontinuität herzustellen, bietet 
sich ein jährlicher Review-Workshop unter 
Beteiligung von Fachleuten aus den Bereichen 
Energie und Stadtentwicklung an (�Wärme-
planungsmeeting�).
 

5 .4  BE RÜC KSI C HT I GUNG DES WÄR MEPL ANS 

BE I  DE R STADT- UN D R AUM PL ANUNG

Wie im vorangehenden Kapitel dargestellt 
wurde, greifen kommunale Wärmeplanung und 
Stadtplanung eng ineinander und können sich 
gegenseitig positiv beeinflussen. Im kommuna-
len Wärmeplan werden mögliche Handlungs-
strategien und Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und damit einhergehend zur 
Reduzierung und klimaneutralen Deckung des 
Wärmeenergiebedarfs entwickelt. Ein kom-
munaler Wärmeplan ist damit eine wichtige 
Grundlage für eine Verknüpfung der energe-
tischen Gebäudesanierung mit einer klima-
neutralen Wärmeversorgung im Rahmen der 
strategischen Planung der Wärmeversorgung 

einer Kommune und bildet die Grundlage für 
die Umsetzung.
 
Im Zuge der Beseitigung von städtebaulichen 
Missständen können gleichzeitig Ziele der 
Wärmeversorgung mit bearbeitet werden � 
oder umgekehrt:

� energetische Sanierung von Gebäuden in 
Quartierskonzepten zur Verbesserung der 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, bei der Besei-
tigung von Leerständen oder der Revitalisie-
rung von Innenstädten

� Verlegung von Wärmenetzen und Glasfaser-
kabeln bei Neuordnung, Erhalt und Ausbau 
der Infrastruktur, Straßen- und Grünflächen

� Verbesserung der Energieversorgung von 
Neubaugebieten durch solare Optimierung, 
Photovoltaik-Pflicht und hohe Wärmedichten 
für wirtschaftliche leitungsgebundene Wär-
meversorgung

� Schaffung von neuen (Nicht-)Wohnbereichen 
homogener Wärmedichten, die planerisch für 
eine klimaneutrale Versorgung zu erschließen 
sind

� Nutzung von Lärmschutzwällen und ähn-
lichen verfügbaren Flächen zur Energie-
gewinnung

� Sicherung von Freiflächen für solar-
thermische Anlagen in Siedlungsnähe als 
Klein biotope

 
Das zur Stadtentwicklung angelegte Planwerk 
sollte um Angaben zur Wärmeplanung ergänzt 
werden, um eine effiziente integrierte Umset-
zung zu ermöglichen. Abbildung 28 zeigt, wie 
die Energie- und Wärmeplanung in die ver-
schiedenen Planungsebenen der klimagerechten 
Stadtentwicklungsplanung eingebunden werden 
kann.
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Abbildung 29 zeigt die Verzahnung der Pla-
nungsebenen Quartier, Gesamtstadt und 
Region. Der kommunale Wärmeplan mit der 
lokalen Wärmewendestrategie wird in die 
vorbereitende Bauleitplanung und Bebauungs-
pläne implementiert. Dabei sollte die Darstel-
lung des Regionalplans berücksichtigt werden 
(Top-Down). Gleichzeitig dient der kommunale 
Wärmeplan als Grundlage für eine strategische 
Flächensicherung, Potenzialerschließung und 
eine Ausweisung von Vorranggebieten in der 
Regionalplanung (Bottom-Up). Siehe dazu 
auch Abschnitt 5.5.2.
 
Auf regionaler Ebene kann die Verteilung der 
Potenziale erneuerbarer Energien erfolgen, um 
einen Stadt-Land-Ausgleich oder -Partnerschaft 
zu erzielen. Auf der Ebene der Gesamtstadt 
erfolgen die Festlegung von Zielen und Strate-
gien, die Berücksichtigung und der Ausgleich 
möglicherweise gegensätzlicher Anforderun-
gen an eine sozial gerechte, lebenswerte und 
nachhaltige Stadt und die Priorisierung und 

Ausrichtung der Ressourcen für die Umsetzung. 
Die Umsetzung erfolgt dann sukzessive auf 
Quartiersebene.
 
Die Verlegung von Wärmenetzen ist immer 
mit Tiefbauarbeiten verbunden. Die Festlegung 
von Eignungsgebieten für Wärmenetze muss 
deswegen eng mit der Stadtplanung und dem 
Tiefbau abgestimmt werden. Im verbindlichen 
Bauleitplan (Bebauungsplan) werden Art und 
Maß der baulichen Nutzung festgesetzt, was 
unter anderem wichtig für die Festlegung von 
Verkehrsflächen und damit auch Leitungstras-
sen zur Wärmeversorgung ist. Die zeitliche 
Koordination der Umsetzung birgt erhebliche 
Potenziale zur Kostensenkung. 

INTEGRIERTES, ENERGETISCH OPTIMIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT (iSEKe)

Top-down-Planung über alle Planungsebenen zur durchgängigen
Verfolgung der Klimaschutzziele im Rahmen der Stadtentwicklung 

Bürgerbeteiligung

Integration aller Fachkonzepten/-plänen

Aktive Kooperation der Fachämter, z.B. im Energieteam

Formulierung energetischer Vorgaben für eigene Liegen-
schaften, Energieversorgung und private Gebäude
(für Sanierungs- und Neubaugebieten)
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Abbildung 28: Planungsebenen eines integrierten, energetisch optimierten Stadtentwicklungs konzepts.
Abbildung verändert nach Quelle: Hochschule für Technik Stuttgart.
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5 . 5 PL ANE R I SC HE INSTRUMENTE ZUR 

UMSE T ZUNG DES WÄR MEPL ANS

Erstes Ziel ist es, den kommunalen Wärmeplan 
raumplanerisch zu verankern. Umgesetzt wird 
das für die Kommune erarbeitete Zielszenario 
2050 mit der lokalen Wärmewendestrategie 
in Form von kurz- bis langfristigen, räumlich 
verortbaren Maßnahmen (siehe Kapitel 4).
Es ergeben sich weitere Anwendungsfelder 
eines kommunalen Wärmeplans als Ergänzung 
eines Klimaschutzkonzepts, als Fachplan in ei-
nem Flächennutzungsplan oder Energieleitplan, 
als Ergänzung eines Stadtteilentwicklungsplans 
und als Fachgutachten im Bebauungsplan.
 

Die hier näher beschriebenen Werkzeuge 
stellen sowohl planerische als auch kommunal-
rechtliche Möglichkeiten zur Realisierung der 
in der lokalen Wärmewendestrategie beschrie-
benen Maßnahmen nebeneinander (siehe 
Abbildung 28). Sie haben sich in der Praxis 
bewährt und zielen sowohl auf die strategische 
Flächensicherung als auch konkrete baurecht-
liche Vorgaben ab (Abbildung 30).

Potenzialstudie erneuerbare Energien

Konzept Nachhaltige Mobilität

Regionalplanung

Fernwärmestrategie

Integriertes Energie-   und
Klimaschutzkonzept (IEKK)

SozialverträglicheWohnraumversorgung

Mobilitätskonzept

Gründung Energiegenossenschaft

Energetische Sanierung

durch private Einzeleigentümer

Zielvereinbarung zum Klimaschutz

Modellprojekt "Wohnen im Alter"

Energienutzungsplan

Private Stadtteilfeste

Energetisch optimiertes
Stadtentwicklungskonzept (iSEKe)

Energetisches Quartierskonzept

Kampagne inkl. Förderanreiz für

Anschluss Wärmenetz

Beseitigung städtebaulicher

Missstände

Entwicklung Wärmenetz

REGION

GESAMTSTADT

QUARTIER
QUARTIER

QUARTIER

Abbildung 29: Einbindung der Energie- und Wärmeplanung in die Regionalplanung.
Quelle: Darstellung verändert nach BMBF, 2017.
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5.5 .1 WERK ZEUGE AUF KOMMUNALER EBENE

Als Grundlage dienen die unterschiedlichen, 
ineinandergreifenden Planungsebenen nach 
dem Leitbild eines integrierten, energetisch 
optimierten Stadtentwicklungskonzepts (siehe 
Abbildung 28). Während in Neubaugebieten 
baurechtliche Instrumente weitestgehend etab-
liert sind, können für den Gebäudebestand auf 
der strategischen Ebene nur wenige Werkzeuge 
herangezogen werden. Dazu gehören kommu-
nalrechtliche Ansätze wie Verbrennungsverbote 
und Anschluss- und Benutzungszwänge. Eine 
Verbesserung der Effizienz im Gebäude sowie 
die Integration erneuerbarer Energien werden 
maßgeblich durch das Gebäude Energiegesetz 
(GEG) und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
Baden-Württemberg (EWärmeG-BW) gere-
gelt. Quartierskonzepte mit einem Fokus auf 
die energetische Gebäudesanierung können 
zielführende Maßnahmen sein, um hier eine 

größere Dynamik zu entwickeln. Durch gezielte 
Akteursbeteiligung können die Belange der 
Bevölkerung in die lokale Strategie integriert 
werden. Die Implementierung des kommunalen 
Wärmeplans bedeutet für die unterschied-
lichen baurechtlichen Planformen zunächst 
einen �Top-Down� Ansatz. Es muss die Frage 
beantwortet werden, wo und wie die in der 
lokalen Wärmewendestrategie bestimmten 
Maßnahmen in der unverbindlichen Planung 
(Flächennutzungsplan) und der verbindlichen 
Bauleitplanung (Bebauungsplan) berücksichtigt 
und am Ende durchgesetzt werden können. 
Auf der Erzeugungsseite, zum Beispiel bei der 
Entwicklung von Flächen für Wärmeerzeugung 
aus erneuerbaren Energien, nimmt die Bauleit-
planung eine wichtige Rolle bei der Umsetzung 
der Wärmeplanung ein (Maaß, 2020).

Raumordnungsrecht

Bund: ROG

Land: LplG

BauGB

Bauleitplanung

Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften

Flächennutzungsplan
• Flächenausweisungen für Photovoltaik oder Solarthermie-
freiflächenanlagen

Bebauungsplan
• Sondergebiet fü r regenerative Energien: Photovoltaik oder
Solarthermie

Regionalplanung

12 Regionalpläne

Möglichkeit de r Teilfortschreibung für Photovoltaik und 

solare Fernwärme

Landesplanung

Landesentw icklungsplan

Ziele und Grundsätze

Anpassungsgebot Gegenstromprinzip

Gegenstromprinzip

ROG: Raumordnungsgesetz, BauGB: Baugesetzbuch, LplG: Landesplanungsgesetz 

Abbildung 30: Überblick über das Raumordnungs- und Baurecht. Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg.
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FL ÄC HENNUT ZUNGSPL AN 

(VORBE RE ITEN DE BAULE ITPL ANUNG)

Mit Hilfe des Flächennutzungsplans kann die 
Kommune geeignete Flächen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien sichern und somit 
Voraussetzungen für eine langfristig orientierte 
Standortplanung schaffen. Fortschreibung und 
˜nderung des Flächennutzungsplans verant-
wortet der Regionalverband. Die Festsetzung 
im Flächennutzungsplan mit der Festlegung der 
Bodennutzungsart ermöglicht es der Kommu-
ne, auf Bebauungspläne hinzuwirken. Dies ist 
nötig für Flächen zur Wärmeerzeugung und 
Trassen für die leitungsgebundene Energie-
versorgung. Für die Planung von Freiflächen-
anlagen steht der praxisnahe �Handlungsleit-
faden Freiflächensolaranlagen� des Landes 
Baden-Württemberg zur Verfügung (UM-BW, 
2019). Freiflächenanlagen zur Wärmeerzeugung 
im Außenbereich stellen keine im Sinne des 
Baugesetzbuches privilegierten Vorhaben dar 
und können somit prinzipiell der Darstellung 
des Flächennutzungsplans widersprechen. 
Demzufolge kommt dem Flächennutzungsplan 
eine hohe Bedeutung im Zuge der kommuna-
len Wärmeplanung zu. Ebenso berücksichtigt 
der Flächennutzungsplan, dass solche Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
oder solche Maßnahmen, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, dargestellt werden 
können. Dazu können auch Infrastrukturen zur 
klimaneutralen Wärmeversorgung gehören.
 
Um den Klimaschutz weiter voranzutreiben 
werden die Regierungspräsidien bei Bauleit-
planverfahren zur Regelung von Standorten für 
bestimmte Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien als Träger öffentlicher Belange betei-
ligt (Stärkung des Vollzugs, § 11 e KSG BW).
 

BEBAUUNGSPL AN

In verbindlichen Bebauungsplänen können 
beispielsweise Standorte für Solarenergie 
parzellengenau festgesetzt werden. Dazu bietet 
sich die Festsetzung von Sondergebieten für 
erneuerbare Energien (Solarthermie und Photo-
voltaik) an (§ 11 Absatz 2 BauNVO).
 
Grundsätzlich ermöglicht die Klimaschutz-
klausel die Berücksichtigung des Klimaschutzes 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen. Folgende 
Instrumente der verbindlichen Bauleitplanung 
nach Baugesetzbuch können zur Umsetzung 
der Maßnahmen aus der lokalen Wärmewen-
destrategie herangezogen werden:

� Bindung der Erschließung an den Bebauungs-
plan

� energetische Stellungnahmen zu jedem 
Bebauungsplan als Bestandteil des Umwelt-
berichts

� Festlegung der Grundlagen für energieeffizi-
entes Bauen und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien

� Sicherung der Flächen für Heizzentralen und 
Versorgungstrassen für Wärmenetze

� Festsetzungskatalog: Festsetzung von Flächen 
für Anlagen und Einrichtungen zur dezent-
ralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien oder Kraft-Wärme-Koppelung sowie 
Verbrennungsverbote. Zudem können bei der 
Errichtung von Gebäuden oder bestimmten 
sonstigen baulichen Anlagen jetzt auch tech-
nische Maßnahmen festgesetzt werden.
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Um Kosten und den Planungsaufwand für die 
Kommunen möglichst gering zu halten, kommt 
neben der Aufstellung von Angebotsbebau-
ungsplänen die Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans in Betracht 
(§ 12 BauGB). Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan bietet neben anderen diese Vorteile:

� Für die Genehmigung von Solar-Freiflächen-
anlagen ist in der Regel ein Bebauungsplan 
erforderlich, da diese Anlagen im Außenbe-
reich grundsätzlich nicht privilegiert sind.

� Die Kommune kann mit den Bauleitplanver-
fahren die Standorte von Freiflächensolar-
anlagen selbst bestimmen und eine eigene 
Abwägung von Belangen vornehmen.

� Die Kommune kann anlassbezogen planen 
und die schon vorliegenden detaillierten 
Projektplanungen können in die Abwägung 
eingestellt und berücksichtigt werden. Zudem 
kann sich die Kommune finanziell entlasten, 
indem sie dem Vorhabenträger die Planungs- 
und Erschließungskosten auferlegt.

� Die Vorhabenträger profitieren ihrerseits von 
einer auf ihr konkretes Projekt zugeschnitte-
nen Planung und erlangen dadurch für das 
spätere Genehmigungsverfahren Rechts-
sicherheit.

 
Nicht außer Acht gelassen werden sollten 
mögliche Konfliktpotenziale, die sich durch den 
zunehmenden Flächendruck ergeben können:

� Naturschutz: ökologischer Wert von Frei-
flächen, ökologische Aufwertungspotenziale 
und Ausgleichsmöglichkeiten

� Landwirtschaft: Fortsetzung der landwirt-
schaftlichen Nutzung, Ausweichflächen

� Gewerbe: direkte Flächenkonkurrenz zur 
gewerblichen Nutzung

 

ANSC HLUSS - UN D BENUT ZUNGSZ WANG

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO BW) räumt Kommunen die Möglich-
keit ein, einen Anschluss- und Benutzungs-
zwang für Wärmenetze festzusetzen (�Fern-
wärmesatzung�, § 11 GemO BW). Eine solche 
Satzung für Neubau- und Bestandsgebiete kann 
ein wirkungsvolles, wenn auch nicht unumstrit-
tenes Werkzeug der Umsetzung der Maßnah-
men aus der lokalen Wärmewendestrategie sein. 
Als Begründung für den Erlass der Satzung 
kann auch der Klima- und Ressourcenschutz 
herangezogen werden.
 

SAT ZUNGSREC HTL I C HES VE RBRENNUNGS -

VE RBOT FÜR BRENNSTOFFE

Für die Verfeuerung fester und flüssiger Brenn-
stoffe kann ein satzungsrechtliches Verbot ver-
ordnet werden, so zum Beispiel die Verordnung 
der Landesregierung über Betriebsbeschrän-
kungen für kleine Feuerungsanlagen (Luftqua-
litätsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen)48. Die 
Festsetzung dieses Verbrennungsverbots erfolgt 
dann im Bebauungsplan (§ 9 BauGB).
 

STÄDTEBAULI C HE R VE RTR AG

Auf kommunalen Flächen kann der kommu-
nale Wärmeplan Grundlage für städtebauliche 
Verträge sein (siehe Infobox). In diesen kann 
beispielsweise die Umsetzung einer dezentralen 
oder zentralen Wärmeversorgung oder Fest-
legungen bezüglich des Energiestandards der 
zu errichtenden Gebäude verankert werden 
(§ 11 BauGB).

48 www.beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/161021_Entwurf_Luftqualit%C3%A4tsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen.pdf
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/beteiligungsportal/Dokumente/161021_Entwurf_Luftqualit%C3%A4tsverordnung-Kleinfeuerungsanlagen.pdf
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         BEISPIEL FREIBURG IM BREISGAU: ENERGIEKONZEPTE UND STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE:

 
Die Stadt Freiburg nutzt die Möglichkeit, durch den Abschluss städtebaulicher Verträge 
mit Planungsbegünstigten energieplanerische Festlegungen gemäß § 11 und § 12 BauGB 
verankern zu können. Festlegungen mit Energiebezug lassen sich über die klassischen Raum-
ordnungsinstrumente wie Flächenwidmungs- oder Bebauungsplanung nicht festsetzen. Damit 
können Klimaschutzziele und langfristig wirksame Energieplanungen in Stadtentwicklungs-
gebieten unterstützt werden.
 
In Freiburg gelten für Neubauten und neue Baugebiete politische Grundsätze, die das Plan-
verfahren, die Finanzierung und die Art der Bebauung inklusive der Art der Energieversor-
gung betreffen. Diese �baulandpolitischen Grundsätze� wurden vom Gemeinderat der Stadt 
beschlossen.
 
In Freiburg wird für Neubauten, die auf Basis einer ˜nderung im Bebauungsplan errichtet 
werden, über einen städtebaulichen Vertrag beziehungsweise über den Kaufvertrag für städ-
tische Wohnbaugrundstücke ein besonderer energetischer Gebäudestandard verbindlich 
vereinbart. Dieser �Freiburger Effizienzhaus-Standard� ist deutlich ambitionierter als der 
gesetzliche Mindeststandard. 
 
Festlegungen in Bezug auf die Nutzung der Solarenergie finden derzeit sowohl einen Nieder-
schlag in den städtebaulichen Verträgen als auch über Festlegungen im Bebauungsplan.
 
Zur Ermittlung des Energiebedarfes und der Art der Energieversorgung werden Energiekonzep-
te erstellt. Die Konzepte werden zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Planungsprozess der 
Bauleitplanung auf Kosten der Planungsbegünstigten erstellt. Soweit in dem Baugebiet sinn-
voll, wird auch ein Anschluss an ein bestehendes oder als Variante an ein innerhalb des neuen 
Bebauungsgebiets neu zu errichtendes Wärmenetz geprüft. Voraussetzung ist, dass der Umfang 
der Bebauung im Plangebiet groß genug ist, um unterschiedliche Energieversorgungsvarianten 
sinnvoll zu prüfen. Bei neuen Stadtteilen wurden Energiekonzepte oder zumindest Vorschläge 
zur Energieversorgung auch schon im städtebaulichen Wettbewerbsverfahren verlangt.
 
Die Umsetzung der Ergebnisse des Energiekonzeptes wird bei privaten Grundstücken im städ-
tebaulichen Vertrag vereinbart. Gleiches gilt für Kaufverträge über die Veräußerung städtischer 
Grundstücke. Die umweltfreundlichste Versorgungsvariante ist dann umzusetzen, wenn diese 
wirtschaftlich mindestens gleichwertig mit einer definierten Vergleichsvariante ist beziehungs-
weise die Mehrkosten in einem angemessenen Bereich liegen. Als angemessen werden Kosten 
angesehen, die maximal 10 Prozent über der Vergleichsvariante liegen. Bei Baugenehmigungen 
nach § 34 BauGB können keine städtebaulichen Verträge abgeschlossen werden. In diesen 
Fällen wird teilweise eine Energieberatung angeboten.
 
Die Umsetzung der vereinbarten Ergebnisse des Energiekonzepts (zum Beispiel Aufbau und 
Betrieb eines Wärmenetzes, Umsetzung von Insellösungen) hat durch den Planungsbegünstig-
ten beziehungsweise dessen Rechtsnachfolger zu erfolgen.
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5 . 5 . 2 WE R K ZEUGE AUF EBENE DE R 

REGIONALPL ANUNG

Besonders für die Erschließung großer Potenzi-
ale, wie beispielsweise der Tiefen Geothermie 
oder Freiflächen-Solarthermie, kommt der 
Regionalplanung eine zentrale Rolle zu (siehe 
Abbildung 29). Diese Planungsebene ist insbe-
sondere bei der landkreisweiten Wärmeplanung 
zu berücksichtigen. Die genannten Anlagen 
sind raumbedeutsame Vorhaben, da sie relevan-
te Auswirkungen auf die Raumnutzung mit sich 
bringen. Zwar sind die Vorgaben an die Regio-
nalplanung oft allgemeiner Natur, dennoch sind 
die räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes 
zu beachten. Dies schließt ein, dass räumliche 
Voraussetzungen für den Ausbau erneuerba-
rer Energien und damit der Versorgung mit 
Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zu schaf-
fen sind. Zu diesem Zweck können geeignete 
Standorte und Leitungstrassen für Energiever-
sorgungsinfrastruktur räumlich verortet werden. 
Die betroffenen Kommunen können auf regio-
naler Ebene darauf hinwirken, dass Ergebnisse 
aus der jeweiligen kommunalen Wärmeplanung 
raumplanerisch berücksichtigt werden. 
 
Da die Fortschreibung und ˜nderung eines 
Flächennutzungsplans dem Regionalverband 
obliegen, die vorbereitende Bauleitplanung aber 
ein zentrales Werkzeug zur Umsetzung des 
kommunalen Wärmeplans ist, werden hier die 
verschiedenen Planungseben der kommunalen 
Wärmeplanung sehr deutlich:

� Top-Down: Implementierung des kommunalen 
Wärmeplans mit der lokalen Wärmewendestra-
tegie in die vorbereitende Bauleitplanung und 
Bebauungspläne, sowie Umsetzung mit kom-
munalrechtlichen Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung der Darstellung des Regionalplans.

� Bottom-Up: Implementierung des kommu-
nalen Wärmeplans in den Regionalplan zur 
strategischen Flächensicherung, Potenzialer-
schließung und zur Ausweisung von Vorrang-
gebieten.

Auf Seiten der Regionalverbände erfordert die 
Verpflichtung zur dauerhaften kommunalen 
Wärmeplanung ein verstärktes und weitsichti-
ges Engagement. Dies geht einher mit einem 
größeren Koordinierungsbedarf mit den im Re-
gionalverband versammelten Kommunen und 
der Berücksichtigung der Planungsgrundlagen 
eines (inter-)kommunalen Wärmeplans.
 

STR ATEGI SC HE ANSÄT ZE AUF DE R 

VE RBR AUC HSSE ITE

Auf der Verbrauchsseite stehen aktuell nur 
einzelne strategische Ansätze zur Verfügung. 
Unzweifelhaft sind für eine erfolgreiche Ener-
giewende im Gebäudebestand Sanierungsmaß-
nahmen in Einzelgebäuden ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Neben geringeren Energiekosten 
sind für Sanierungswillige der eigene Beitrag 
zum Klimaschutz, Steigerung des Wohnkom-
forts sowie der Werterhalt ihrer Immobilie 
gewichtige Argumente.
 
Aus kommunaler Sicht kann auf vielfältige Art 
und Weise die energetische Sanierung unter-
stützt werden. Neben eigenen vorbildhaften 
öffentlichen Gebäuden geht es darum, Bür-
gerinnen und Bürger neutral, kompetent und 
praxisnah zu informieren. Kostenfreie Informa-
tionsmaterialien und Hinweise auf beispiels-
weise die Angebote von Zukunft Altbau49 oder 
den lokalen Energieagenturen in Kombination 
mit Hinweisen auf das lokale Expertennetzwerk 
aus Planerinnen und Planern, Energieberatern 
und qualifizierten Handwerksunternehmen sind 
dabei wichtige Aspekte. Durch umfassende und 
professionelle Beratung können Irrwege oder 
mittelfristige Lock-in-Effekte vermieden werden.
 
Eine konkrete rechtliche Handhabe ist für 
Kommunen in der Regel nicht gegeben. 
Lediglich das EWärmeG Baden-Württemberg 
verpflichtet Gebäudeeigentümerinnen und 
Eigentümer dazu, nachzuweisen, dass nach 
einem erfolgten Heizungstausch 15 Prozent des 
Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Ener-49 www.zukunftaltbau.de

https://www.zukunftaltbau.de
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gien abgedeckt wird. Alternativ können auch 
durch Ersatzmaßnahmen, wie eine verbesserte 
Dämmung oder teilweise auch ein Sanierungs-
fahrplan, die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 
werden. Allerdings kann die Kommune durch 
Angebote und Aktionen wie lokale Förder-
programme, Informationsveranstaltungen oder 
Sanierungsmessen, die Attraktivität und Ak-
zeptanz energetischer Sanierung oder auch des 
Anschlusses an ein Wärmenetz verbessern. Da-
bei kann auch auf Synergieeffekte hingewiesen 
werden, die zum Beispiel entstehen, wenn die 

energetische Sanierung eines Daches mit der 
Installation einer PV-Anlage kombiniert wird. 
Auch in diesem Punkt kann sich die Kommune 
in Zusammenarbeit mit dem PV-Netzwerk Ba-
den-Württemberg50 als Vorreiter, Motivator und 
Partner der Stromerzeugung auf dem eigenen 
Dach positionieren.

50 www.photovoltaik-bw.de/pv-netz-
werke

https://www.photovoltaik-bw.de/pv-netzwerke
https://www.photovoltaik-bw.de/pv-netzwerke
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  Für die Verwaltung bildet der kommu-
nale Wärmeplan eine zentrale Roadmap für 
die kommenden Jahrzehnte, um das Ziel einer 
klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen. 
Natürlich ist der Wärmeplan in seiner ersten 
Fassung nicht in Stein gemeißelt, sondern muss 
regelmäßig aktualisiert werden. Dazu müssen 
die bisherigen Umsetzungsschritte analysiert 
und bewertet werden. Dieser Reviewprozess 
ist im Abschnitt 5.3.2 beschrieben. Wichtig ist 
jedoch zu starten und Erfahrungen zu sammeln. 
In der einen Kommune wird der Schwerpunkt 
auf einer Sanierungskampagne liegen, die 
nächste startet mit der Planung eines Wärme-
netzes und wieder eine andere versucht, ein 
Solarkollektorfeld zu planen, das in ein beste-
hendes Wärmenetz einspeist. Vielleicht plant 
eine Kommune eine Wärmepumpenkampagne 
für ein Einfamilienhausquartier.
 
Bis zum Zieljahr 2050 sind es nur noch 30 Jahre. 
Also muss es jetzt losgehen. Die Begeisterung 
für ein neues Wärmenetz und die Chance, 
regionale Wertschöpfung zu steigern, gleich 
schnelles Internet zu verlegen und die Straße 
für Rad- und Fußverkehr attraktiver zu machen, 
helfen mehr als langatmige Diskussionen über 
CO2-Preise oder die aufgerissene Straße. Der 
Verwaltungsspitze kommt dabei eine wichti-
ge Rolle zu. (Ober-)Bürgermeisterinnen und 
(Ober-) Bürgermeister können das Thema 
Wärmeplanung zur Chefsache machen und die 
Aufbruchsstimmung erzeugen, die wir brau-
chen, um die zu erwartenden Schwierigkeiten 
zu überwinden.
 

Die Wärmewende kann erhebliche Fördermittel 
in die Kommune lenken und wird viel Hand-
werksleistung erfordern. Sie kann also wie ein 
groß angelegtes Wirtschaftsförderprogramm 
wirken. Allein die Beheizung der Wohnfläche 
einer Kommune mit 5.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern verursacht überschlägig jährliche 
Heizkosten von 2 Millionen Euro. Zusammen 
mit den Energiekosten für die öffentlichen und 
privaten Nichtwohngebäude ergibt dies einen 
Kapitalstock, der in der Kommune gehalten 
werden kann, wenn keine fossilen Energien 
eingekauft werden müssen. Die folgenden Kapi-
tel beschreiben in knapper Form die Rolle der 
verschiedenen Akteure: Der Gemeinderat, die 
Bürgerschaft, die Verwaltung, Energieversorger, 
Handwerkerschaft. Letztlich profitieren alle von 
einer engagierten Umsetzung des kommunalen 
Wärmeplans. Der Verwaltung kommt naturge-
mäß eine Schlüsselrolle bei diesem Prozess zu: 
Sie managt und koordiniert Einzelaktivitäten 
und nutzt die planerischen Werkzeuge, die zu 
einer erfolgreichen Umsetzung nötig sind. Es 
sei an dieser Stelle nochmals auf § 7c Absatz 2 
KSG verwiesen, wonach fünf Maßnahmen zu 
benennen sind, mit deren Umsetzung innerhalb 
der nächsten fünf Jahre begonnen werden soll 
(siehe auch Kapitel 4 dieses Leitfadens).
 

6 .1  W I SSENSAUFBAU UN D AK TEURS -

BE TE IL I GUNG AUF KOM MUNALE R EBENE

Wärmeplanung ist sowohl für die Fachabtei-
lungen innerhalb der kommunalen Verwaltung, 
den Planungsbetroffenen unter den Trägern 
öffentlicher Belange, als auch die Energieun-
ternehmen ein neuer Prozess. Das macht einen 

Umsetzung des kommunalen 
Wärmeplans

06
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Wissens- und Kapazitätsaufbau sowie eine 
Beteiligung aller Akteure bei der kommunalen 
Wärmeplanung zur Voraussetzung. 
 
Die hier vorgestellten Ideen zum Kapazitäts-
aufbau und zur Akteursbeteiligung wurden 
im Rahmen des Deutsch-Dänischen Dialogs 
Wärmenetze Baden-Württemberg erarbeitet 
(Kofoed-Wiuff, et al., 2019).
 
Bei der kommunalen Wärmeplanung sind 
regionale Kenntnisse und das Engagement der 
an der Planung beteiligten Akteure der Schlüs-
sel zu einer erfolgreichen Wärmewendestrategie 
und Umsetzung in konkreten Projekten inner-
halb der Kommune. Um lokale Informationen 
über den Gebäudebestand sowie aller erneuer-
bare Wärmequellen und Abwärme-Potenziale 
zu erhalten, ist eine frühzeitige Akteursbetei-
ligung anzuraten. Dies hilft auch, die Zustim-
mung sowie das Engagement aller Akteure zur 
kommunalen Wärmeplanung zu sichern.
 
Ein kommunaler Wärmeplan ist zunächst 
ein fachplanerisches Instrument, welches in 
rollierender Weise überarbeitet und umgesetzt 
wird. Der Plan zeigt dabei Möglichkeiten auf, 
wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung im 
gesamten Gemeindegebiet gelingen kann. Er ist 
nicht als eine Beschreibung eines unverrückba-
ren Endzustandes zu verstehen, sondern muss 
immer wieder an geänderte Rahmenbedingun-
gen angepasst werden.
 
Umsetzungsorientierte kommunale Wärmepla-
nung ist immer lokal verankert. Der Aus- und 
Neubau von Wärmenetzen und der Heizungs-
tausch in Einzelobjekten sowie Dienstleistungs-
angebote in Form von Wärmeliefercontracting 
können von existierenden Wärmeversorgern 
wie Stadtwerken, kommunalen Eigenbetrie-
ben, Energiedienstleistern (Contractoren) und 
(Bürger-)Energiegenossenschaften mit starker 
lokaler Unterstützung vorangetrieben werden. 
Auch können durch kommunale Kampagnen 

zum Heizungswechsel Privathaushalte und 
Handwerker wie Schornsteinfeger zielführend 
adressiert werden.
 
Ebenso sollte der Stromnetzbetreiber involviert 
sein, da die Bedeutung des Stromsektors für 
die Wärmeversorgung unter anderem auch 
aufgrund des erwarteten Ausbaus von Wärme-
pumpen stark zunimmt. Gasnetzbetreiber sind 
bezüglich der Entwicklung der Gasnetze am 
Prozess zu beteiligen (siehe Abschnitt 4.2).
 
Weiterbildung und Kapazitätsaufbau sind im-
mer auch zentrale Punkte der Wärmeplanung. 
Zu diesem Zweck kann eine kommunale Koor-
dinierungsgruppe oder ein regionales Netzwerk 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommu-
nen, des Landkreises, des Regionalverbands, der 
Wohnungsbaugesellschaften, Energieunterneh-
men und Netzbetreibern und der regionalen 
Energieagentur gegründet werden. Die Teilneh-
mer profitieren von dem direkten Zugriff auf 
ein umfassendes Wissen und Erfahrung und 
einem Forum für die Koordinierung der Ziele 
und Planungsannahmen. Darüber hinaus bieten 
Koordinierungsgruppen den teilnehmenden 
Kommunen wirtschaftliche Einsparungen, in-
dem sie die Notwendigkeit reduzieren, Dienst-
leistungen von Beratungsunternehmen einzeln 
zu beziehen.
 

6 . 2  BE TE IL I GUNGSFOR MATE

Insbesondere bei der Entwicklung von Wärme-
netzen müssen Anwohner frühzeitig informiert 
und eingebunden werden. Nur so können in-
dividuelle Entscheidungen zur Umstellung der 
Wärmeversorgung eines Gebäudes im Einklang 
mit den kommunalen Planungen zum Aus-
bau oder Rückzug der Gas- oder Wärmenetze 
getroffen werden. Aber auch dort, wo perspek-
tivisch keine Wärmenetze entstehen werden, 
müssen die Bürgerinnen und Bürger über die 
Planungen der Gemeinde zur Transformation 
der Wärmeversorgung informiert werden. 
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Chancen aber auch Bedenken gegenüber ver-
schiedenen Technologien können so frühzeitig 
vorgebracht werden.
 
Beteiligungsformate für eine breitere Öffent-
lichkeit können aus den bekannten Klima-
schutzkonzepten auf die kommunale Wärme-
planung übertragen werden. Ziel ist es, die 
zunächst abstrakt wirkenden Klimaschutzziele 
für das Jahr 2050 greifbar zu machen. Es emp-
fiehlt sich dabei, Akteure immer gezielt und 
persönlich anzusprechen.
 
Ob zum Beispiel Akteure für ein Thema sensi-
bilisiert oder zum eigenen Handeln motiviert 
werden sollen oder ob die Expertise aus dem 
Kreis der Akteure eingeholt werden soll, muss 
bei der Auswahl des entsprechenden Angebots 
berücksichtigt werden. Formelle Beteiligungs-
formen sind zum Beispiel in der Bauleitpla-
nung bereits etabliert. Eine gute Übersicht 
gibt der Leitfaden �Akteure im kommunalen 
Klimaschutz erfolgreich beteiligen� (Deutsches 
Institut für Urbanistik, 2017). Hier sei ein nur 
ein Auszug informeller Beteiligungsformate 
aufgeführt:

� Akzeptanz für geplante Klimaschutzmaß-
nahme schaffen:

 � Informieren und Motivieren (klassische 
und soziale Medien)

 � Informationsschriften
 � Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, 

Kampagnen
 � Ausstellungen/Exkursionen
� Konsultation einholen:
 � Anhörungen
 � runde Tische und Foren
 � Beiräte
 � Arbeitskreise ohne Entscheidungsbefugnis
 � Bürgergutachten
 

� Kooperation bestärken:
 � Arbeitskreise mit Entscheidungsbefugnis
 � Beteiligungsgesellschaften, wie zum Bei-

spiel Energiegenossenschaften
 
Die Umsetzung eines kommunalen Wärme-
plans wird dann gelingen, wenn die Wärme-
wende zu einem gemeinschaftlichen Projekt 
der Bürgerschaft, den Energieunternehmen 
und der Verwaltung wird.
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Bild: stock.adobe.com | Tadamichi
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Angaben zum Datenschutz

Ein kommunaler Wärmeplan kann nur auf Ba-
sis einer umfassenden Datengrundlage erstellt 
werden.
 
Selbst wenn keine Informationen wie Namen 
oder Eigentumsverhältnisse übermittelt und 
verarbeitet werden, sind die zur Wärmeplanung 
notwendigen, gebäudescharfen Informationen, 
also Informationen die sich nur auf ein einzel-
nes Gebäude beziehen, den personenbezogenen 
Daten zuzuordnen. Im Umgang mit diesen 
Daten besteht für alle handelnden Akteure eine 
besondere Sorgfaltspflicht.
 
Die Regelungen im Paragraph 7e des Klima-
schutzgesetzes Baden-Württemberg schaffen die 
nach allgemeinem Datenschutzrecht erforder-
liche Rechtsgrundlage für die Datenübermitt-
lung, legen fest welche Daten zum Zweck der 
Wärmeplanung übermittelt werden dürfen und 
wie damit zu verfahren ist.
 

UMFANG DE R DATENE R HEBUNGS -

E R MÄC HTI GUNG

Grundsätzlich dürfen nur Daten erhoben und 
übermittelt werden, die zur Erstellung eines 
kommunalen Wärmeplans erforderlich  sind. 
Außerdem beschränkt sich die Pflicht zur 
Datenübermittlung nur auf solche Informatio-
nen, die bei den angefragten natürlichen und 
juristischen Personen bereits vorhanden sind 
(§ 7e Abs. 1 S. 1 KSG BW).
 
Energieunternehmen, also die Betreiber von 
Wärme, Gas- und Stromnetzen sind gemäß 
§ 7e Abs. 2 S. 1 KSG BW verpflichtet, auf 
Anfrage folgende zähler- oder gebäudescharfe 
Angaben zur Verfügung zu stellen:

� Energieträger (Gas- oder Wärmelieferung)
� Energieverbrauch
� sofern vorhanden Stromverbrauch für Wärme-

pumpen und Direktheizungen
 
Außerdem haben die Netzbetreiber folgende 
Informationen bezüglich der Wärme-, Gas- und 
Stromversorgungsnetze zur Verfügung zu stellen: 

� Alter
� verbleibende geplante Nutzungsdauer
� Lage 
� Leitungslänge
� Temperaturniveau
� Wärmeleistung und jährliche Wärmemenge
 
Stellen die übermittelten Informationen 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse dar, 
sind diese entsprechend zu kennzeichnen 
(§ 7e Abs. 1 S. 2 KSG BW).
 
Öffentliche Stellen, insbesondere die Bezirks-
schornsteinfeger, sind gemäß § 7e Abs. 2 S. 2 
KSG BW zur Übermittlung folgender Informa-
tionen verpflichtet:

� Art, Nennwärmeleistung und Alter von 
An lagen zur Wärmeerzeugung

� Brennstoff
� Betriebsweise
� Standort und Zuweisung zur Abgasanlage
 
Es dürfen nur solche Daten angefordert werden, 
die im elektronischen Kehrbuch erfasst werden 
müssen (§ 7e Abs. 2 S. 3 KSG BW).
 
Gewerbe- und Industriebetriebe und die öffentli-
che Hand (kommunale und Landeseinrichtungen) 
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sind gemäß § 7e Abs. 3 KSG BW verpflichtet 
den Gemeinden folgende Informationen über 
ihre eigenen Liegenschaften zu übermitteln: 

� Endenergieverbrauch
� Wärmeenergieverbrauch oder �bedarf
� Art der Wärmeenergiebedarfsdeckung
� Anteil eingesetzter erneuerbarer Energien
� Abwärmemenge
 
Oftmals liegen innerhalb der Kommunalverwal-
tung Informationen vor, die für die Wärmepla-
nung notwendig sind, aber für einen anderen 
Zweck erhoben wurden. Auch diese Informati-
onen dürfen auf Grundlage des § 7e, Absatz 4 
Klimaschutzgesetz erhoben und verwendet 
werden. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Angaben zum Baualter von Gebäuden, Sanie-
rungstätigkeiten, Wohnflächen und gegebenen-
falls zur Heizungsstruktur.
 

UMGANG M IT DEN E R HOBENEN 

INFOR MATIONEN, § 7E ABS.  5 KSG BW

Die vorangehend genannten Informationen dür-
fen ausschließlich zum Zweck der Wärmeplanung 
erhoben und verwendet werden (Zweckbindung). 
Die Weitergabe der erhobenen Informationen 
an nicht mit der Wärmeplanung befasste Dienst-
stellen, kommunale Unternehmen oder andere 
juristische oder natürliche Personen darf nicht 
erfolgen. Einzige Ausnahme stellen Unternehmen 
dar, die von der jeweiligen Gemeinde mit der 
Erstellung des Wärmeplans beauftragt werden. 
Dies können wiederum auch Eigenbetriebe oder 
kommunale Unternehmen sein. Zwingende Vor-
aussetzung dafür ist jedoch der Abschluss eines 
Vertrags zur Auftragsverarbeitung nach Artikel 
28 Absatz 3 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Sobald die Erstellung des kommuna-
len Wärmeplans abgeschlossen ist, müssen die 
zu diesem Zweck erhobenen Einzeldaten wieder 
gelöscht werden.
 
Sobald personenbezogene Daten zum Zweck 
der kommunalen Wärmeplanung erhoben wer-

den, müssen die betroffenen Personen darüber 
informiert werden. Da eine Information aller 
einzelnen betroffenen Personen aufgrund deren 
Vielzahl nicht durchführbar ist, kann diese 
Information auch durch ortsübliche Bekannt-
machungen erfolgen (lokale Presse, Amtsblatt, 
Homepage der Stadtverwaltung) (§ 7e Abs. 6 
KSG BW).
 

VE RÖFFENTL I C HUNG UND AGGREGATION, 

§ 7d Abs .  3  KSG BW

Es dürfen keine personenbezogenen Daten 
oder Daten die Rückschlüsse auf Einzelper-
sonen oder Einzelunternehmen ermöglichen, 
veröffentlicht werden. Gleichwohl müssen 
ausreichend aussagekräftige Wärmepläne ver-
öffentlicht werden, die Auskunft darüber geben, 
wo innerhalb des Stadtgebiets relevante Wärme-
quellen- und Senken vorliegen. 
 
Um diese Veröffentlichung möglich zu machen, 
sind jeweils mindestens fünf Einzelgebäude 
zu einer Gebäudegruppe zusammenzufas-
sen. Unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Wohn- oder Nichtwohngebäude handelt. Die 
Zuordnung zu einzelnen Gruppen sollte dabei 
anhand räumlicher Kriterien (wie die Position 
zueinander), Gebäudeeigenschaften (beispiels-
weise Denkmalschutzstatus) oder ähnlichem 
erfolgen. Die Vorgabe, dass mindestens fünf 
Gebäude zu einer Gruppe zusammenzufassen 
sind, stellt dabei eine Mindestvorgabe dar. 
Die Zusammenfassung zu größeren Einheiten 
kann für den Zweck der Veröffentlichung eines 
Wärmeplans ausreichend sein.
 
Mit Informationen zur Versorgungsinfrastruk-
tur muss ebenfalls mit einer erhöhten Vorsicht 
umgegangen werden. Diese Informationen dür-
fen nicht veröffentlicht werden. Eine flächige 
Einfärbung der jeweiligen Versorgungsgebiete 
ist beispielsweise ausreichend, um die Bürgerin-
nen und Bürger darüber zu informieren, ob und 
wo beispielsweise ein Wärme- oder Gasnetz 
vorhanden ist.
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ANL AGE: LE I STUNGSUMFANG KOM MUNALE R WÄR MEPL AN

 
A) Kommunaler Wärmeplan
 Räumlich aufgelöste Darstellung (Planwerk mit Erläuterungen, Fachgutachten):

 1. Bestandsanalyse
  1.1 Systematische und qualifizierte Erhebung des aktuellen Wärmebedarfs oder -verbrauchs 

und der daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen
  1.2 Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklassen
  1.3 Informationen zur aktuellen Versorgungsstruktur (Wärmenetze, Gasnetze, KWK-Stand-

orte, Heizzentralen) sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nicht-
wohngebäude

 2. Potenzialanalyse
  2.1 Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäudeenergie-

effizienz
  2.2 Potenziale erneuerbarer Energien zur Wärmeversorgung (Biomasse, Geothermie,  

PV, Umweltwärme, Solarthermie) sowie Abwärme (Gewerbe, Abwasser) und 
Kraft-Wärme-Kopplung

  2.3 Erneuerbare Stromquellen für Wärmeanwendungen (PV, Windkraft, Wasserkraft)
 3. Zielszenario
  3.1 Szenario zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs 
  3.2 Flächenhafte Darstellung der zur klimaneutralen Bedarfsdeckung (Wärmepumpe, 

Biomasse, Solarthermie, synthetische Brennstoffe, Wärmenetz) geplanten Versorgungs-
struktur (Eignungsgebiete Wärmenetz, Eignungsgebiete Einzelversorgung) für:

    3.2.1 Jahr 2030 als Zwischenschritt
    3.2.2 Jahr 2050
 4. Kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog
 
B) Energiekennwerte (zur Lieferung an Datenbank)

 5. Jahresendenergiebedarf für die Wärmeversorgung aufgeteilt nach Energieträgern 
(Erdgas, Erdöl, Strom: Direkt-Strom und Wärmepumpe, Erneuerbare Energien, Wärmenetz, 
PtX, Wasserstoff) und Sektoren (private Haushalte, GHD, Industrie, Kommune) für:

  5.1 das aktuelle Jahr und abgeschätzt für:
  5.2 Jahr 2030
  5.3 Jahr 2050
 6. Genutztes Endenergiepotenzial zur klimaneutralen Wärmeversorgung aus 
  6.1 Erneuerbaren Energien (aufgeteilt in verschiedene Quellen wie Biomasse, Geothermie, 

PV, Umweltwärme, Solarthermie) 
  6.2 Abwärme (Gewerbe, Abwasser)
  6.3 Kraft-Wärme-Kopplung






